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An die Mitglieder  
der 38. ordentlichen Landessynode 
der Lippischen Landeskirche  

 
nachrichtlich: 
- stellv. Mitglieder der Landessynode 
- Mitglieder des Landeskirchenamtes 
 
 
Niederschrift über die 4. Tagung der 38. ordentlichen Landes-
synode am 7. und 8. Juni 2024 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Auftrag des Synodalvorstandes überreichen wir Ihnen mit dieser 
Dokumentation die Niederschrift über die vorgenannte Synodalta-
gung, die gemäß § 20 Abs. 1 der Geschäftsordnung den wesentli-
chen Gang der Verhandlung einbezieht. 
 
Einsprüche gegen die Niederschrift können Sie aufgrund von § 20 
Abs. 2 und 3 der Geschäftsordnung innerhalb von 14 Tagen nach 
Zugang schriftlich beim Synodalvorstand einlegen. Zum weiteren 
Verfahren verweisen wir auf § 20 Abs. 4 und 5 der Geschäftsord-
nung. 
 
Die in der Niederschrift im Einzelnen gekennzeichneten Anlagen 
sind grundsätzlich nicht beigefügt. Sie können jedoch bei Interesse 
im Landeskirchenamt angefordert werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Sabine Adler 

Sabine Adler 
Tel.: 05231/976-749 
 
Az.: 5021-2 (38.4) 1.3 
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Auch die Gäste und Zuschauer am Tagungsort und im Livestream 
werden herzlich begrüßt.  
 
Seit der letzten Synode konnten die Synodalen Brigitte Fenner, Mi-
chael Keil, Hannelore Nolzen-Henze, Holger Postma und Dr. An-
dreas Lange sowie die stellevertretenden Synodalen Walter Küster 
und Sylvia Waltking einen runden Geburtstag feiern. Ihnen wurde 
auf schriftlichem Weg gratuliert.  
 
Es sind einige Verstorbene zu beklagen: 
Wilfried Schmelzer, geboren 22. Juli 1937, verstorben 1. Juni 2024 
im Alter von 86 Jahren. Er war ordentliches Mitglied der Synode 
1995 bis 2002 und gehörte dem Rechnungsprüfungsausschuss und 
dem Rechtsausschuss an.  
Arnold Pöhlker, geboren 8. September 1949, verstorben 27. Mai 
2024 im Alter von 75 Jahren. Herr Pöhlker war zum 1. Januar 1973 
in den Dienst der Lippischen Landeskirche eingetreten und bis zu 
seinem Ruhestand am 30. September 2009 als Abteilungsleiter der 
Abteilung 1 (Synodale Gremien, Archiv und Schriftgutverwaltung, 
Bauten, Liegenschaften, Zentrale Dienste und Kirchenrecht) im Lan-
deskirchenamt tätig. 
Landespfarrer Christoph Pompe, geboren 26. Dezember 1951, 
verstarb am 19. Juni 2024 im Alter von 72 Jahren. Pfarrer Pompe 
war als Pfarrer und Psychologischer Psychotherapeut vom 1. Sep-
tember 1995 bis zu seinem Ruhestand am 1. Juni 2017 Leiter der 
Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensberatung - jetzt: 
Evangelisches Beratungszentrum - und Leiter der Notfallseelsorge. 
Pfarrer Dirk Gerstendorf, geboren 19. September 1960, verstor-
ben am 24. Juni 2024 im Alter von 63 Jahren. Er war lange Gemein-
depfarrer, als stellvertretender Synodaler der Klasse Lage bzw. der 
Klasse West in der 35.,36. und 37. Synodalperiode (2011-2022) und 
schließlich im Landeskirchenamt im Referat Kirche und Schule in 
der Schülerwochenarbeit tätig. 
Pfarrer Eko Alberts, geboren 30. Juli 1944, verstarb am 15. August 
2024 kurz nach seinem 80. Geburtstag. Er war in der 31. bis 33. 
Synodalperiode Mitglied der Synode (1995 bis 2006) und hat sich 
als Mitglied im Theologischen Ausschuss (31. bis 33. Landessy-
node), Ausschuss für Kirche und öffentliches Leben (31. Landessy-
node), Öffentlichkeitsausschuss (32. Landessynode) eingebracht. 
Synodaler Sebastian Reichelt, geboren 6. März 1959, gestorben 
18. September 2024 im Alter von 65 Jahren. Er war seit 2023 in der 
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Synode und im Ausschuss für Aus- und Fortbildung, Personalpla-
nung und -entwicklung.  
 
Die Synode erhebt sich zum Gedenken an die Verstorbenen. Der 
Präses spricht ein Gebet. 
 
Die Synode singt eine Strophe aus dem Lied 99 im EG.  
 
 
Der Namensaufruf bestätigt die Anwesenheit folgender Synodaler 
(Anlage 2): 
 
Klasse Nord 
Dirk-Christian Hauptmeier, Thorsten Rosenau, Horst-Dieter Mellies, 
Gisela Plöger, Franziska Uthoff, Gudrun Würfel und Jasmin Rie-
meier. Der Plätze von Margarete Petz, Hans-Peter Wegner und 
Heike Burg bleiben leer. 
 
Klasse Ost 
Holger Postma, Iris Beverung, Michael Keil, Fabian Roll, Patrick 
Raese, Christiane Nolting, Uwe Obergöker, Hannelore Nolzen-
Henze, Rainer Holste. Der Platz von Karla Gröning bleibt leer. 
 
Klasse Süd 
Brigitte Fenner, Mareike Lesemann (bis 19.20 Uhr), Daniela Flor (ab 
10.50 Uhr bis 19.25 Uhr), Vera Sarembe-Ridder, Bianca Rolf, Sa-
bine Diekmann, Susanne Schüring-Pook, Doris Frie, Bärbel Jans-
sen, Friedrich-Wilhelm Kruel.  
 
Klasse West 
Dr. Sven Lesemann (bis 19.20 Uhr), Birgit Krome-Mühlenmeier, Dr. 
Holger Teßnow, Ingrid Kuhlmann, Heidrun Fillies, Kerstin Koch, 
Karsten Zurheide, Katrin Klei, Heinrich Adriaans, Brigitte Kramer.  
 
Lutherische Klasse 
Dr. Andreas Lange, Matthias Altevogt, Jörg Deppermann, Axel Mar-
tens, Ernst Meuß, Miriam Graf, Marcus Heumann, Gerold Werner, 
Ingo Gurcke.  
 























15 

Konfirmandinnen und Konfirmanden und den Religionsunterricht. 
Die Studie unterstreicht zudem die hohe Bedeutung der diakoni-
schen Arbeit der Kirchen und eine sozialräumliche Orientierung 
kirchlicher Arbeit.  
Ein weiterer Abschnitt widmet sich der Klimakrise und unserem En-
gagement für den Klimaschutz. Wir erleben durch immer mehr und 
immer dramatischere Wetterereignisse, wie sich diese Krise weiter 
zuspitzt. Und dennoch wird sie durch andere Krisen und Herausfor-
derungen immer wieder in den Hintergrund gedrängt oder in man-
chen politischen Kreisen sogar bewusst heruntergespielt. Dabei ist 
die Klimakrise die Herausforderung schlechthin: es geht ums Über-
leben.  
Was kann oder soll unsere Rolle als Kirche sein? Ich fasse es the-
senartig zusammen:  
1. Wir müssen eine geistliche, eine spirituelle Perspektive auf die 

Schöpfung zurückgewinnen, die eine Haltung der Dankbarkeit 
des Respekts und Sorge für unsere Mitgeschöpfe und unsere 
Erde nach sich zieht.  

2. Daraus folgt so etwas wie eine Anwaltschaft für die Schöpfung 
und damit für den Klimaschutz. Die Klimakrise berührt einen 
zentralen Punkt unseres Glaubens. Es geht um Gottes Schöp-
fung, uns nur anvertraut. Aus der Perspektive dieser Anwalt-
schaft warnen wir jetzt auch davor, im Interesse der Wirt-
schaftsförderung Klimaschutzmaßnahmen aufzuweichen. Im 
Gegenteil: Die Anstrengungen müssen verstärkt werden. 

3. Glaubwürdige Anwälte der Schöpfung und damit des Klima-
schutzes können wir nur sein, wenn dies mit unserem eigenen 
Handeln im Einklang steht. Das bedeutet, dass wir verlässlich 
den Vorgaben unseres Klimaschutzgesetzes folgen müssen, 
um unseren Beitrag zur Reduzierung klimaschädlicher Gase zu 
leisten.  

4. Als Kirche verstehen wir uns als eine weltweite Familie Gottes. 
Von daher sollten wir uns im Kampf gegen die Klimakrise stets 
der Frage der globalen Gerechtigkeit verpflichtet fühlen. Auch 
unsere Partnerkirchen im globalen Süden spüren die Folgen 
der Erderwärmung sehr direkt. Die Länder des afrikanischen 
Kontinents z.B. tragen bei 17 Prozent Anteil an der Weltbevöl-
kerung nur etwa mit 4 Prozent zum Ausstoß der weltweiten 
Treibhausgasen bei. Gleichzeitig sind sie schon jetzt am stärks-
ten von den Folgen der Klimakrise betroffen und haben dabei 
wesentlich weniger Ressourcen, um diesen Folgen zu begeg-
nen.  
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Organisation Kirche. Ihm ist die Frage wichtig, wie man der Verkün-
digungsaufgabe gerecht wird, nicht nur der Kommunikation. Er ist 
es leid, immer wieder über die Austrittszahlen zu lesen, auch wenn 
das unvermeidlich ist. Wichtiger ist ihm, zu überlegen, wie Men-
schen für das Evangelium gewonnen werden können. Die KMU 6 
hat die unterschiedlichen Distanzen und Nähen beschrieben, ob 
man drinnen ist oder draußen. Er fragt sich, ob das ein paternalisti-
scher Ansatz ist und ob man Beteiligungsformen auch für außenste-
hende Menschen schaffen muss. Es interessiert ihn, was diesbe-
züglich auf der Ebene der EKD passiert und inwieweit dies für Lippe 
hilfreich sein könnte. 
 
Zu den Aussagen zur KMU 6 und zur Frage nach der Diskussion 
darüber in der EKD kam bisher wenig Konkretes, was an der Stelle 
gedacht und verändert werden kann, bestätigt Landessuperinten-
dent Arends. In unserem eigenen Zukunftsprozess wurde für ein 
Maßnahmenpaket mit der Vorlage der EKD gearbeitet. Fazit ist, es 
gibt derzeit nichts anderes, als Mitglied zu sein oder nicht. Auch in 
der Lippischen Landeskirche geht man damit sehr unterschiedlich 
um, z.B. bei Amtshandlungen. Damit muss man sich in der Zukunfts-
synode noch einmal beschäftigen. Finanziell sind wir von den Aus-
tritten absolut abhängig. Es tut weh, wenn die Briefe an die Ausge-
tretenen unterschrieben werden müssen. Im Zukunftsprozess 
wurde die Kommunikation des Evangeliums an die oberste Stelle 
gesetzt. Es ist unsere Aufgabe, die Begegnungen der Menschen mit 
der Kirche zu ermöglichen. Wir leben in einer postchristlichen Zeit. 
Es ist außerordentlich schwierig, einen Zugang zu den Menschen 
zu finden. In einer ersten Runde mit der Superintendentin und den 
Superintendenten war Frau Dr. Erichsen-Wendt als Referentin ein-
geladen. Es wurde noch nicht überlegt, wie man die Ergebnisse 
handhabbar machen könnte. Es gibt eine sehr anschauliche Inter-
netseite der EKD zur KMU 6, auf der man sich informieren kann.  
 
Neben der Klimakrise fehlt dem Synodalen Werner eine Aussage 
zur Biodiversität im Bericht. Auch da gibt es eine gefährliche Ent-
wicklung, weil durch das Aussterben von Lebewesen das Gleichge-
wicht in der Natur außer Kontrolle gerät. Dafür kann man sich als 
Christ politisch nicht direkt stark machen, aber es muss bei allen 
Erwägungen zur Bewahrung der Schöpfung mit bedacht werden.  
 
Der Landessuperintendent bestätigt, dass dieser Gesichtspunkt un-
sere Aufmerksamkeit verdient. Vor dem Landeskirchenamt wurde 
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Über das Stimmrecht müsse die Synode entscheiden, erinnert Su-
perintendent Dr. Lange an die Aussage von Kirchenrat Dr. Schil-
berg. In der Vorlage steht das so drin, dann müsste man das Gesetz 
ablehnen, wenn man anderer Meinung ist. Dazu möchte er Klarheit 
haben. Der Rechts- und Innenausschuss ist anderer Meinung, weil 
die Begründung nicht einleuchtet. Es wäre gut, die Arbeit auf ver-
schiedene Schultern zu verteilen, aber es muss systematisch be-
handelt werden. Wer in einem Klassentag ist, müsste auch Mitglied 
im Kirchenvorstand sein. Dies müsste konsequenterweise auch 
dem IPT zustehen.  
 
Der Grund, ein Wort zu streichen, war die unterschiedliche Auffas-
sung des Rechts- und Innenausschusses, erläutert die Synodale 
Diekmann. Es bedarf eines Gleichklangs aller Mitglieder im Klassen-
tag, auch für die IPTs.  
 
Die Idee des Gesetzes ist, dass das IPT gemeinsames Stimmrecht 
im Kirchenvorstand hat, beschreibt der Landessuperintendent. Sie 
müssen gut miteinander im Gespräch sein. Die Bemessung anhand 
der Anzahl der Pfarrstellen ist wichtig. Sie stellt sicher, dass sich das 
Verhältnis zwischen Ehrenamt und Hauptamt nicht verschiebt. In 
der Verfassung ist zu Recht eine starke Position von Ehrenamtli-
chen in der Leitung verankert. Die Arbeitsgruppe konnte sich nicht 
zu einer anderen Formulierung entschließen. Wenn der Rechts- und 
Innenausschuss möchte, dass dies verändert wird, sollte ein ent-
sprechender Antrag gestellt werden. Über das Ehrenamt hat die Ar-
beitsgruppe sehr lange und intensiv beraten. Man hat sich dafür ent-
schieden, dass Ehrenamtliche Teil des IPT sind, wenn genau be-
schrieben wird, welche Aufgabe die Person hat. Es ist jedoch keine 
Verpflichtung, Ehrenamtliche in ein IPT aufzunehmen, es ist ledig-
lich ein Angebot. In einigen Kirchengemeinden kann es sinnvoll 
sein, Ehrenamtliche einzubeziehen, die ohnehin bereits in entspre-
chenden Aufgabenfeldern engagiert sind. Das soll als Chance ver-
standen werden. Die Dienstaufsicht könnte auch vom Landessuper-
intendenten wahrgenommen werden, um die stellvertretenden Su-
perintendenturen zu entlasten. Es wären dann maximal fünf IPTs. 
Bei der Superintendentin bzw. den Superintendenten wäre es maxi-
mal ein IPT, für das die Stellvertretung zuständig wäre. Das müsste 
auch ohne Stellenanteil zu leisten sein. Die IPTs können zu einer 
gewissen Mehrbelastung für die Superintendentin bzw. Superinten-
denten führen, allerdings sind die Entlastungsumfänge erst kürzlich 
erhöht worden, und man muss abwarten, wie viele IPTs überhaupt 
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Stimmrecht mehr im Kirchenvorstand haben, wenn sie Mitglied ei-
nes IPT werden. Er fragt sich, ob das gewollt ist. Die Ehrenamtlichen 
mit hineinzunehmen verursacht seiner Auffassung nach mehr Prob-
leme, als es löst.  
 
Der Präses reagiert auf die Frage nach dem Stimmrecht und bittet 
darum, diese nicht zu sehr zu gewichten. Auch in anderen Zusam-
menhängen kann es dazu kommen, dass Pfarrpersonen kein 
Stimmrecht in einer Kirchengemeinde haben. Sie haben aber wei-
terhin die Möglichkeit, mit zu beraten. 
 
Das Gesetz bietet Möglichkeiten und zwingt niemanden zum Han-
deln, greift die Synodale Fenner die Chancen des Gesetzes auf. Be-
sonders gut gefällt ihr, dass Gemeindepädagoginnen und Gemein-
depädagogen oder Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker nicht 
mehr von der Fachaufsicht des Kirchenvorstandes abhängig sind, 
sondern unabhängig von und gleichberechtigt mit den Pfarrperso-
nen handeln können. Sie beschäftigt aber auch die Frage nach dem 
Stimmrecht. Kirchenvorstände sollten keine Sorge vor einem Mit-
spracherecht der Personengruppen haben. Im Bezug auf das Eh-
renamt hatte sie auch ihre Anfragen, wurde dann aber darauf hinge-
wiesen, dass es eine Soll-Vorschrift ist, dass ein IPT drei Personen 
hat, keine Muss-Bestimmung. Ihre Sorge wäre sonst, dass IPTs aus 
der Not heraus mit Ehrenamtlichen aufgefüllt werden könnten. Es ist 
gut, dass es auch mit zwei Personen möglich ist.  
 
Superintendent Dr. Lange bittet die Vorsitzende des Rechts- und In-
nenausschusses, den entsprechenden Änderungsantrag hier einzu-
bringen, spricht aber auch Kirchenrat Dr. Schilberg direkt mit der 
Frage an, ob Art. 38 (Abgeordnete sind nur dem eigenen Gewissen 
untergeordnet und üben ihr Mandat frei aus) des Grundgesetzes im 
Hintergrund steht, wenn über die Wahrnehmung von Mandaten in 
der Kirche gesprochen wird. Dies kann nicht 1:1 auf das Kirchen-
recht angewandt werden, aber seiner Vorstellung nach sollte es uns 
ebenfalls leiten in unseren Entscheidungsgremien. Es kann nicht 
sein, dass ein Dreiergremium sich abstimmen muss, wie die stimm-
berechtigte Person dann im Kirchenvorstand, Klassentag etc. abzu-
stimmen hat. Das wäre das Gegenteil von freiem Mandat und das 
kann er sich nicht vorstellen. Wer in einem Klassentag ist, muss 
auch in einem Kirchenvorstand stimmberechtigtes Mitglied werden.  
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zu ermöglichen, konkretisiert Präses Keil. Dieser könnte dann in der 
nächsten Synode beschlossen werden. 
 
Superintendent Dr. Lange knüpft an beide Vorredner an und weist 
auf die Mindestmitgliederanzahl von acht Personen in Kirchenvor-
ständen hin. Viele Kirchenvorstände schaffen es nicht einmal, diese 
acht Personen zu finden, oft sind es weniger. Sollten nun drei stimm-
berechtigte Personen des IPT dazukommen, steht das in keinem 
Verhältnis mehr zum Rest der Mitglieder. Insofern würde er nicht so 
gerne einen Prüfauftrag erteilen, sondern wäre eher bei den Aus-
führungen von Kirchenrat Dr. Schilberg, dass eine Person das 
Stimmrecht wahrnimmt.  
 
Bei Superintendent Postma ist durch den Applaus der Synode der 
Eindruck entstanden, dass es nicht gewollt ist, dass alle drei oder 
vier Personen des IPT stimmberechtigt sind. Deshalb sollten keine 
Aufträge erteilt werden, die viel Arbeit bedeuten und schließlich ab-
schlägig beurteilt werden.  
 
Der Antrag ist in dieser Form gar nicht rechtskonform lösbar, schil-
dert der Präses seine Auffassung. Insofern kann über den Antrag 
gar nicht abgestimmt werden, sondern man müsste über den An-
trag, einen Prüfauftrag zu erteilen, abstimmen.  
 
Die Synodale Fenner zieht den Antrag aufgrund der Einlassung von 
Kirchenrat Dr. Schilberg zurück.  
 
Es wird geheime Abstimmung über das Gesetz beantragt. Für die 
Beschlussfassung wird eine 2/3 Mehrheit der anwesenden Synoda-
len benötigt.  
 
 

Beschluss Nr. 1 (38.5) 
 
Die Landessynode beschließt das Kirchengesetz zu der Einfüh-
rung von interprofessionellen Teams in der Lippischen Landes-
kirche gemäß der beigefügten Anlage. 
 
Der Beschluss wird 43 Ja-Stimmen, fünf Nein-Stimmen und drei 
Enthaltungen angenommen.  
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Aufarbeitung 
Im Januar dieses Jahres hatten wir zum ersten Mal Fälle sexuali-
sierter Gewalt aus den 1980er Jahren in unserer Kirche öffentlich 
gemacht. Mädchen und junge Frauen waren durch einen Mitarbeiter 
der damaligen Zentrale für Jugendarbeit und einen Mitarbeiter in der 
Jugendarbeit in einer Kirchengemeinde sexualisierter Gewalt aus-
gesetzt. Ende August sind wir mit weiteren Fällen erneut an die Öf-
fentlichkeit gegangen. Wir sind im Zuge der Aktenauswertung für die 
ForuM-Studie darauf gestoßen bzw. durch Zeitzeugen aufmerksam 
gemacht worden. Mit diesen Veröffentlichungen wollen wir zum ei-
nen Betroffene ermutigen, sich zu melden. Zum anderen wollen wir 
so transparent wie möglich mit den uns bekannten Gewaltkonstella-
tionen umgehen. Diesen Begriff verwendet das externe Aufarbei-
tungsgremium, auf das der Landessuperintendent gleich zu spre-
chen kommt.  
 
Veröffentlicht haben wir sexuelle Übergriffe gegenüber mehreren 
Jungen durch einen Gemeindehelfer Anfang der 1970er Jahre. Es 
ist der einzige uns bisher bekannte Fall, in dem ein Mitarbeiter un-
serer Kirche aufgrund von Taten im kirchlichen Kontext verurteilt 
wurde. Allerdings hat sich nach dem, was uns bekannt ist, trotzdem 
niemand in angemessener Weise um die Betroffenen bemüht oder 
evtl. weiteren Betroffenen die Möglichkeit eröffnet, sich zu melden. 
Zeitzeugen hatten auf den Fall aufmerksam gemacht. Der Täter ist 
inzwischen verstorben.  
 
Die Veröffentlichung betraf außerdem sexuelle Übergriffe gegen 
zahlreiche Minderjährige durch einen Pfarrer, der in den 70er und 
80er Jahren in der Lippischen Landeskirche in zwei Gemeinden tätig 
war. Darauf waren wir im Zuge des Aktenstudiums für die ForuM-
Studie gestoßen. Nach der Veröffentlichung der Studie hat sich zu-
dem eine Betroffene bei uns gemeldet. In diesem Fall haben wir die 
sehr umfängliche und komplexe Akte von einem externen Juristen 
auswerten lassen. Er kommt zu der erschreckenden Einschätzung, 
dass an den Taten und daran, dass Mitglieder der damaligen Kir-
chenleitung diese Taten vertuscht haben, nach menschlichem Er-
messen keine Zweifel bestehen können. Nach dem, was wir den 
Akten entnehmen können, hätte dieser Pfarrer niemals noch in einer 
zweiten Gemeinde unserer Kirche tätig werden dürfen. Wir haben 
auf verschiedene Weise prüfen lassen, ob es nicht doch möglich ist, 
auch nach so langer Zeit zumindest noch disziplinarrechtliche 
Schritte gegen damals Verantwortliche einzuleiten. Es sieht aber 
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bisher nicht danach aus. Der Beschuldigte ist ebenfalls inzwischen 
verstorben.  
 
Im Vorfeld der Veröffentlichung haben wir intensive Gespräche mit 
den Kirchenvorständen der betroffenen Kirchengemeinden geführt 
und sie gemeinsam vorbereitet. Ich möchte mich an dieser Stelle 
ausdrücklich dafür bedanken, dass dies so möglich war.  
Diese Veröffentlichungen sind für uns als Kirche sehr schmerzhaft. 
Aber das kann nicht im Vordergrund stehen. Im Vordergrund stehen 
die Betroffenen, ihre Schmerzen und ihr Leid, die psychischen, die 
physischen und sozialen Folgen, die die erlittene Gewalt hatte. Wir 
wollen alles dafür tun, dass sie die Möglichkeit haben, sich zu mel-
den, Gehör zu finden, Hilfe und Unterstützung dort, wo sie es möch-
ten, und Anerkennung dessen, was ihnen angetan wurde. Dazu ge-
hört auch, Anerkennungsleistungen zumindest anzubieten. Etlichen 
Betroffenen geht es aber nicht oder nicht in erster Linie um diese 
Anerkennungsleistungen, sondern darum, dass die Menschen in der 
Kirche, dass wir zu dem stehen, was geschehen ist, und dass wir 
die Konsequenzen daraus ziehen.  
 
Wie im Bericht auf der letzten Synode angekündigt, haben wir im 
Blick auf die weitere Aufarbeitung dieser Fälle ein externes Gre-
mium beauftragt. In ihm haben Expertinnen und Experten für Aufar-
beitung und Betroffene mitgearbeitet. Diesem Gremium wurden die 
Fälle durch Mitglieder des Interventionsteams vorgelegt, anschlie-
ßend hat das Gremium ohne unsere Beteiligung darüber beraten. 
Ziel war es, dass uns dieses externe Gremium Vorschläge macht, 
was jetzt zur weiteren Aufarbeitung der Fälle notwendig ist. Diese 
Vorgehensweise hatte uns, Professor Wazlawik, der Leiter der Fo-
ruM-Studie, in einem Gespräch empfohlen. Wir sind sehr dankbar 
für die Mitarbeit Betroffener in diesem Gremium. Am vergangenen 
Freitag gab es dann wieder eine gemeinsame Sitzung mit Vertrete-
rinnen und Vertretern unseres Interventionsteams. Dabei wurden 
uns die Ergebnisse der Beratungen vorgestellt und übergeben. Wir 
sind den Mitgliedern des Gremiums außerordentlich dankbar, dass 
sie zu sehr umfänglichen und konkreten Empfehlungen gekommen 
sind, wie die Aufarbeitung in unserer Kirche vorangetrieben werden 
sollte. Dabei werden zu allen Fällen noch viele offene Fragen iden-
tifiziert und es wird deutlich festgestellt, dass wir bei aller Wertschät-
zung auch des bisher Erfolgten erst am Anfang der Aufarbeitung 
stehen. Das Gremium empfiehlt sowohl die Beauftragung einer ex-
ternen Aufarbeitungsforschung als auch einen internen 
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Aufarbeitungsprozess mit strukturierter Betroffenenbeteiligung. 
Welche Perspektiven bei der Aufarbeitung betrachtet werden müs-
sen, wird detailliert aufgelistet. Angemahnt wird dabei immer wieder, 
dass der Fokus der Aufarbeitung insbesondere auf den Betroffenen 
und den strukturellen Bedingungen liegen sollte, die diese Gewalt 
ermöglicht und begünstigt haben. Der Aufarbeitung kommt unter an-
derem die Aufgabe zu, das Schweigen zu brechen, das erlittene Un-
recht zu benennen, Vertuschung und Strukturen, die sexualisierte 
Gewalt begünstigt haben, aufzudecken und Konsequenzen für die 
Gegenwart für den Schutz vor sexualisierter Gewalt zu ziehen.  
 
Das Interventionsteam und der Landeskirchenrat werden sich nun 
intensiv mit dem Bericht und den Empfehlungen auseinandersetzen. 
Wir werden unsere weitere Aufarbeitung an diesen Empfehlungen 
ausrichten. Die Betroffenenbeteiligung wollen wir weiter stärken. 
Wenn das Ergebnis einer externen Aufarbeitungsforschung, die si-
cher ihre Zeit brauchen wird, vorliegt, sollte das Thema Sexualisierte 
Gewalt auch einmal Schwerpunkt auf einer Synodaltagung sein. Bis 
dahin werden wir weiter kontinuierlich berichten.  
 
ForuM-Studie 
Nach der Veröffentlichung der ForuM-Studie, über die wir auf der 
letzten Synode berichtet haben, hat das Beteiligungsforum über die 
Folgen beraten, die aus der Studie zu ziehen sind. Im Beteiligungs-
forum arbeiten Betroffene und Vertreter*innen von Kirche und Dia-
konie zusammen. Alle Entscheidungen in der EKD zum Umgang mit 
sexualisierter Gewalt geschehen unter Mitwirkung des Beteiligungs-
forums und damit unter direkter Mitwirkung Betroffener. In intensiver 
Arbeit ist ein umfänglicher Maßnahmenkatalog entstanden, mit dem 
auf die Ergebnisse der ForuM-Studie reagiert werden soll. Die Sy-
node der EKD, die vorletzte Woche in Würzburg getagt hat, hat die-
sen Maßnahmenkatalog beschlossen und einen Zeitplan für die Um-
setzung in den nächsten Jahren ins Auge gefasst. 
  
Ein zentrales Element ist dabei die Überarbeitung der Gewaltschutz-
richtlinie. Wenn diese abgeschlossen ist, werden auch wir unser Kir-
chengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt überarbeiten, da 
dieses auf der Richtlinie basiert und einen einheitlichen Standard in 
der EKD ermöglichen soll. Allein die Überarbeitung der Gewalt-
schutzrichtlinie umfasst 15 verschiedene inhaltliche Punkte. We-
sentlich ist unter anderem, dass es einheitliche Standards für Inter-
ventionsverfahren geben soll; also was zu tun ist, wenn es zu einem 



35 

Fall sexualisierter Gewalt kommt. Solche einheitlichen Verfahren 
würden wir aus unserer bisherigen Arbeit im Interventionsteam sehr 
begrüßen, da es häufig nicht so einfach ist, zu entscheiden, was 
jetzt zu tun ist, wie und in welcher Reihenfolge vorgegangen werden 
soll. Da werden einheitliche Standards sicher hilfreich sein. Auch 
soll es eine Aufarbeitungsrichtlinie geben, die in ähnlicher Weise 
einheitliche Standards für die Aufarbeitung von Fällen in der Ver-
gangenheit setzt. Dies würden wir aus ähnlichen Gründen aus un-
serer Arbeit heraus ebenfalls sehr begrüßen. In dieser Richtlinie 
wird auch ein Recht Betroffener auf Aufklärung festgeschrieben wer-
den.  
 
Der Maßnahmenplan sieht außerdem die Einrichtung einer zentra-
len unabhängigen Ombudsstelle für betroffene Personen vor. Sie 
soll Betroffene bei Konflikten mit kirchlichen und diakonischen Stel-
len unterstützen. Weitere Maßnahmen sind unter anderem die stär-
kere Verankerung des Themas Sexualisierte Gewalt in der Aus- und 
Fortbildung für kirchliche Berufe, die Reflexion des Evangelischen 
Sexualverständnisses und der Theologischen Implikationen, die die 
ForuM-Studie aufwirft.  
 
Auf der Ebene der EKD ist ebenfalls beabsichtigt, die Anerken-
nungsleistungen zu vereinheitlichen. Dies ist ein ausgesprochen 
schwieriges Verfahren, aber es ist niemandem zu vermitteln, warum 
es unterschiedliche Anerkennungsleistungen gibt, abhängig davon, 
wo sich ein Fall sexualisierter Gewalt zugetragen hat. Im Beteili-
gungsforum wurde nach intensiven Diskussionen ein Vorschlag ent-
wickelt. Das Stellungnahmeverfahren dazu in den Landeskirchen 
läuft in dieser Woche aus.  
 
Bereits vor längerer Zeit wurde die Einrichtung von Unabhängigen 
Regionalen Aufarbeitungskommissionen (URAK) beschlossen; ihre 
Einrichtung und Arbeit geschehen auf der Basis einheitlicher Stan-
dards. Wir werden gemeinsam mit unseren beiden NRW-Nachbar-
kirchen und der Diakonie RWL eine solche Kommission haben. Sie 
hat die Aufgabe, die Institutionen bei der Aufarbeitung zu unterstüt-
zen und zu begleiten; sie wird uns aber die Aufarbeitung nicht ab-
nehmen. Das wird unsere Verpflichtung bleiben. Die Betroffenen be-
stimmen gerade in einem ebenfalls einheitlichen Verfahren, wen sie 
in die Kommission entsenden und auch die anderen Mitglieder wer-
den in den nächsten Wochen benannt werden, so dass die Kommis-
sion etwa im März ihre Arbeit aufnehmen kann. Wir hatten vor 
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kurzem ein erstes Gespräch mit der Geschäftsführung der Kommis-
sion, in dem wir Informationen ausgetauscht und gegenseitige Er-
wartungen formuliert haben. 
 
Daneben laufen unsere Präventionsschulungen weiter, die Aufbau-
schulungen für Kirchenälteste und Personen, die mit Kindern und 
Jugendlichen arbeiten, haben inzwischen begonnen. Auch die Erar-
beitung der Schutzkonzepte ist in den meisten Gemeinden auf ei-
nem guten Weg. Die Begleitung durch die Stabsstelle Sexualisierte 
Gewalt geht nun zügiger vonstatten, nachdem Pfarrer Kai Mauritz 
am 1. September in der Stabsstelle seine Arbeit aufgenommen hat.  
Am 22. Februar 2025 wird es einen Impulstag zum Thema Sexuali-
sierte Gewalt geben. Svenja Bluhm, die an der ForuM-Studie mitge-
arbeitet hat und aus Lippe kommt, wird eine Brücke schlagen zwi-
schen den Ergebnissen der Studie und unserer kirchlich-diakoni-
schen Arbeit. Im Anschluss sind verschiedene praxisnahe Work-
shops geplant. Der Impulstag richtet sich in besonderer Weise an 
die Mitglieder der Kirchenvorstände und Mitarbeitende; er ist aber 
offen für weitere Interessierte.  
 
Das Thema Sexualisierte Gewalt beschäftigt uns auf sehr vielfältige 
Weise. Das ist notwendig und richtig. Denn uns kommt die Aufgabe 
zu aufzuarbeiten, was in der Vergangenheit geschehen ist und alles 
uns mögliche dafür zu tun, dass unsere Kirche sichere Orte bietet, 
an denen Menschen vor sexualisierter Gewalt und vor Grenzüber-
schreitungen geschützt werden, dass sich Menschen für diese si-
cheren Orte engagieren und dass es zugleich Orte sind, an denen 
nach klaren Vorgaben gehandelt wird, wenn es dennoch zu Fällen 
sexualisierter Gewalt kommt. Dabei bleiben wir alle Lernende. 
 
Nach dem Bericht, in dem klare Worte gesprochen wurden, fragt der 
Präses, ob es Wortmeldungen zum Gesagten gibt.  
 
Die Synodale Fenner ist sehr bewegt. Sie bedankt sich für den Be-
richt und die Anwesenheit der Betroffenen, die die Synodalen in die 
Pflicht nehmen zu hören, wann was geschehen ist. Sie selbst ist in 
den 70er und 80er Jahren in der kirchlichen Jugendarbeit groß ge-
worden. Sie hat sich sicher gefühlt und gedacht, dass Kirche ein si-
cherer Ort ist. Die Erkenntnis, dass das zeitgleich für andere Men-
schen in unserer Kirche nicht so gewesen ist, ist erschütternd. Sie 
bedankt sich bei allen, die sich dem Thema stellen und es beein-
druckt sie, dass der Landessuperintendent, aber auch die 
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Mitarbeitenden im Landeskirchenamt, die in dem entsprechenden 
Themenfeld arbeiten, alles geben, und sich dem Thema stellen. Es 
erscheint ihr wichtig, dass die Landeskirche einheitlich und mit dem 
Herzen dabei ist und es sich nicht leicht macht. Besonders hebt sie 
hervor, dass es ein Recht auf Aufarbeitung gibt, das umgesetzt und 
verwirklicht werden muss. Dadurch kann sich niemand davonsteh-
len. Es gibt den Betroffenen die Möglichkeit, den Kopf zu erheben 
und sich nicht der Ohnmacht zu überlassen, die sie früher empfun-
den haben.  
 
Frau Rodewald, eine der Betroffenen, meldet sich zu Wort und be-
dankt sich für die Einladung und für die Möglichkeit, dass die Be-
troffenen an die Öffentlichkeit treten dürfen. Natürlich bewegt es sie 
sehr, weil sie nicht gedacht hätte, dass ihre Erlebnisse nach 30 Jah-
ren noch aufgearbeitet werden würden. Als Betroffene sagt sie deut-
lich, dass es einen ein ganzes Leben lang verfolgt und man kontinu-
ierlich weiter daran arbeiten muss. Das ist bis heute nicht beendet 
und es tut gut zu sehen, dass auch die Kirche daran arbeitet. Es 
sind nicht nur die Menschen, die in den Gewaltkonstellationen 
Schuld auf sich geladen haben, sondern auch die Strukturen und 
das System. Sie wünscht sich eine gute Aufklärung, damit es nicht 
noch einmal passieren kann. Man kann nur durch Lernen verstehen: 
lernen, wie es dazu gekommen ist und es dann besser machen.  
 
Als Kirchenvorstandsvorsitzende beschäftigt die Synodale Rolf der 
Umgang mit dem System und den Leitungsstrukturen sehr. Die Fo-
ruM-Studie trifft dazu einige Aussagen. Ihre dringende Bitte ist, dass 
auch die Synodalen in allen strukturellen Zukunftsprozessen, mit de-
nen wir uns auseinandersetzen werden, das ganz intensiv mitden-
ken und nicht aus dem Blick verlieren. Sie sieht viele betroffene Ge-
sichter und äußert die persönliche Bitte, eine Pause vor dem nächs-
ten Tagesordnungspunkt einzuschieben.  
 
Der Landessuperintendent nimmt das Stichwort Gewaltkonstellation 
noch einmal auf, das Frau Rodewald in ihrem Statement verwendet 
hat. Wir haben das, was in der Lippischen Landeskirche geschehen 
ist, an die Zahl der Täter geknüpft. Es sind zwei Täter und wesentlich 
mehr Fälle, nämlich alle, die diese Täter verschuldet haben. Es sind 
somit ungezählte Betroffene. Dafür muss ein Begriff geschaffen wer-
den. Frau Rodewald hat von Gewaltkonstellationen gesprochen, 
was es sehr viel besser trifft. Das leuchtet ihm sehr ein, weil hinter 
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belegen. Dies hat der Synodale Kruel so umgesetzt und die Syno-
dalen um Unterstützung des Antrags gebeten.  
Das Ergebnis dieser Befragung ist, dass 33 Unterschriften einge-
gangen sind. 
 
Im Vorfeld wurde dem Präses unterstellt, dass er dieses Verfahren 
angeordnet habe, um die Zulassung des Tagesordnungspunktes zu 
verhindern. Er verwahrt sich gegen diesen Vorwurf. Es ging und 
geht ihm bei diesem Verfahren zur Einbringung des Antrages da-
rum, dass ein gesetzeskonformer Ablauf eingehalten wird. Es kann 
nicht im Interesse der Synode sein, dass ein ungültiger oder an-
fechtbarer Beschluss gefasst wird. 
 
Auch für die Beratung und Beschlussfassung gibt es eine klare Re-
gelung in der Geschäftsordnung: 
 

§ 6 Persönliche Beteiligung an Beratungsgegenständen 
1 Wer an dem Gegenstand der Beschlussfassung persönlich betei-
ligt ist, hat sich vor Beratung und Beschlussfassung aus dem Sit-
zungsraum zu entfernen, muss aber auf Verlangen vorher gehört 
werden. 2 Die Beachtung dieser Vorschrift ist im Protokoll festzuhal-
ten. 
 
Das bedeutet, dass die Einführung in die Vorlage durch den Syno-
dalen Kruel erfolgt und die Pfarrerinnen und Pfarrer, die Mitglied der 
Synode sind, sich auf Verlangen dazu äußern können. Danach wer-
den alle Pfarrerinnen und Pfarrer den Tagungsraum verlassen, Frau 
Koch wird die Verhandlungsführung übernehmen und die Synode 
berät und beschließt über die Vorlage. Dies gilt auch für eventuell 
anwesende Gäste aus der aktiven Pfarrerinnen- bzw. Pfarrerschaft. 
Die theologischen Mitglieder des Kollegiums müssen den Raum 
nicht verlassen, weil sie von dem Inhalt des Antrags nicht betroffen 
sind. 
 
Bei TOP 9 ist das gleiche Verfahren einzuhalten. 
 
Präses Keil bittet darum, Fragen zu stellen, sofern erforderlich.  
 
Landespfarrer Mellies möchte ins Protokoll aufgenommen haben, 
dass in Art. 100 der Verfassung geregelt ist, dass Pfarrerinnen und 
Pfarrer an Verhandlungen über ihre Besoldung und Versorgung nur 
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mit beratender Stimme teilnehmen dürfen. Es scheint sich um eine 
konkurrierende Regelung zu handeln. Darauf sei hingewiesen.  
 
Der Präses bestätigt, dass in der Geschäftsordnung die von ihm ge-
nannte Regelung enthalten ist. Diese gilt für die Sitzungen der Sy-
node.  
 
Der Synodale Kruel wird gebeten, den Antrag einzubringen. 
 
Es fällt ihm nicht leicht, hier einen Beschlussvorschlag des Finanz-
ausschusses einzubringen, der die positiven Erwartungen der Pfar-
rerinnen und Pfarrer nun so kurzfristig beeinträchtigt und deren fi-
nanzielle Planungen deutlich in Frage stellt, trägt der Synodale Kruel 
vor. Er hat großes Verständnis für die Argumente, die für die Um-
setzung der beschlossenen Regeldurchstufung von A13 nach A14 
sprechen. Dazu gehört die Gleichbehandlung von Pfarrpersonen, 
ihre Auswirkung auf die Attraktivität des Pfarrberufs, die Respektie-
rung eines bestehenden Synodalbeschlusses und die Verlässlich-
keit der Kirche als Arbeitgeber. Wir haben aber gerade gehört, wie 
die finanzielle Situation in unserer Landeskirche ist. Der Finanzaus-
schuss ist deshalb der Meinung, dass jetzt aus Sorge um die Zukunft 
unserer Landeskirche unverzüglich die Reißleine gezogen werden 
muss. Die Argumente gegen die Wiedereinführung der Durchstu-
fung zum jetzigen Zeitpunkt sind stärker zu gewichten als die dafür, 
wenn man sich die aktuelle Finanzlage vergegenwärtigt, die unkal-
kulierbaren Risiken erkennt, die für die Zukunft unserer Kirche not-
wendige Prioritätensetzung beachtet und auch in der Entschei-
dungsfindung flexibel sein will. Er dankt im Namen des Finanzaus-
schusses allen, die die Möglichkeit der Einbringung der Vorlage zur 
Beratung und Beschlussfassung durch die Unterschrift unterstützt 
haben.   
Der Finanzausschuss beantragt, dass die Lippische Landessynode 
beschließen möge, die am 21. November 2022 beschlossene Re-
geldurchstufung der aktiven öffentlich-rechtlich bediensteten Pfarre-
rinnen und Pfarrer nach 12 Jahren im Pfarrdienstverhältnis auf Le-
benszeit von der Besoldungsgruppe A13 nach A14 sowie die Mög-
lichkeit des Dienstaltersaufstieg in der Besoldungsgruppe A14 bis 
zur Endstufe zum 1. Januar 2025 nicht umzusetzen. Da die Durch-
stufung zum 1. Januar 2025 vor einem Jahr in das 3. Änderungsge-
setz zum Ausführungsgesetz zum Besoldungs- und Versorgungs-
gesetz der EKD aufgenommen wurde, ist dieses zu ändern, falls die 
Synode dem Antrag des Finanzausschusses zustimmt. Der Synode 
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Beschluss deutliche Auswirkungen auf die Chancen zur zukünftigen 
Besetzung der Pfarrstellen haben. In den nächsten Jahren wird man 
es mit zahlreichen Ruhestandseintritten zu tun haben und bereits 
jetzt sind Pfarrstellen vakant, die schlecht besetzt werden können. 
Der Landessuperintendent befürchtet eine deutliche Verschärfung 
der Situation. Im Rheinland und in Kurhessen denkt man darüber 
nach, die Verbeamtung nicht mehr fortzuführen. Allerdings gibt es 
auf EKD-Ebene die Absicht, eine Prüfung der positiven und negati-
ven Auswirkungen vorzunehmen, um dann zu einer gemeinsamen 
Entscheidung zu kommen. Er hält das für extrem wichtig, weil wir 
uns sonst gegenseitig in einen schwierigen Konkurrenzkampf bege-
ben. Landessuperintendent Arends plädiert für einen gemeinsamen 
Weg, der durch die EKD eröffnet wird. Sowohl das Rheinland als 
auch Kurhessen kürzen von einer Ausgangssituation von A14 aus. 
Der Personalreferent von Kurhessen-Waldeck begründete die Ab-
schaffung der Verbeamtung zugunsten einer höheren Flexibilität. 
Dafür gibt es gute Gründe, denn es ist nicht einfach, aus einem Be-
amtenstatus wieder herauszukommen. Mit dem Schritt wären aber 
keinerlei Gehaltskürzungen verbunden. Soweit nimmt der Lan-
dessuperintendent Stellung, entscheiden muss die Synode.  
 
Der Vorsitzende der Pfarrvertretung, Pfr. Björn Kruschke, wird um 
das Votum der Pfarrvertretung zum Thema gebeten.  
 
In der Pfarrvertretung hat man sich intensiv mit dem Antrag des Fi-
nanzausschusses auseinandergesetzt und ihn gründlich gelesen, 
beschreibt Pfarrer Kruschke die Beratungen. Es entsteht der Ein-
druck, dass man als Pfarrerin oder Pfarrer als Kostenfaktor gesehen 
wird, der der Landeskirche auf der Tasche liegt. Hier soll betont wer-
den, was aus Sicht der Pfarrvertretung für wichtig erachtet wird. 
Theologiestudierende kommen mit geringem Aufwand auf die Lan-
deslisten der anderen Landeskirchen. Ein Anruf genügt in der Regel, 
die anderen Landeskirchen freuen sich. Viele Menschen arbeiten 
gerne in der Kirche, wollen aber auch gerne in der Stadt bleiben, in 
der sie studieren. In Lippe gibt es keine einzige Theologische Fakul-
tät, die Studierenden bemühen sich dann, in Münster, Bochum oder 
Berlin zu bleiben. Die Sorge der Pfarrvertretung ist, dass sehr viele 
Studierende nicht mehr nach Lippe zurückkommen. Studierende, 
die eine Partnerin oder einen Partner gefunden haben, bleiben 
schließlich meist in anderen Orten. Wenige Personen kommen von 
außerhalb nach Lippe. Sie sind dann plötzlich von der lippischen 
Liste verschwunden.  
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Landeskirche im Wort. Sie haben eine ganze Weile auf eine Ge-
haltssteigerung verzichtet. Er fragt sich, ob es auch Möglichkeiten 
bei den besserverdienenden Pfarrpersonen gibt, wie z.B. das Gehalt 
oder die Versorgungsleistungen einzufrieren. Er plädiert dafür, die 
Durchstufung vorzunehmen und dann intelligent zu überlegen, was 
man im oberen Segment korrigieren könnte.  
 
Der Synodale Deppermann hat sich in den langen Jahren seines 
Pfarrdienstes noch nie als Kostenfaktor gefühlt, sondern immer als 
jemanden wahrgenommen, der mit großen Vorteilen in der Aus-
übung seines Berufes bedacht ist. Er hat nie gesagt, dass er zu we-
nig Geld verdient oder in anderer Weise benachteiligt wäre. Pfarr-
häuser wurden zur Verfügung gestellt, besser oder schlechter ein-
gerichtet, und andere Vergünstigungen wurden mitgenommen und 
bestehen bis heute, die Menschen in anderen Berufen sich über-
haupt nicht vorstellen können. Wenn er jetzt VW-Mitarbeiter wäre, 
egal in welcher Sparte, müsste er sich jetzt den Shitstorm der ge-
samten Bevölkerung anhören. Er ist gespannt, welchen Shitstorm 
wir zu hören bekommen, wenn die Gemeindemitglieder mitbekom-
men, was hier möglicherweise beschlossen wird. Da stellt sich die 
Frage, ob man nicht mehr ans Geld denken muss. Nein, das muss 
man nicht. In der Andacht wurde auf das Fundament hingewiesen. 
Natürlich ist man in der Welt unterwegs, aber bestimmte Dinge be-
lasten ihn ganz persönlich überhaupt nicht. Es stellt sich die Frage 
nach Kompromisslösungen, nach Möglichkeiten, die noch gar nicht 
bedacht wurden, z.B. Vergünstigungen für jüngere Pfarrpersonen, 
die ihren Dienst beginnen, auf die die Älteren mal verzichten könn-
ten.  
 
Superintendent Dr. Lesemann hat noch eine Informationsrückfrage 
an den Finanzausschuss. Dort werden verschiedene Möglichkeiten 
geprüft worden sein, vermutlich auch ein Herausschieben des Stich-
tages. Im Antrag ist das so nicht erkennbar. Ihn interessiert, warum 
der Antrag in dieser Form gestellt wurde und nicht eine Kompro-
misslösung einbezogen wird.  
 
Dem Finanzausschuss ging es zunächst darum, dass die beschlos-
sene Maßnahme gestoppt wird, erläutert der Synodale Kruel. Da-
nach soll noch einmal neu über die Gehaltsstruktur oder die Förde-
rung jüngerer Theologen nachgedacht werden. Möglicherweise ist 
auch ein In-Aussicht-Stellen von A14 oder ein Erreichen der A14 
durch Übernahme einer Stelle mit einer höheren 
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Jemand sagte neulich, es ist doch wie ein geldwerter Vorteil zu be-
trachten, ob man 2.500 Gemeindeglieder betreut oder 5.000. Es 
wurde gefragt, ob man über Alternativen nachgedacht hat. Aus dem 
Landeskirchenrat kam die klare Aussage, dass darüber nicht ge-
sprochen wird, es geht um A14 oder nicht. Sollte man die Durchstu-
fung ablehnen, muss man schauen, wie man Vorteile für die Lippi-
sche Landeskirche erwirken könnte, um die Attraktivität zu steigern. 
Die Zeit dafür ist aber in diesem Moment nicht da.  
 
Landespfarrer Mattke spricht sich noch einmal für die Durchstufung 
aus. Als Schulreferent ist er in stetigem Kontakt mit Schule, wo es 
üblich ist, dass Kolleginnen und Kollegen in leitender Funktion in 
Schule A15 oder auch andere Gehälter bekommen. Er vergleicht 
dies mit den Leistungen der Pfarrerinnen und Pfarrer, die in leitender 
Funktion mit den Synodalen zusammen in der Kirchengemeinde zu-
sammenarbeiten. Der Blick in die anderen Landeskirchen oder in 
die Gesellschaft sollte vergleichbare Berufe betrachten. Er hält es 
für die Zukunft der Lippischen Landeskirche für angemessen, in den 
Pfarrberuf und die Menschen zu investieren, die diesen Beruf ausü-
ben. Er plädiert dafür, sich für die Durchstufung auszusprechen.  
 
 
Alle Pfarrerinnen und Pfarrer verlassen den Raum. 
 
Der Synodale Kruel beantragt sodann den Ausschluss der Öffent-
lichkeit, so dass lediglich die Synodalen, die keine Pfarrpersonen 
sind, im Raum bleiben. Der Lifestream wird ebenfalls ausgeschaltet.  
 
 
In dieser Runde werden die beiden Beschlussvorlagen diskutiert 
und die folgenden Beschlüsse in geheimer Abstimmung gefasst.  
 
 

Beschluss Nr. 4 (38.5) 
 
Die am 21.11.2022 beschlossene Regeldurchstufung der akti-
ven öffentlich-rechtlich bediensteten Pfarrerinnen und Pfarrer 
nach 12 Jahren im Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit von der 
Besoldungsgruppe A13 nach A14 sowie die Möglichkeit des 
Dienstaltersaufstieg in der Besoldungsgruppe A14 bis zur End-
stufe zum 01.01.2025 wird nicht umgesetzt. 
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die bis zur Zukunftssynode beraten und vorbereitet werden müssen, 
wird uns das vermutlich überfordern. Es wird an einer Vielzahl an 
Maßnahmenpaketen gestrickt, ein weiteres, so komplexes Aufga-
benfeld wäre da mit unseren Kapazitäten nicht in guter Weise auf-
gehoben. Der Gedanke, es im nächsten Jahr zu verfolgen, aber ei-
nen Zwischenbericht zur Zukunftssynode vorzulegen, erscheint ihm 
vollkommen richtig.  
 
Die Synodale Nolting fragt nach, was daran so schwierig ist, zur Zu-
kunftssynode einen guten Zwischenbericht zu bringen, und in der 
Herbstsynode eine Entscheidung zu treffen. Das Thema wird bei ei-
ner Zukunftssynode wenig Beachtung finden. Das kann nicht im 
Sinne der Synodalen sein.  
 
Für einen Zwischenbericht auf der Zukunftssynode spricht sich 
ebenfalls die Synodale Fenner aus. Sinnvoll und fair erscheint ihr, 
dass zur nächsten Haushaltssynode ein beschließbarer Vorschlag 
vorliegt. Die Zukunftssynode sollte nicht von dem belastet sein, was 
den Synodalen in der Diskussion so schwer geworden ist, nämlich 
das Gefühl, nicht mehr eins zu sein. Man kann an dem Punkt nicht 
ganz einheitlich sein, wenn es um die Diskussion von Gehältern 
geht. Da muss ein Teil der Synodalen rausgehen. Für die Zukunfts-
synode ist es unbedingt wichtig, dass die Synode im Ganzen ge-
meinsam sein kann.  
 
Es wird immer wieder angesprochen, dass nicht genug Zeit für die 
Bearbeitung dieses komplexen Themenfeldes aufgebracht werden 
kann, merkt die Synodale Würfel an. Die Synodalen werden jedoch 
immer wieder vor die Herausforderung gestellt, sehr viele Unterla-
gen in sehr kurzer Zeit zu bearbeiten und sich nach Möglichkeit so 
viel Wissen anzueignen, dass sie in der Synode adäquat mitarbeiten 
können. Vielleicht müssen die Prioritäten einfach anders gesetzt 
werden. Die Synodalen, die sich nach zähen Diskussionen zu einer 
Entscheidung durchgerungen haben, müssen das auch tun.  
 
Als einer der Antragsteller beschreibt der Synodale Kornmaul, dass 
dieser Antrag sehr bewusst gestellt wurde, weil es eine schwierige 
Diskussion und ein echtes Dilemma war. Als Antragsteller kann er 
sehr gut damit leben, dass im Sommer 2025 ein Zwischenbericht 
erstattet wird, möchte aber auch ausdrücklich am Thema dranblei-
ben und weiterarbeiten. Wir müssen zusätzlich über die Attraktivität 
der anderen Berufsgruppen in Kirche nachdenken und sprechen.  
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des Inselhauses war ursprünglich geplant, weil ein weiterer Betrieb 
in der Beherbergung nicht mehr erfolgen sollte. Die Gemeinde Juist 
hatte ein Kaufinteresse angemeldet. Die Kaufpreisvorstellungen 
und das Kaufpreisangebot liegen sehr weit auseinander. Deshalb 
kam der Gedanke auf, ob man sich doch noch einmal mit der Frage 
auseinandersetzen sollte, die Immobilie zu halten. Verkaufen kann 
man nur einmal. Bevor dieser endgültige Schritt gegangen wird, 
wollte man sich noch einmal mit Überlegungen zu einer Modernisie-
rung oder Umnutzung des Inselhospizes auseinandersetzen, um 
über eine lange verlässliche Zeit hinweg nachhaltig Mieteinnahmen 
generieren zu können. Die Firma Dehrendorf kam bei der Fragestel-
lung ins Spiel, wie man das Objekt in eine wirtschaftliche Umnut-
zung überführen kann. Innerhalb der Leistungsphasen 1 und 2 ist 
die Firma Dehrendorf beauftragt worden, eine Entscheidungshilfe 
für die Synode zu entwickeln. Voraussetzung für die Umnutzung ist 
die Änderung des Bebauungsplanes. Dies führt dazu, dass Gesprä-
che mit der Gemeinde geführt werden mussten, um die Bedarfe auf 
der Insel und den Genehmigungswillen zu klären.  
Das Grundstück auf Juist verfügt über eine Fläche von ca. 8.000 
qm, es ist voll erschlossen. Ein Bebauungsplan existiert, aber die 
Gemeinde Juist würde hier anderes Baurecht schaffen wollen. Der-
zeit liegt auf dem Grundstück noch eine Veränderungssperre. Das 
massiv gebaute Gebäude aus dem Ursprungsbaujahr 1930 ist über 
die Jahre immer wieder mal verändert worden. Der Anbau ist 1991 
hinzugekommen. Es wurde als Beherbergungsbetrieb genutzt, eine 
Schankerlaubnis liegt ebenfalls vor. Die gesamte Nutzfläche beträgt 
2.536 qm und der Gebäudezustand ist als gepflegt zu bezeichnen. 
Lediglich einige Feuchteprobleme in Fensterlaibungen sind aufge-
fallen, um die man sich kümmern müsste. Der Beherbergungsbe-
trieb ist seit gut einem Jahr eingestellt, das Objekt wird aber weiter 
unterhalten, also geheizt, gelüftet und die Wasserleitungen regel-
mäßig gespült.  
Herr Wroben zeigt anhand einer Karte die Lage des Inselhospizes. 
Es liegt in einer Struktur von Wohnbebauung. Alle Möglichkeiten 
zum Einkaufen, zur Gastronomie etc. sind wesentlich zentrumsnä-
her gelegen. Dazu zeigt er auch noch einige Fotos des Gebäudes.  
Im Folgenden erklärt Herr Wroben das erarbeitete Umnutzungskon-
zept. Man hat sich mit der Insel und der Lage intensiv auseinander-
gesetzt und die Bedarfe in dem Bereich ermittelt. Es sollte ein mög-
lichst wirtschaftliches Konzept entwickelt werden, also mit minima-
len Aufwendungen einen maximalen Erfolg, also im Rahmen des 
sozialen Auftrags der Kirche Mieten zu generieren.  
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Er stellt das Konzept anhand der Bilder vor. Es könnte ein Café oder 
eine Bar entstehen, deren Betrieb mit geringem Aufwand ermöglicht 
werden könnte. Im Erdgeschoss wäre zusätzlich ein kleiner Einzel-
handel geplant, ein weiterer Restaurantbetrieb und eine Belegarzt-
praxis könnten entstehen. Juist hat auch ein Interesse daran, noch 
weitere Mediziner auf die Insel zu holen. Der Nordflügel wäre für 
altersgerechtes Wohnen vorgesehen, betreutes Wohnen oder 
Pflege-WGs wären Möglichkeiten. Es handelt sich um barrierefreie 
Zwei-Zimmer-Wohnungen. Im ersten Obergeschoss wurde das 
Konzept des altersgerechten Wohnens analog fortgesetzt. Der Ge-
meinde Juist ist sehr daran gelegen, dass dort dauerhafter Wohn-
raum entsteht, da viel Wohnraum an finanzstarke Menschen ver-
kauft wurde und diese ihn nur als Ferienwohnungen nutzen. So geht 
den Einheimischen immer mehr Wohnraum verloren. Insofern 
könnte man hier zwei Interessenlagen zusammenführen. Deshalb 
sind im Obergeschoss ebenfalls fünf Wohnungen unterschiedlicher 
Größe eingeplant. Auch im zweiten Obergeschoss wird dieses Kon-
zept mit betreutem Wohnen und Wohnungen weitergeführt. Ge-
meinschaftsräume für das betreute Wohnen runden die Möglichkei-
ten ab. Für eine Präsenzkraft für das betreute Wohnen würde eben-
falls eine Wohnung geschaffen. Im Kellergeschoss finden sich vor-
nehmlich Abstell- und Lagerräume für die Gastronomieeinheiten. 
Dazu sind noch sechs Einzimmerappartements als Bediensteten-
wohnungen vorgesehen.  
Herr Wroben verschafft weiterhin einen Überblick über die vermiet-
baren Flächen. Bei diesem Mischkonzept würden 1.830 qm vermiet-
bare Fläche, 1.064 qm für Wohnen in 22 Wohneinheiten entstehen, 
dazu kämen fünf Gewerbeeinheiten. Der überwiegende Teil entfällt 
somit auf die dauerhafte Wohnnutzung.  
Die Firma Dehrendorf hat sich darüber hinaus mit der Frage be-
schäftigt, welche Gewerke angefragt werden müssten, um die erfor-
derlichen Umbauten fertigstellen zu können. Die Auflistung ist der 
Anlage der Präsentation zu entnehmen.  
Auch der Terminplan wurde thematisiert. Das Baurecht müsste ge-
ändert werden, was ca. sechs bis zwölf Monate in Anspruch nehmen 
würde. Die Ausführungsplanung und die Angebotsvergabe würde 
ein Zeitrahmen von drei bis sechs Monaten in Anspruch nehmen. Im 
Vorfeld müssten die Entrümpelung und Entkernung erfolgen, was 
sehr kurzfristig in den kommenden Wintermonaten durchgeführt 
werden könnte. Die Besonderheit auf einer Insel ist, dass belästi-
gende Bautätigkeiten nur in den Wintermonaten von Oktober bis Os-
tern durchgeführt werden dürfen, um den Ferienbetrieb nicht zu 
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betreutes Wohnen ist gemeinnützig. Er fragt nach, ob sich daraus 
steuerliche Probleme ergeben könnten.  
 
Es ist keine richtige Pflegeeinrichtung angedacht, stellt Herr Rissiek 
richtig. Es wird über Pflege-WGs für Menschen, die sich nicht mehr 
um ihren Haushalt kümmern wollen oder sollen, nachgedacht. Zur 
Betreuung der Personen ist eine Personalwohnung eingeplant. Da-
für könnte man sich in einer der zwei Einrichtungen auf der Insel 
einkaufen, oder man würde eine Person einstellen, die separat be-
zahlt werden müsste, sich also selbst trägt.  
 
Landespfarrer Mellies möchte noch genauer wissen, wie sich die 
angesprochene Rendite berechnet und wann die erste schwarze 
Zahl für die Landeskirche herauskommt.  
 
Die Rendite errechnet sich, indem die Jahreskaltmiete durch die In-
vestitionskosten geteilt werden. Diese ist zunächst mal anzuneh-
men. Die Finanzierungsgedanken der Landeskirche kennt Herr 
Wroben nicht, aber es wurde ein Baufinanzierungszins mit einbezo-
gen. Es käme ein gewisser Tilgungsanteil hinzu, der in die Tasche 
der Landeskirche fließt, weil man dabei sein eigenes Objekt finan-
ziert und Werte schafft. Ein Zins- und Tilgungsplan müsste mit einer 
Bank aufgestellt werden. Mit einer Rendite von mehr als 7 % würden 
sich in der freien Wirtschaft mehrere Abnehmer finden lassen.  
 
Die Landeskirche stellt den Wohnraum zur Verfügung, bestätigt die 
Synodale Nolting, alles andere muss von außen kommen. Von der 
Landeskirche wäre lediglich der Wohnraum zu vermieten. Alles an-
dere müssten sich die Nutzer bei externen Anbietern einkaufen. 
Herr Wroben bestätigt diese Aussage. 
 
Superintendent Dr. Lange ist der Auffassung, dass ein Kinderarzt 
auf der Insel nicht leben kann, weil es unter den 1.500 Einwohnern 
lediglich 77 Kinder unter zehn Jahren auf Juist gibt. Eine florierende 
Kinderarztpraxis benötigt im Jahr 1.000 Krankenscheine zur Ab-
rechnung. Er fragt sich, was ein Kinderarzt mit einer Zielgruppe von 
maximal 77 Personen macht.  
 
Ein Kinderarzt wird die Praxis mit Sicherheit nicht fünf Tage in der 
Woche vor Ort betreiben, führt Herr Wroben aus. Es ist an eine Be-
legpraxis gedacht, die nach Bedarf von unterschiedlichen Fachärz-
ten genutzt werden kann.  
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Landespfarrerin Eerenstein erinnert an die Bauphase in der Semi-
narstraße. Sie kann sich nicht vorstellen, dass eine Baubetreuung 
über 36 Monate von Seiten der Landeskirche auf Juist geleistet wer-
den kann. Auch ein Generalunternehmen benötigt den Eigentümer 
als Gegenüber, da es ansonsten Richtungen annehmen könnte, die 
niemand möchte.  
 
Die Firma Dehrendorf hätte ihren Job verfehlt, wenn von der Lan-
deskirche über drei Jahre eine Begleitung vor Ort auf Juist erforder-
lich wäre, beruhigt Herr Rissiek. Sie begleiten derzeit ein Projekt mit 
500 Wohneinheiten in weiterer Entfernung für einen Kunden aus 
Detmold. Der Aufwand für den Kunden ist dabei sehr überschaubar.  
 
Die Inselgemeinde kommt der Landeskirche bei der Änderung der 
Nutzung von einem Ferienheim zu einem Mischbetrieb entgegen, 
beschreibt die Synodale Würfel ihren Eindruck. Damit sind offenbar 
andere Möglichkeiten ausgeschlossen.  
 
Es muss dauerhafter Wohnraum sein, bestätigt Herr Rissiek. Für 
das betreute Wohnen muss Kontakt mit einem diakonischen Träger 
aufgenommen werden. Das ist der Vorschlag.  
 
Wer die Lage des Inselhauses kennt, weiß, dass sich in der Nähe 
ein kleines Geschäft, ein Café und auch ein Restaurant befinden. 
Der Synodalen Würfel stellt sich die Frage, wie erfolgversprechend 
eine gleiche Nutzung der Räumlichkeiten im Inselhaus sein kann.  
 
Der Präses bestätigt, dass das ein unternehmerisches Risiko ist, die 
Anzeichen aber sehr positiv sind, dass die Gastronomie angenom-
men werden könnte. 
 
Superintendent Dr. Lange stellt einen Geschäftsordungsantrag auf 
Vertagung des Tagesordnungspunktes. Er fühlt sich durch die Vor-
lage schlecht informiert. Seiner Auffassung ist, dass in der Vorlage 
bereits eine Richtungsentscheidung getroffen wurde. In einem Ple-
num mit 50 Personen kann man keine Pläne entwickeln. Die Be-
schlussvorlage hätte anders aussehen müssen, die Antwort auf 
viele Fragen hätte darin bereits enthalten sein können. Es ist unwür-
dig, eine Viertelstunde vor dem geplanten Ende des ersten Syno-
daltages mit vielen nicht geklärten Tagesordnungspunkten einen so 
komplexen Sachverhalt zu diskutieren. Er beantragt den Schluss 
der Debatte und Vertagung des Tagesordnungspunktes.  
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Insel kann nur in festgelegten Zeitfenstern gebaut werden. Die Bau-
kosten können sich in jede Richtung entwickeln. Die gelebte Erfah-
rung ist, dass die Tendenz im Augenblick, ebenso wie bei der Ent-
wicklung der Mieten, nur aufwärts verläuft.  
 
Die Synodale Nolting ist der Auffassung, dass die Aufträge jetzt ver-
geben werden sollten, damit es weiter geht. Mit Juist soll den nach-
folgenden Generationen langfristig eine Einnahmequelle gesichert 
werden. Deswegen würde sie die eigene Vermarktung dem Verkauf 
vorziehen.  
 
Der Synodale Adriaans weist darauf hin, dass in dem Beschlussvor-
schlag eine Rendite von 7,61 % ausgewiesen ist. In dem Vortrag 
wurde von einer Rendite von 3 % gesprochen. Dies ist offenbar der 
schlechteste Fall. Die Planungen sind jedoch noch nicht so weit, 
dass dies beschlussfähig wäre. Er fragt nach der Bereitschaft des 
Landeskirchenrates, den Beschlussvorschlag dahingehend zu än-
dern, dass bis zu einer bestimmten Leistungsphase weiter geplant 
wird und zu einem späteren Zeitpunkt mit genaueren Kosten und 
weiteren Vorüberlegungen entschieden wird.  
 
Der Synodale Dr. Heumann fragt sich, welche Alternativen beste-
hen. Sollte der Beschluss zum Verkauf fallen, muss das Geld ange-
legt werden, was mit höheren Risiken behaftet ist. Es wurde berich-
tet, dass Unternehmen, die mit Immobilien gearbeitet haben, gut 
durch Krisen gekommen sind. Er hält die Immobilie für eine relativ 
sichere Anlage, das größte Risiko sieht er in der Arztpraxis und dem 
Nahversorger. Er plädiert dafür, den Beschluss entsprechend zu 
fassen.  
 
Kirchenrat Dr. Schilberg schlägt vor, dass der Landeskirchenrat am 
zweiten Synodentag einen neuen Beschlussvorschlag vorlegt, der 
beinhaltet, dass die Leistungsphase 3 zu Ende geführt wird und die 
Entrümpelung sowie notwendige Maßnahmen, die nicht schädlich 
sind, aber ohnehin von jedem Investor durchgeführt werden müss-
ten, bereits jetzt begonnen werden können. Ergänzend wird vorge-
schlagen, dass im März oder April 2025 eine eintägige Sondersy-
node stattfindet, in der dann die weiterreichenden Entscheidungen 
fallen können. Es scheint ein enormer Gesprächsbedarf zu beste-
hen, der eine normale Synode, im Sommer dann die Zukunftssy-
node, sprengen würde. Allerdings gibt er zu bedenken, dass größer 
gedacht werden muss. Man kann sich nicht an einem 
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Ladengeschäft von 60 qm aufhalten, wenn es insgesamt um ein 
Bauvolumen von 2.000 qm geht.  
 
Der Landeskirchenrat zeigt sich einverstanden, den Punkt auf den 
nächsten Tag zu schieben.  
 
Aus der Synode kommt kein Widerspruch, so dass dieser Tagesord-
nungspunkt für den aktuellen Zeitpunkt geschlossen wird.  
 
Der TOP 13 wird vorgezogen.  
 
 
TOP 13 Prüfung der Jahresrechnung 2023 und Entlastung  
 des Landeskirchenrates  
 
Für den Rechnungsprüfungsausschuss führt Superintendent Dr. 
Lange aus, dass das Oberrechnungsamt der EKD (ORA) die Lippi-
sche Landeskirche prüft und Hinweise zum verwaltenden Handeln 
gibt. In mehreren über das Jahr verteilten Sitzungen des Rech-
nungsprüfungsausschusses mit dem ORA entsteht der Eindruck ei-
ner guten Beratung. Auch die Zusammenarbeit mit dem Rechnungs-
prüfungsamt im Landeskirchenamt ist sehr gut, so dass er mit breiter 
Unterstützung den Entlastungsantrag vortragen kann. Superinten-
dent Dr. Lange verliest den Antrag und bittet die Synode um Abstim-
mung. 
 
Der Präses bittet die Synodalen mit Ausnahme der Mitglieder der 
Landeskirchenrates um ihr Handzeichen.  
 
 

Beschluss Nr. 6 (38.5) 
 
Aufgrund des Ergebnisses der Prüfung der Jahresrechnung 
2023 der Lippischen Landeskirche wird die 38. Ordentliche Lan-
dessynode gemäß § 8 Abs. 4 Rechnungsprüfungsordnung ge-
beten, den Schlussbericht und die Prüfung der Jahresrech-
nung 2023 der Lippischen Landeskirche abzunehmen und dem 
Landeskirchenrat Entlastung zu erteilen.  
 
Die Landessynode stimmt dem Beschlussvorschlag einstimmig zu.  
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Daher appelliert die Synodale Geuting an alle Gremien und Verant-
wortlichen: Jeder kann und sollte zur Jugendbeteiligung beitragen. 
Nur durch diese Zusammenarbeit wird es gelingen, Jugendlichen 
eine aktive Rolle in unserer Kirche zu ermöglichen. 
 
Besonders hervorzuheben ist, dass Jugendliche durch das Kinder- 
und Jugendvertretungsgesetz frühzeitig in die Arbeit der Kirche ein-
gebunden werden. Dies schafft eine tiefe Bindung zur Kirche, die oft 
ein Leben lang erhalten bleibt. Die frühe Beteiligung stärkt nicht nur 
das Verantwortungsbewusstsein der jungen Generation, sondern 
auch die Zukunft unserer Kirche. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt des Konvents war die Durchführung der 
Neuwahlen. Die Jugendlichen haben hier eindrucksvoll gezeigt, 
dass sie ein großes Interesse an demokratischen Prozessen haben. 
Es ist gelungen, das Leitungsteam direkt neu zu besetzen und wei-
tere Ämter zu vergeben. In diesem Rahmen wurden auch Berichte 
aus den verschiedenen Ämtern gehört, die die engagierte und viel-
fältige Arbeit der Jugendlichen unterstreichen. 
 
Dieser Jugendkonvent hat gezeigt, wie viel Potenzial in der Beteili-
gung junger Menschen steckt. Sie ruft dazu auf, gemeinsam daran 
zu arbeiten, dieses Potenzial weiter zu fördern und die Rahmenbe-
dingungen für ihre Mitgestaltung stetig zu verbessern. 
Die Synodale Geuting dankt für die Aufmerksamkeit. 
 
Der Präses bedankt sich für die Ausführungen und fragt nach Wort-
meldungen.  
 
Die Synodale Ollenburg unterstützt die Beschlussfassung über das 
Gesetz und weist ergänzend auf die Informationen hin, die auf den 
Tischen ausliegen. Dieses Gesetz trägt vor allem auch zur Stützung 
der Ehrenamtlichkeit bei. Niemand wird durch das Gesetz zur Hand-
lung gezwungen, vielmehr geht es um die Abwendung von Nachtei-
len, die entstehen würden, wenn das Gesetz nicht beschlossen 
würde, und um eine Wertschätzung Kindern und Jugendlichen ge-
genüber.  
 
Weitere Wortmeldungen sind nicht zu erkennen. Insofern kann der 
Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt werden.  
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TOP 12 Diskussion des Haushaltsplanentwurfs und Be- 
 schluss des Haushaltsgesetzes 2025 mit Haus- 
 halts- und Stellenplan sowie Haushaltsbegleitbe- 
 schluss des Landeskirchenrates 
 
Der Präses übergibt die Sitzungsleitung an die Synodale Koch.  
 
Die Synodale Koch geht den Haushaltsplan abschnittsweise durch 
und bittet um Fragen. 
 
Der Synodale Dr. Haase merkt an, dass die markante, mit B2 be-
wertete Stelle fehlt. Kirchenrat Dr. Schilberg teilt mit, dass Herr Bock 
in einem privatrechtlichen Beschäftigungsverhältnis steht.  
 
Im Bereich des Referates Kirche und Schule findet sich ein Ansatz 
für die Tage der religiösen Orientierung, bemerkt der Synodale 
Raese. Ihm erscheint der Haushaltsansatz zu knapp bemessen. Es 
fragen viele Schulen an und es muss sogar überlegt werden, ob ei-
nigen abgesagt werden muss. Dies hält er für bedenklich, weil ins-
besondere die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit ein wichti-
ges Arbeitsfeld und der Religionsunterricht oft den einzigen Kontakt 
zu dieser Personengruppe darstellt. Er hält es grundsätzlich für ein 
falsches Signal. Mit den eingestellten Mitteln sind die Aufgaben nicht 
zu leisten.  
 
Der Arbeitsbereich Kirchenmusik, den Landesposaunenwart Korn-
maul vertritt, ist einer der finanziell am geringsten ausgestatteten 
Bereiche der Landeskirche. Es ist aber einer der Bereiche, der die 
meisten Menschen in der Landeskirche erreicht und sie nachhaltig 
an Kirche bindet. Darüber hinaus sind Kinder und Jugendliche in 
enormer Anzahl beteiligt.  
 
Die Synodale Würfel ergänzt, dass man nicht einen Schritt weiter-
kommt, wenn jeder die Bedeutung seines persönlichen Bereiches 
ausführlich betont. Die Synodalen sind aufgerufen, den Haushalts-
plan zu lesen und zu verstehen. Jede und jeder muss sich darüber 
klar sein, dass die Synode die Verantwortung für den gesamten 
Haushaltsplan trägt.  
 
Des Weiteren bringt die Synodale Würfel ein, dass im Bereich Dia-
konie und Ökumene ein Stellenausbau erfolgt ist, in anderen Berei-
chen aber eine Reduzierung stattfindet. Die Personalkosten sind im 
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§ 7 
Sperrvermerke 

 
Die gem. § 77 der Verwaltungsordnung gesperrten Ausgabe-
mittel sind im Haushalts- und Stellenplan gekennzeichnet und 
im beigefügten Vermerketeil näher dargestellt. Über ihre Frei-
gabe entscheiden der Landeskirchenrat und der Finanzaus-
schuss gemeinsam.  
 

§ 8 
Über- und außerplanmäßige Ausgaben 

 
(1) Über- und außerplanmäßige Ausgaben dürfen gem. § 86 

der Verwaltungsordnung nur veranlasst werden, wenn 
über ihre Deckung entschieden ist. 

 
(2)  Für die Entscheidung ist das Landeskirchenamt zuständig, 

wenn die Ausgaben aufgrund bestehender Rechtsver-
pflichtungen zu leisten sind und unter Heranziehung der 
Verstärkungsmittel (Haushaltsstelle 9810.00.8600) abge-
deckt werden können. 

 
(3) Die Entscheidung des Landeskirchenrates und des Finanz-

ausschusses müssen übereinstimmen, wenn die Ausga-
ben auf neu einzugehenden Rechtsverpflichtungen beru-
hen und unter Heranziehung der Verstärkungsmittel 
(Haushaltsstelle 9820.00.8600) abgedeckt werden können. 

 
(4) Die Zuständigkeiten gem. Abs. 2 und 3 gelten auch, wenn 

Mehrausgaben durch Mehreinnahmen oder Minderausga-
ben an anderer Stelle im Haushaltsplan abgedeckt werden 
sollen. 

 
(5) Sollen Mehrausgaben durch Minderausgaben abgedeckt 

werden, ist § 73 der Verwaltungsordnung (Deckungsfähig-
keit) sinngemäß anzuwenden. 

 
§ 9  

Innovationspuffer 
 

(1) Im Landeskirchlichen Haushalt wird ein Innovationspuffer 
eingerichtet (9830), der es ermöglicht, kurzfristig auf neue 
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Herausforderungen, Entwicklungen und innovative Pro-
jekte zu reagieren, die der Erfüllung des kirchlichen Auf-
trags dienen.  

(2) Die Mittel des Innovationspuffers dürfen für Projekte ein-
gesetzt werden, die zur Stärkung der kirchlichen Gemein-
schaft, Förderung der Digitalisierung, Verbesserung der 
Verwaltungseffizienz oder Unterstützung nachhaltiger Ini-
tiativen beitragen.  

(3) Die Höhe des Innovationspuffers wird jährlich vom Lan-
deskirchenrat festgelegt und darf 1 % des landeskirchli-
chen Teils des Gesamthaushaltes der Landeskirche nicht 
überschreiten. 
 

§ 10 
Betriebsmittelrücklage 

 
(1) Um die rechtzeitige Leistung der Ausgaben zu sichern, ist 

eine Betriebsmittelrücklage zu bilden. 
 
(2) Die Betriebsmittelrücklage soll bis zu einem Sechstel, min-

destens mit einem Zwölftel des durchschnittlichen Haus-
haltsvolumens der vorangegangenen drei Haushaltsjahre 
angesammelt werden. 

(3) Zur Ermittlung des Haushaltsvolumens werden die Grup-
pierungen 4000-6999 zusammengerechnet.  

 
(4)  Wird die Rücklage in Anspruch genommen, so ist sie bis 

zum Ende des Haushaltsjahres wieder aufzufüllen. 
 

§ 11 
Ausgleichsrücklage 

 
(1) Um Ausgabeerhöhungen aufgrund neuer Rechtsverpflich-

tungen sowie Einnahmeminderungen im laufenden Haus-
haltsjahr ausgleichen zu können, ist eine Ausgleichsrück-
lage zu bilden. 

 
(2) Die Ausgleichsrücklage soll bis zu einem Sechstel, min-

destens mit einem Zwölftel des durchschnittlichen Haus-
haltsvolumens der vorangegangenen drei Haushaltsjahre 
angesammelt werden. 
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Die Landessynode beschließt die Verfassungsänderung mit 34 Ja-
Stimmen, sieben Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen in erster Le-
sung.  
 
 
TOP 17 Einleitung eines Stellungnahmeverfahrens zum  
 Vorschlag für eine Neufestlegung des Finanzaus- 
 gleichs 
 
Der Synodale Meuß übernimmt die Sitzungsleitung und bittet Kir-
chenrat Dr. Schilberg um Ausführungen zum Beschlussvorschlag.  
 
Es geht nicht um die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes, führt 
Kirchenrat Dr. Schilberg aus, sondern um ein Stellungnahmeverfah-
ren. Die Beschlussvorlage hat den Klassentagen bereits vorgele-
gen, die dem Stellungnahmeverfahren zugestimmt haben. Darüber 
hinaus haben die Klassentage Anregungen zur Aufnahme weiterer 
interessanter Fakten gegeben, die so weit wie möglich umgesetzt 
wurden. Die Gesamtzuweisungen und das Verhältnis des Gebäude-
werts zur Gesamtzuweisung wurden angegeben, damit die Bedeu-
tung des Gebäudewertes erkennbar wird. In einer weiteren Aufstel-
lung wurde nicht nur das Mehr oder Weniger im Finanzausgleich 
dargestellt, sondern auch die prozentuale Veränderung von 2025 
bis 2030. Somit liegen weitere Zahlenwerke vor, so dass die Verän-
derungen für die Kirchengemeinden noch deutlicher werden. Die 
Änderungen würden den Kirchengemeinden nun zur Beratung vor-
gelegt, die Ergebnisse werden ausgewertet und vorgetragen.  
 
Die Synode wird vom Synodalen Meuß aufgefordert, Rückfragen zu 
stellen.  
 
Anfänglicher Anlass war, das bewährte Verfahren zu verändern, um 
unter dem Aspekt von Klimaschutz und energetischer Ertüchtigung 
einen gewissen Druck zu erzeugen, diese Maßnahmen umzusetzen 
oder sich von Gebäuden zu trennen. In der überarbeiteten Fassung 
der Liste sind viele Gemeinden, die eben solche Gebäude besitzen, 
die ertüchtigt oder abgestoßen werden müssten, die Gewinnerge-
meinden, und Kirchengemeinden, die denkmalgeschützte Gebäude 
haben, die man nicht verkaufen kann, die Verlierergemeinden. Es 
kann nicht Sinn der Veränderung sein, dass Kirchengemeinden, die 
denkmalgeschützte und erhaltenswerte Gebäude vorhalten, zu Be-
dürftigen werden. Superintendent Dr. Lange wünscht sich noch 
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Schriftstücke eingehen werden. Seitens des Landeskirchenamtes 
wird gewährleistet, dass den Kirchengemeinden die entsprechen-
den Schreiben übermittelt werden. Die Landeskirche muss insofern 
eine gesetzliche Regelung schaffen, die sich an den Regelungen 
der Ev. ref. Kirche orientiert.  
 
Da es keinen weiteren Gesprächsbedarf gibt, stellt der Synodale 
Meuß das Kirchengesetz zur Abstimmung.  
 
 

Beschluss Nr. 11 (38.5) 
 
Die Landessynode beschließt das Kirchengesetz zur Teilnahme 
am elektronischen Rechtsverkehr (Elektronischer-Rechtsver-
kehr-Gesetz - ERVG) gemäß der beigefügten Anlage. 
 
Die Landessynode stimmt dem Gesetz einstimmig zu.  
 
 
TOP 19 Kirchengesetz über das Rechnungsprüfungswe- 
 sen in der Lippischen Landeskirche (1. Lesung) 
 
Erneut bittet der Synodale Meuß Kirchenrat Dr. Schilberg um erläu-
ternde Ausführungen zu diesem Tagesordnungspunkt.  
 
Das Landeskirchenamt und die Jahresrechnung werden schon seit 
Jahren durch das Oberrechnungsamt der EKD geprüft, ruft Kirchen-
rat Dr. Schilberg in Erinnerung. Zwischenzeitlich wurde ermittelt, 
was es kosten würde, wenn dies durch eine Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft erfolgen würde. Die Prüfung hat ergeben, dass dies nicht 
günstiger wäre. Insofern soll die Prüfung weiterhin beim ORA der 
EKD angesiedelt bleiben, so wie es auch viele andere Landeskir-
chen handhaben. Das führt jedoch dazu, dass Umsatzsteuer zu 
zahlen ist. Aus diesem Grund hat die EKD das Verfahren auf ein 
Umlagesystem umgestellt, das einer gesetzlichen Grundlage be-
darf, die mit diesem Gesetz geschaffen wird. Es handelt sich inso-
fern nicht um eine inhaltliche, sondern um eine formale Änderung. 
Im Rahmen der Einführung der Doppik muss dies dann nochmals 
angepasst werden.  
 
Da es auch zu diesem Tagesordnungspunkt keine weiteren Fragen 
gibt, wird auch dieser Beschluss zur Abstimmung gestellt.  
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Schilberg und den Theologischen Kirchenrat Thomas Warnke, den 
Synodalvorstand sowie die Mitarbeitenden des Landeskirchenam-
tes.  
 
Als Gast begrüßt er Oberkirchenrat Martin Engels vom Evangeli-
schen Büro.  
 
Die Zuschauerinnen und Zuschauer, die über den Livestream die 
Synode verfolgen, werden willkommen geheißen. 
 
Der Präses begrüßt die Landespfarrer Andreas Mattke, Susanne 
Eerenstein, Dieter Bökemeier und Horst-Dieter Mellies sowie den 
Landesjugendreferenten André Stitz. Ferner begrüßt er die Vertreter 
der Studierenden und Vikare, des Jugendkonvents und der Presse. 
 

Darüber hinaus werden die Mitarbeitenden aus dem Landeskirchen-
amt und dem Synodalbüro begrüßt. Technisch begleitet wird die Sy-
node weiterhin von dem Team von Kirche.Plus sowie von der IT des 
Landeskirchenamtes. 
 
Der Namensaufruf bestätigt die Anwesenheit folgender Synodaler 
(Anlage 2): 
 
Klasse Nord 
Dirk-Christian Hauptmeier, Thorsten Rosenau (bis 16.08 Uhr), 
Horst-Dieter Mellies (ab 9.25 Uhr, bis 12.20 Uhr), Gisela Plöger, 
Franziska Uthoff, Gudrun Würfel und Jasmin Riemeier. Der Plätze 
von Margarete Petz, Hans-Peter Wegner und Heike Burg bleiben 
leer.  
 
Klasse Ost 
Holger Postma, Iris Beverung, Michael Keil, Fabian Roll, Patrick 
Raese, Christiane Nolting, Uwe Obergöker, Hannelore Nolzen-
Henze, Rainer Holste. Der Platz von Karla Gröning bleibt leer.  
 
Klasse Süd 
Brigitte Fenner, Mareike Lesemann (bis 14.35 Uhr), Daniela Flor (bis 
16.40 Uhr), Vera Sarembe-Ridder, Bianca Rolf, Sabine Diekmann, 
Susanne Schüring-Pook, Doris Frie, Bärbel Janssen, Friedrich-Wil-
helm Kruel.  
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Klasse West 
Dr. Sven Lesemann, Birgit Krome-Mühlenmeier, Dr. Holger Teß-
now, Ingrid Kuhlmann, Heidrun Fillies, Kerstin Koch, Karsten 
Zurheide, Katrin Klei, Heinrich Adriaans, Brigitte Kramer.  
 
Lutherische Klasse 
Dr. Andreas Lange (bis 17 Uhr), Matthias Altevogt (bis 16.08 Uhr), 
Jörg Deppermann, Axel Martens, Ernst Meuß, Miriam Graf, Dr. Mar-
cus Heumann (bis 15.15 Uhr), Gerold Werner, Ulrich Helling. Der 
Platz von Friederike Margarethe Miketic bleibt leer. 
 
Berufene Mitglieder 
Madeleine Geuting, Prof. Dr. Thomas Grosse, Dr. Bartolt Haase (bis 
17.23 Uhr), Prof. Dr. Marco Hofheinz (bis 17.08 Uhr), Christian Korn-
maul (bis 15.15 Uhr), Svenja Ollenburg (bis 14.15 Uhr). Der Platz 
von Bettina Heuwinkel-Hörstmeier bleibt leer.  
 
Präses Keil stellt fest, dass die Landessynode mit 51 von insgesamt 
57 Mitgliedern beschlussfähig ist. 
 
Der Synodale Ulrich Helling wird nach vorne gebeten, um das Ge-
löbnis zu sprechen, weil er zum ersten Mal in dieser Synodalperiode 
an einer Tagung teilnimmt. Die Synode erhebt sich zum Gelöbnis. 
 
 
TOP 23  Grußworte 
 
Der Präses heißt Oberkirchenrat Engels aus dem Ev. Büro in Düs-
seldorf willkommen und bittet ihn um sein Grußwort. 
 
Oberkirchenrat Engels freut sich, nach 2015 in anderer Funktion nun 
wieder im Lipperland an diesem besonderen Ort zu Besuch zu sein. 
Er kommt direkt aus Bielefeld von der Synode der Ev. Kirche von 
Westfalen. In Düsseldorf nimmt er die Aufgabe des Beauftragten der 
Ev. Kirche gegenüber dem Land NRW seit 1. Januar 2024 wahr. 
Eine der wesentlichsten Aufgaben, die in dieses Arbeitsfeld fallen, 
ist es, Brücken zwischen den Kirchen und der Politik zu bauen sowie 
zwischen den Arbeitsebenen, den Landeskirchenämtern und Mini-
sterien. Es muss immer wieder neu erklärt werden, was Kirche tut. 
Das ist in der breiten Fläche schon sehr bekannt, bei manchen Par-
lamentariern besteht aber Erklärungsbedarf zu unterschiedlichen 
Themen, z.B. warum evangelische KiTas öffentliche Mittel 
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Hintergrund der aktuellen Situation jedoch nicht weitreichend genug. 
Man könnte sagen: Kirchen waren in der Vergangenheit nicht lern-
fähig genug.  
Die heute gestellte Frage nach einer Kirche als lernender Organisa-
tion wäre dann auch die Frage danach, wie Kirchen heute und in 
Zukunft aus und in der Krise lernen können und zu welchen Ände-
rungen sie bereit und in der Lage sind, um eine neue Rolle und eine 
neue Legitimation aus einer neuen Relevanz heraus zu entwickeln. 
Spätestens hier geht es an die Substanz. 
Zumindest im organisationalen, nicht im ekklesiologischen Sinne. 
Das sollte vielleicht einmal an dieser Stelle betont werden. Es geht 
um die organisationale Seite von Kirche, nicht um ihren ekklesiolo-
gischen Kern. Dadurch wird es jedoch nicht weniger wichtig. Denn 
wie Menschen die Kirche sehen, was sie vom Kern der Kirche wahr-
nehmen, das sehen sie durch eben diese organisationale Seite. Sie 
ist der Ort, an dem gelernt werden muss. Nicht der Kern oder die 
Botschaft der Kirche bedarf der Veränderung, sondern ihre Organi-
sation. 
 
5. Organisationen als Entscheidungssysteme 
Das führt uns zur Frage, wie Organisationen lernen können. Bei die-
ser Frage denken wir sehr schnell an Weiterbildungen und Perso-
nalentwicklungen. Dahinter verbirgt sich der Gedanke, dass eine Or-
ganisation im Wesentlichen aus ihren Mitarbeitenden besteht. Dies 
ist nachvollziehbar und deckt sich mit unserer alltäglichen Erfah-
rung.  
Doch Lernen in Organisation reicht viel tiefer. Organisationen sind 
viel komplexer als lediglich ein mehr oder weniger geordnetes Zu-
sammentreffen von Mitarbeitenden. Das Konzept der lernenden Or-
ganisation greift deshalb auf eine andere Sichtweise zurück und sie 
ist eng verwandt mit einem systemischen Organisationsverständnis. 
Ohne ein solches Verständnis sind Lernprozesse in Organisationen 
nur oberflächlich wahrnehmbar, weshalb wir noch ein letztes Mal in 
die Theorie eintauchen und besser verstehen sollten, was Organi-
sationen eigentlich sind. 
Stellt man die Frage, woraus Organisationen bestehen, dann erhält 
man oft Antworten wie: aus den Menschen, die in ihnen arbeiten. 
Aus der Hierarchie, dem Organigramm. Aus den Regeln und Vor-
schriften. Aus den Gebäuden. Manchmal auch aus der Kultur einer 
Organisation. Natürlich ist das alles nicht unbedingt falsch, aber es 
beschreibt doch eher das Offenkundige, das Oberflächliche, das, 
was ist. Das Gegebene, das mehr oder weniger Statische. 
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Entscheidungen, die sie selbst fortlaufend produziert und reprodu-
ziert. Alles, was die Organisation heute darstellt, lässt sich auf 
frühere Entscheidungen zurückführen: Wo sie gegründet wurde, wie 
sie aufgebaut ist, wer in ihr arbeitet, welche Angebote sie hat. Und 
was sie in Zukunft sein wird, wird sie aufgrund ihrer heutigen Ent-
scheidungen sein. Sie existiert nicht nur in und mit ihren Entschei-
dungen, sie ist ihre Entscheidungen. 
Folgen wir diesem Gedanken, dann muss alles, was wir oberfläch-
lich in Organisationen sehen, vor diesem Hintergrund verstanden 
werden. Die Hierarchie ist dann letztlich eine Landkarte der Ent-
scheidungswege, Gesetze und Regeln sind kodifizierte Entschei-
dungen, wie in einer bestimmten Situation zu entscheiden ist. Per-
sonen werden auf bestimmte Ämter berufen, weil die Organisation 
sich von ihnen eine bestimmte Entscheidungsrichtung erhofft. Per-
sonen, die heute Ämter innehaben, haben diese, weil es in der Ver-
gangenheit so entschieden wurde. Kirchengebäude sind die Ent-
scheidung der Vergangenheit, an dieser Stelle eine solche Kirche 
zu bauen. Gesetze und Regeln sind Entscheidungen der Vergan-
genheit darüber, wie zu entscheiden ist. 
Es geht immer darum, dem Entscheidungsstrom bestimmte Muster, 
eine bestimmte Richtung zu geben. Und die Richtung und die Mus-
ter in diesem Strom der Entscheidungen sind geprägt von den Ent-
scheidungen der Vergangenheit. 
Jede Organisation ist so gesehen ein ganz spezifischer, einmaliger 
Strom von Entscheidungen. Evangelische Kirchen haben andere 
Muster und eine andere Richtung als beispielsweise die katholische 
Kirche. Die Lippische Landeskirche ist ein anderer Strom der Ent-
scheidungen als die Evangelische Kirche im Rheinland. Zwar gibt 
es viele Gemeinsamkeiten, aber eben auch viele Besonderheiten. 
 
6. Zwischenfazit 
Wenn wir also davon sprechen, eine Organisation zu verändern o-
der zu entwickeln, dann geht es darum, diesen Entscheidungsstrom 
zu verändern. Ihm andere Muster und eine andere Richtung zu ge-
ben.  
Das Ziel einer Kirche als lernender Organisation ist es dann - 
kurz gesagt - zu lernen, andere Entscheidungen zu treffen und 
Entscheidungen anders zu treffen. 
Betrachten wir diese These vor dem Hintergrund des bisher Gehör-
ten, kommen wir zu folgendem Zwischenfazit: 
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Vergangenheit kommend, und die Verfassung ist daraufhin ausge-
legt, den Pfarrerinnen und Pfarrern eine unglaubliche Wichtigkeit zu-
zuschreiben. Sollte dies verändert werden, müssten an vielen Stel-
len im Recht Änderungen vorgenommen werden. Superintendent 
Dr. Lesemann fragt sich, ob überhaupt und wie man aus diesem 
Kanal herauskommt.  
 
Herr Schöttler beschreibt sein Mitleid mit den Pfarrpersonen, weil 
sie an zentraler Stelle stehen und mit unfassbaren Erwartungen 
konfrontiert sind. Sie sollen die perfekten Seelsorger, Verkündiger, 
Gemeindemanager, auch noch Bau- und Kaufleute sein. Das stellt 
eine massive Überforderung dar. Die Gesetze und Ordnungen der 
Kirche sind nicht auf Steintafeln am Berg Horeb übergeben worden, 
auch wenn es sich so anfühlt. Insofern kann man das ändern, jedoch 
nicht alles außer Kraft setzen und auf der grünen Wiese neu anfan-
gen. Es könnte ein Gedankenexperiment sein zu überlegen, mit wel-
chen Strukturen wir heute unterwegs wären. Wenn man über Inno-
vationsprozesse spricht, muss man anfangen, Orte bzw. Räume zu 
schaffen, wo die Unsicherheit und das Risiko ausprobiert und aus-
gehalten werden können, wie z.B. in den Erprobungsräumen, ohne 
gleich eine komplette Organisation damit zu verunsichern. Es geht 
vor allem darum, den Anfang zu finden. Ein langer Weg beginnt mit 
dem ersten Schritt. Einen betonierten Kanal zu sprengen, entspricht 
nicht dem Wandelmodus der Innovation, sondern der Revolution.  
 
Beim Stichwort der Institution vermisst der Synodale Werner den er-
gänzenden Begriff Konvention. Gesellschaftliche Konvention in der 
Vergangenheit war, dass man zur Kirche gehörte, man stand auf der 
sicheren Seite, bis zum Tod und darüber hinaus. War man das nicht, 
wurde man ein Stück weit geächtet. Das stellt sich heute komplett 
anders dar. Es findet eine Öffnung in eine plurale, diverse Gesell-
schaft statt, die verschiedene Angebote empfängt und Orientierung 
bietet. Kirche als Marktführer der Orientierung erreicht nur die Per-
sonen, die spirituell empfänglich sind. Einem großen Teil der Men-
schen sagt das nichts. Aus seiner Zeit in Sachsen erinnert er sich 
an Personen, die froh waren, keiner Glaubensgemeinschaft anzu-
gehören. Sie empfinden dadurch Freiheit. Die Menschen haben ver-
gessen, dass sie Gott vergessen haben, weil sie gar nicht damit auf-
gewachsen sind. In diese Situation kommen wir im Westen nun 
auch hinein, erleben eine Generation, die mit Glauben nicht mehr 
viel zu tun hat. Der Synodale Werner fragt sich, ob man sich dem 
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der Relevanz dieser zuverlässigen Strukturen bzw. der Inszenierung 
des Glaubens, oder ob die Dynamik eher im Vordergrund steht.  
 
Die Stabilität der Strukturen ist ein Kriterium, aber nicht das wesent-
liche, erläutert Herr Schöttler. Wichtiger ist die Frage nach funktio-
nierenden Strukturen. Strukturen müssen so funktionieren, dass die 
notwendigen Entscheidungen getroffen werden können. Aus der or-
ganisationalen Sicht ist das Kriterium nicht, ob die Struktur stabil ist, 
sondern ob sie funktioniert. Die Struktur ist gut, wenn sie zur Insze-
nierung des Glaubens beiträgt und verstanden wird.  
 
Die Synodale Sarembe-Ridder hängt gedanklich noch bei den rele-
vanten Orten. Anlässlich der letzten Synode wurde über kirchliche 
Orte gesprochen. Dies Konzept erinnert sie auch an das, was Herr 
Schöttler sagt, weil man zum Beispiel im kleinen Tante-Emma-La-
den um die Ecke den Menschen begegnen kann, die man erreichen 
möchte. Sie denken oft erstmal, sie haben mit Kirche nichts zu tun, 
erleben dann aber doch etwas anderes, als lediglich den Sonntags-
gottesdienst und möglicherweise auch Menschen, die für sie rele-
vant sein können.  
 
Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie Kirche sich in ihren Angebo-
ten differenziert, bestätigt Herr Schöttler. An vielen Orten gibt es so 
etwas wie Pop-Up-Kirchen, wo z.B. in einem leerstehenden Laden-
lokal innerhalb von 24 Stunden für eine begrenzte Zeitspanne ein 
Kirchraum eingerichtet wird. Es kommt darauf an, unmittelbar bei 
den Menschen zu sein. Große Tauffeste sind auch ein Beispiel da-
für. Es gab ein solches, bei dem Menschen im Rhein getauft wur-
den. Das hat großen Anklang gefunden. Gleichzeitig sind Kirchen 
besondere Orte, aber nicht jede Kirche ist ein solcher. Die Men-
schen kämpfen um ihre Kirche, sie verbinden damit eine Biographie 
und Erinnerungen. Nicht jede Erhaltung wird möglich sein.  
 
Der Präses dankt für die Impulse und Antworten auf die vielen Fra-
gen. Das Thema wird in kleineren Gruppen noch weiterbearbeitet. 
 
Die Sitzung wird für eine Kaffeepause von 15 Minuten unterbrochen. 
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TOP 24 .2 Arbeitsgruppen und Workshops 
 
Frau Begemann beschreibt, dass nach der Kaffeepause die Arbeit 
in den Resonanzgruppen fortgesetzt wird. Fünf Personen aus der 
Steuerungsgruppe werden sich in den unterschiedlichen Kleingrup-
pen treffen und weiter zu den Themen arbeiten. Jede und jeder 
sucht sich seine Gruppe selbst.  
 
Die Gruppenphase endet um 11.50 Uhr, danach werden die Ergeb-
nisse zusammengefasst.  
 
 
TOP 24 .3 Rückfragen / Diskussion  
 
Der Präses bittet die Leitenden aus den fünf Gruppen um ihre Re-
sonanz.  
 
Das Schwerpunktthema in der Arbeitsgruppe von Frau Höper war 
die Vision. Es wurde thematisiert, für welches Problem wir die Lö-
sung sein könnten, ob wir eine gemeinsame Vision haben und wo 
man den Raum findet, um darüber zu sprechen. Möglicherweise be-
nötigt es ein (weiteres) Format, vielleicht auch in der Synode. Es 
braucht vielleicht auch viele Räume an unterschiedlichen Orten, um 
visionäres Denken zu fördern. Die Vielfalt ist unser Markenzeichen 
und wir werden wahrscheinlich am Schluss nicht einen allumfassen-
den Satz formulieren können.  
 
Es drehte sich in der Gruppe von Frau Begemann sehr darum, wel-
che mutigen Schritte wir gehen, was uns dabei hilft und wo wir Hin-
dernisse sehen. Daraus hat sich das Thema Exnovation herauskris-
tallisiert und es wurde gefragt, wie es geht, warum es bisher nicht 
praktisch wurde und wie man intensiver herangehen könnte. Die Er-
probungsräume haben an vielen Punkten ermutigt, Dinge neu zu 
sehen und anzugehen, Scheitern als eine Möglichkeit für Neues zu 
verstehen. Dafür sind Räume notwendig und Finanzierung erforder-
lich. Das Neue, das angestoßen wird, wird oft nicht wahrgenommen. 
Es stellt sich die Frage, ob das Label Kirche geschäftsschädigend 
sein könnte.    
 
Ein vordergründiger Punkt in der Arbeitsgruppe von Kirchenrat 
Warnke war die Feststellung, dass die vorhandenen Strukturen 
schon sehr viel Freiheit lassen. Es stellt sich die Frage, wie diese 
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TOP 25 Sieben Zielbereiche für den Zukunftsprozess 
 
Landessuperintendent Arends kann seine Einbringung an dieser 
Stelle sehr kurz machen, denn er verweist im Bericht des Landes-
kirchenrates auf die Seiten 6 bis 9. Dort ist etwas Theologisches 
zum Zukunftsprozess gesagt, außerdem haben wir dort ja noch ein-
mal kurz die Entwicklung des Prozesses, die Ausgangsfrage, die Er-
probungsräume usw. zusammengefasst, also den Ort beschrieben, 
an dem wir jetzt in diesem Prozess stehen.  
Wir gehen in der beschriebenen Weise auf die Frühjahrssynode 
2025 zu. Zur inhaltlichen Orientierung haben wir die Zielbereiche 
formuliert und schon relativ breit diskutiert. Allen die sich daran be-
teiligt haben, gilt ein herzliches Dankeschön.  
 
In die Zielbereiche führen jetzt Frau Begemann und Frau Höper, die 
Prozessmanagerinnen, noch einmal ein. 
 

 
 
Das Team legt noch einmal die Zielbereiche für den Zukunftspro-
zess vor. Kurz und knapp umreißt Frau Höper noch einmal die Ent-
stehungsgeschichte. 
Ende letzten Jahres beauftragte der Landeskirchenrat die Steue-
rungsgruppe mit der Vorbereitung der Zukunftssynode.  
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Zur Steuerungsgruppe gehören der Präses Michael Keil, Landessu-
perintendent Dietmar Arends, der theologische Kirchenrat Thomas 
Warnke, Superintendentin Juliane Arndt, als Vertreterin für die lu-
therische Klasse Friederike Miketic und als Vertreterin der jüngeren 
Generation Aylin Sayin. Außerdem wurde Julia Tyson über das In-
teressenbekundungsverfahren, das auf der letzten Synode ange-
kündigt wurde, ausgewählt. Das Projektmanagement der Erpro-
bungsräume, Dagmar Begemann und Antje Höper, wurde mit der 
Geschäftsführung der Gruppe beauftragt. Somit umfasst die Gruppe 
derzeit neun Personen. 
Diese Steuerungsgruppe hat Anfang dieses Jahres in einer gemein-
samen Sitzung mit dem Landeskirchenrat ihre Arbeit aufgenommen. 
Begleitgruppe und Landeskirchenrat haben in dieser Sitzung das 
gesamte Themenfeld in den Blick genommen, in dem die Heraus-
forderungen der Zukunft liegen.  
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Es gibt ein Maßnahmenpaket für die Erhöhung von Beteiligung und 
Feedback in unserer Landeskirche. Gerade dafür waren die Rück-
meldungen, die wir erhalten haben, besonders hilfreich.  
 
Geplant ist auch ein Maßnahmenpaket, das gemeinsam mit dem Fi-
nanzausschuss erarbeiten wird. Hier geht es um die Frage, wie auf 
Kürzungen transparent zugegangen werden kann.  

 

All diese Schritte brauchen eine Grundlage, die in den Zielbereichen 
formuliert wurden. Für die Weiterarbeit bittet die Steuerungsgruppe 
daher, dass die Synode die Zielbereiche in der vorliegenden Form 
als Basis für die Vorbereitung der Zukunftssynode zustimmend zur 
Kenntnis nimmt.  
 
Präses Keil bittet die Synode, Rückfragen zu stellen, sofern diese 
bestehen. 
 
Superintendent Dr. Lange ist der Gegenstand der Beschlussfassung 
noch nicht deutlich geworden. Er fragt nach, ob es um die Inhalte 
der Spiegelstriche oder den gesamten Text geht.  
 
Der Präses stellt klar, dass es bei dem Beschluss um den gesamten 
Text geht.  
 
Superintendent Hauptmeier treibt noch eine Frage zur Genese der 
Beschlussvorlage um. Auf dem Klassentag hat er an den 
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Rückfragen festgestellt, dass viele Kirchengemeinden die Be-
schlussvorlage lediglich zur Kenntnis genommen haben, die Eck-
punkte jedoch nicht beraten wurden. Er fragt sich, ob gesonderte 
Abfragen an die Kirchengemeinden bzw. Kirchenvorstände inner-
halb des Prozesses durchgeführt worden sind. Der Beschluss ist 
sehr weitreichend, könnte aber auch ein enges Korsett werden.  
 
Der Präses berichtet, dass die Kirchenvorstände in den Videokon-
ferenzen gebeten wurden, teilzunehmen. Es stand jedem frei, sich 
mit den Maßnahmenpaketen zu beschäftigen und Rückmeldungen 
und Fragestellungen weiterzugeben. Die zahlreichen Rückmeldun-
gen wurden sehr gewissenhaft berücksichtigt.  
 
In den beiden Synodentagen wurde bereits viel über Sprache disku-
tiert. Der Text liest sich wie ein Leitbild eines guten Wirtschaftsun-
ternehmens. Bei den vielen elaborierten Begrifflichkeiten fragt sich 
der Synodale Werner, ob eine Fassung erstellt wurde, die man ei-
nem Gemeindeglied zugänglich machen kann. Die Sprache und die 
Begrifflichkeiten werden von den Verfassern verstanden, stellen 
aber nicht in einer für ein Gemeindeglied verständlichen Weise dar, 
was die Lippische Landeskirche im Zukunftsprozess eigentlich tut. 
Die Lektüre macht Schwierigkeiten.  
 
Dazu dienten die zahlreichen Veranstaltungen, die zum Thema 
stattgefunden haben und in denen Fragen geklärt werden konnten, 
zeigt sich der Präses hinsichtlich der Nachfrage irritiert.  
 
Der Text wurde in leichte Sprache transferiert, ergänzt Frau Höper. 
Beide Fassungen sollen gemeinsam veröffentlicht werden.  
 
Die Maßnahmenpakete sind richtig und gut, bestätigt der Synodale 
Meuß. Ihm ist die Verbindung zwischen Maßnahmenpakten und 
Zielbereichen nicht verständlich. Die Maßnahmenpakete scheinen 
ihm begrenzter zu sein, als die Zielbereiche es vorgeben.  
 
Genau das war die Gefahr bei der Nennung von Beispielen für die 
Maßnahmenpakete, bestätigt der Landessuperintendent. Die Bei-
spiele wird man alle irgendwo im Text finden, aber nicht unbedingt 
in den Maßnahmenpaketen. Es ist noch fraglich, ob alle Maßnah-
menpakete bis zur Zukunftssynode fertig sein werden oder ob einige 
dann von der Synode noch beauftragt werden müssen. Möglicher-
weise überlastet eine zu kleinteilige Darstellung die Synode. Die 
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Zukunftssynode wird ohnehin aus zwei sehr vollen Tagen bestehen. 
Hier wurden die Beispiele genannt, bei denen man bereits einen 
Schritt weiter ist oder die fest eingeplant sind.  
 
Dies soll die Basis darstellen, auf der die Steuerungsgruppe weiter-
arbeitet, fügt Frau Höper hinzu. Die Maßnahmenpakte wurden aus 
den Zielbereichen heraus formuliert. Diese werden in den nächsten 
Arbeitsphasen immer wieder rückgekoppelt. Die Zustimmung wird 
für die Weiterarbeit in Interaktion erbeten.  
 
Der Synodale Deppermann greift das Thema Finanzen auf. Die Fi-
nanzverteilung soll sich orientieren an Bedarf, Nutzen und Entwick-
lung von Maßnahmen. In der Landeskirche gibt es das Prinzip der 
Haushaltsverantwortlichkeit in den Kirchengemeinden. Es ist mitbe-
dacht, dass es Kürzungen der Mittel geben muss und aus bestehen-
den Gemeindebudgets werden Regionalmittel zu tragen sein. Dies 
ist ein weitreichendes Feld, das sehr viele Menschen betrifft, die 
zum Teil auch emotional gebunden sind. Er fragt sich, wie diese 
Empfindlichkeiten und bisher sehr hoch gehaltenen Eigenverant-
wortlichkeiten der Kirchengemeinden gut mit bedacht werden kön-
nen.  
 
Der Präses zitiert aus dem Text, dass die Kooperationsräume aus 
Gemeindemitteln finanziert werden sollen. Mit dieser Formulierung 
soll verhindert werden, dass der Eindruck entsteht, dass die Lan-
deskirche mit zusätzlichen Finanzmitteln aus dem Kirchensteuer-
haushalt der Landeskirche die Kooperationsräume finanziert. Dies 
muss vielmehr innerhalb der Gemeinden getragen werden, die zu 
einem Kooperationsraum gehören. Es muss ein Budget für den Ko-
operationsraum verabredet werden.  
 
Für die Synodale Flor gestaltete es sich schwierig, sich etwas unter 
den Zielformulierungen vorzustellen. Durch die Maßnahmenpakete 
wird es für sie etwas konkreter. Sie fragt nach, ob die Unterpunkte 
eine Gewichtung oder Reihenfolge haben oder es sich lediglich um 
eine Sammlung handelt.  
 
Letzteres ist der Fall, erläutert der Präses. Besser wäre eine Dar-
stellung im Kreis gewesen. Die Reihenfolge wurde bereits mehrfach 
in Frage gestellt, von der Steuerungsgruppe aber nicht als Liste oder 
Rangfolge gedacht. Es soll lediglich der Fächer dargestellt werden, 
in dem sich die Gedanken bewegen.  
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Dem Superintendenten Dr. Lesemann ist deutlich geworden, dass 
in den Maßnahmenpaketen und den Inhalten sehr viel Arbeit steckt, 
wahrscheinlich aber auch in den Feldern, die hier gar nicht so genau 
benannt sind. Es ist auffällig, was alles nicht benannt ist. Auch er 
fragt nochmal nach, ob lediglich beschlossen ist, was benannt wird, 
oder auch das, was zusätzlich dahintersteht. Des Weiteren schildert 
er zwei Eindrücke. Ein Schwerpunkt scheint das gottesdienstliche 
Geschehen zu sein, der zweite diakonisch. Dadurch wird eine Rich-
tungsentscheidung vorgegeben. Die genaue Bedeutung wird vo-
raussichtlich erst bei den Maßnahmenpaketen klar. Darüber hinaus 
wird nicht deutlich, welches strategische bzw. operative Formulie-
rungen sind. Das scheint ihm nicht genau voneinander abgegrenzt 
zu sein.  
 
Landessuperintendent Arends versteht den Zukunftsprozess so, 
dass im nächsten Jahr die bisherige Arbeit gebündelt wird und sich 
Beschlüsse daraus ableiten lassen, auf die sich die Synode dann 
verständigen kann. Das wird in Zielbereichen beschrieben, die dann 
in Maßnahmenpaketen umgesetzt werden. Was in den Zielberei-
chen nicht genannt ist, wird nicht in Maßnahmenpakete münden. Es 
war ein aufwändiger Prozess, die Zielbereiche in Maßnahmenpa-
kete zu bündeln und alle Anregungen zu berücksichtigen, die dazu 
gegeben wurden. Der Zukunftsprozess wird nicht mit der Zukunfts-
synode abgeschlossen sein, danach wird er weiterverfolgt. Mit den 
Maßnahmenpaketen sollen keine inhaltlichen Schwerpunkte ge-
setzt oder vorweggenommen werden. Die Nennung des Terminus 
Diakonie folgt dem Verständnis, dass Diakonie Ausdruck kirchlichen 
Handelns ist und die Ausschussmitglieder eine Beteiligung am Pro-
zess deutlich gewünscht haben und ihren Beitrag einbringen möch-
ten.  
 
Lobbygruppen sollten sich nicht in den Formulierungen verwirkli-
chen, betont der Präses. In der Formulierung der Zielbereiche sollen 
sich möglichst alle Arbeitsbereiche wiederfinden. 
 
Superintendent Hauptmeier nimmt den Eindruck des Synodalen 
Werner noch einmal auf. Er ist der Auffassung, dass die Formulie-
rungen nicht in die Kirchengemeinden und Kirchenvorstände rück-
gekoppelt sind. Die Formulierungen sind in Kirchengemeinden nicht 
geläufig. Die Kirchengemeinden wurden nicht bewusst einbezogen, 
lediglich über die Teilnahme an den Videokonferenzen.  
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deutlich machen, dass das Schwerpunktthema der letzten Synode 
damit nicht abgeschlossen ist, sondern weitere Beachtung und Ent-
wicklung benötigt. Darum soll noch einmal ein Blick auf die Empfeh-
lungen geworfen werden.  
 
Eine große Rolle bei den Empfehlungen spielt das Qualitätsma-
nagement in den Kindertageseinrichtungen, erläutert Frau Baben-
dererde. Das Beta-Gütesiegel für die evangelischen KiTas soll in 
den einzelnen Einrichtungen durch verbindliche Standards gelten 
und gelebt werden. Des Weiteren dient es dazu, dass auch landes-
kirchliche Mittel in Anspruch genommen werden können. Zwei Füh-
rungsprozesse im Qualitätsmanagement beschäftigen sich mit Fort-
bildungen. Die Idee dabei ist, dass ein gemeinsames, trägerüber-
greifendes Fortbildungskonzept entwickelt wird und insbesondere 
im religiösen Bildungsbereich eine Verständigung und Einheitlich-
keit besteht. Einer der vorgegebenen Kernprozesse im Qualitätsma-
nagement beschäftigt sich mit der Zusammenarbeit von Kirchenge-
meinde und KiTa. Dabei ist es wichtig, dass auch die Kirchenge-
meinden die Qualitätskriterien kennen, damit diese gemeinsam um-
gesetzt werden können. Schließlich gehört auch die Unterstützung 
der ehrenamtlichen Mitarbeit dazu. Ein zweiter großer Punkt wäre 
eine Öffentlichkeitskampagne für die evangelischen KiTas zur Im-
plementierung der Einrichtungen als kirchliche Orte nach Innen und 
Außen. Der dritte Punkt bezieht sich auf die Integration und Vernet-
zung der evangelischen Träger in den politischen Gremien, die vo-
rangebracht werden soll. Die Sicherung der finanziellen Zuschüsse 
der Lippischen Landeskirche ist ein weiterer Faktor. Schließlich be-
tont Frau Babendererde die Wichtigkeit, dass die evangelischen 
KiTas auch zukünftig in der Synode einen Raum bekommen, um 
über die Entwicklungen und Strategien bei den KiTas berichten zu 
können.  
 
Eine gute Arbeit braucht Begleitung, um das evangelische Profil 
nachzuhalten und sicherzustellen, wirbt Kirchenrat Warnke. Die 
letzte Empfehlung ist insofern, dass auch die Fachberatung im bis-
herigen Umfang beibehalten werden muss. Die Arbeitsgruppe soll 
offiziell eingesetzt werden, an diesen Themen weiterzuarbeiten und 
dafür Sorge zu tragen, dass die Empfehlungen umgesetzt werden 
können.  
 
Etwas verwundert zeigt sich der Synodale Dr. Haase über die Ein-
führung. Seiner Auffassung nach ist die Arbeitsgruppe im Auftrag 
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der Kammer für Diakonie tätig, die wiederum ihren Auftrag von der 
Synode erhalten hat. Insofern ist es ein Positionspapier der Kam-
mer, nicht einfach einer Arbeitsgruppe. Inhaltlich bekommt das Pa-
pier durch die Verortung in der Kammer nochmal ein besonderes 
Gewicht. Es ist insbesondere das Zusammenwirken diakonischer 
Träger und Gemeindevertreter, die miteinander um die unterschied-
lichen Ansätze ringen und mit der vorhandenen Vielfalt der Träger 
und Einrichtungen umgehen.  
 
Dem stimmt Kirchenrat Warnke unumstritten zu. Allerdings hat es 
im KiTa-Bereich auch eine eigene Bewegung gegeben, das Thema 
in den Blick zu nehmen. Daraus folgte die Beauftragung der Synode, 
dem inhaltlich nachzukommen. So entstand die Brücke in die Kam-
mer für Diakonie. Man ist also gemeinsam unterwegs. Über das wei-
tere Verfahren wird es eine gemeinsame Abstimmung geben.  
 
Da Superintendent Postma mit KiTas in seiner Arbeit keine großen 
Berührungspunkte hat, stellt sich ihm die Frage, wie eine Empfeh-
lung Bedingung für die Auszahlung finanzieller Mittel sein kann.  
 
Einige KiTas stehen durch die Auszahlung kommunaler Zuschüsse 
ganz gut dar, andere durch fehlende Zuschüsse sehr schlecht, be-
tont der Landessuperintendent die Sinnhaftigkeit der Formulierung. 
Dies führt auch zu einer sehr unterschiedlichen Abhängigkeit von 
den landeskirchlichen Zuschüssen. Ein Träger, der keine Zu-
schüsse der Landeskirche benötigt, könnte sich so auch gegen das 
Qualitätssiegel entscheiden. Die Landeskirche kann insofern festle-
gen, dass für ihre Zuschüsse das Qualitätssiegel die Voraussetzung 
darstellt.  
 
Die Synodale Sarembe-Ridder bestätigt, dass die Formulierung in 
der Kammer entstanden ist.  
 
Superintendent Dr. Lesemann kann sich nicht vorstellen, dass ein 
Träger einen möglichen Zuschuss ablehnt, sondern ihn aus gutem 
Grund in Anspruch nimmt. Seiner Auffassung nach haben alle ihm 
bekannten KiTas das Beta-Qualitätssiegel oder sind mindestens da-
mit beschäftigt, es zu erlangen. Er fragt nach, ob es überhaupt KiTas 
gibt, die das Kriterium nicht erfüllen.  
 
Frau Babendererde klärt auf, dass einige KiTas das Qualitätssiegel 
noch nicht erlangt haben. Sowohl Eben-Ezer als auch die Fürstin-
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Positionspapier sehr, da es die KiTas als kirchliche Orte in unter-
schiedlicher Trägerschaft stärkt.  
 
Die Öffentlichkeitskampagne im Positionspapier soll es ermögli-
chen, dass diese Themen deutlicher hervorgehoben werden, be-
zieht sich der Präses auf die Ausführungen. Die Zuschüsse der Lan-
deskirche sind eine Mischfinanzierung und sowohl für Verwaltungs-
kosten als auch als Zuschuss zum Trägeranteil.  
 
Die Vorstellung, dass alle KiTas einen gleichen Zuschuss von der 
Landeskirche bekommen, stimmt so nicht, erklärt der Landessuper-
intendent. Vielmehr versucht er dem gerecht zu werden, dass die 
KiTa-Finanzierung im Land NRW extrem ungerecht ist. Nach Ab-
rechnung durch das KiBiz verbleibt ein hoher Trägeranteil, der in 
manchen Kommunen komplett übernommen wird, in anderen Kom-
munen nur in sehr geringem Umfang. Deswegen sind die Belastun-
gen der Träger sehr unterschiedlich.  
 
Es ist gut und richtig, dass die Landeskirche so handelt, bestätigt 
Superintendent Dr. Lesemann. Dennoch kann er der Aussage nicht 
zustimmen, dass dies auf gleichem Niveau unendlich so fortgesetzt 
wird. Die KiBiz-Finanzierung ist unzureichend. Es wäre Aufgabe des 
Beauftragten bei der Landesregierung, an der Stelle aktiv zu werden 
und den politischen Druck zu erhöhen.  
 
Der Beauftragte bei der Landesregierung hat sich sehr intensiv um 
ein gemeinsames Spitzengespräch der drei Kirchenleitenden bei 
der zuständigen Ministerin bemüht, das kürzlich stattgefunden hat, 
berichtet der Landessuperintendent. Darin wurden die KiTa-Finan-
zierung und die gestrichenen Zuschüsse für die Flüchtlingsberatung 
thematisiert. Bei der KiTa-Finanzierung ist absolut kein Entgegen-
kommen erkennbar, weil kein Geld zur Verfügung steht. Selbst die 
Drohung, die KiTas abzugeben, führt nicht zum Erfolg. Lediglich bei 
der Dauer der Abrechnung war eine geringe Gesprächsbereitschaft 
vorhanden.  
 
Auch die Synodale Nolting berichtet aus ihrer Kirchengemeinde 
über eine Zuzahlung für die KiTas von weit über 20 % der Kosten. 
Das wird den Kirchengemeinden das Genick brechen, wenn sich 
nichts ändert.  
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noch bestimmte Arbeiten durchführen lassen zu können. Diese füh-
ren dazu, dass die Ergebnisse der detaillierteren Planungen das 
Konzept für das Bild komplettieren könnten. Im Februar wird eben-
falls ein konkreter Investitionshaushalt vorgeschlagen, der die 
Grundlage für die abschließende Entscheidung bildet. Damit sollte 
eine fundierte Entscheidung möglich sein.  
 
Der Synodale Adriaans zeigt sich froh darüber, dass nun eine gute 
Grundlage geschaffen wurde. Zwei Unsicherheiten treiben ihn wei-
terhin um. Seiner Auffassung nach soll die Leistungsphase 4 zur 
Leistungsphase 3 hinzugenommen werden, weil diese die Bauge-
nehmigung beinhaltet. Diese wird für eine weitere Entscheidungs-
basis benötigt, da mit ihr die Machbarkeit des gesamten Projektes 
steht oder fällt. Eine Entscheidung sollte nicht vor der Klärung der 
Machbarkeit getroffen werden, da damit die Kosten verbunden sind. 
Vorteil wäre zudem, dass die Leistungsphase 4 lediglich mit 3 % der 
Architektenleistungen bewertet ist, der Landeskirche aber sehr viel 
mehr Klarheit bringen könnte.  
 
Der Präses fragt nach, ob nicht zuerst der Bebauungsplan geändert 
werden muss, bevor eine Baugenehmigung erwirkt werden kann.  
 
Das kann parallel laufen, erläutert der Synodale Adriaans, wenn der 
Planer die Baugenehmigung vorbereitet. Dies muss dann möglich-
erweise noch abgeändert werden, was aber keine umfangreichen 
Kosten verursacht. Die Gesamtkosten können erst dann ermittelt 
werden, wenn klar ist, was möglich wäre. Er selbst denkt auch im-
mer noch über das Ausstiegsszenario nach. Der schlechte Ver-
kaufspreis resultiert aus der eingeschränkten Nutzung. Für den gu-
ten Entwurf, der den Synodalen auch gefallen hat, könnte ein Inves-
tor gefunden werden, der dann zu einem wesentlich besseren Preis 
kauft und das Projekt umsetzt. Das Geld, das jetzt für die Planungen 
aufgebracht wird, könnte im Rahmen eines Verkaufs wieder einge-
spielt werden. Darüber hinaus beschäftigt ihn die Sorge, dass bis 
zum 15. Februar 2025 keine grundlegend neuen Erkenntnisse und 
weiterführenden Informationen vorliegen werden, um eine bessere 
Entscheidung treffen zu können. Der Anspruch der Landeskirche ist 
bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht formuliert. Bei Investition wird es 
unser Gebäude sein, das über die nächsten 30 Jahre als Kapitalan-
lage genutzt werden soll. Dazu möchte die Synode etwas sagen, 
weil die Interessenslagen der Beteiligten zum Teil groß sind: Co2-
Neutralität wurde bereits angesprochen, der 
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TOP 28 Einführung des Haushaltsgesetzes 2025 mit Haus- 
 halts- und Stellenplan sowie Haushaltsbe-
 gleitbeschluss des Landeskirchenrates  
 (2. Lesung) 
 
Die Synodale Koch ruft auch den Tagesordnungspunkt 28 auf und 
ergänzt, dass die neuen Summen eingefügt sind.  
 
Der Synodale Dr. Haase bittet darum, im Stellenplan kenntlich zu 
machen, wie der neue Kirchenrat vergütet wird, der nicht mehr im 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis beschäftigt ist. In der derzeiti-
gen Darstellung hat die Synode keine Transparenz mehr über den 
Verdienst. Dabei ist nicht an die Summe des Entgelts gedacht, son-
dern an die genaue Eingruppierung. Dies wird für den nächsten Stel-
lenplan entsprechend berücksichtigt.  
 
Nachdem keine weiteren Rückmeldungen gegeben werden, stellt 
die Synodale Koch auch diesen Beschluss in zweiter Lesung zur 
Abstimmung.  
 
 

Beschluss Nr. 17 (38.5) 
 
Die Synode beschließt in zweiter Lesung die Einführung des 
Haushaltsgesetzes 2025 mit Haushalts- und Stellenplan sowie 
Haushaltsbegleitbeschluss des Landeskirchenrates. 
 
Der Beschluss wird einstimmig gefasst.  
 
 
Der Tagesordnungspunkt 20 vom gestrigen Synodentag wird nun 
vom Präses aufgerufen. 
 
TOP 20 Erklärung der Lippischen Landessynode zum Er- 
 starken extrem rechter Parteien und Gruppen 
 
Der Landeskirchenrat legt der Synode auf Vorschlag der Kammer 
für öffentliche Verantwortung eine Erklärung zum Erstarken extrem 
rechter Parteien und Gruppen vor, erläutert Landessuperintendent 
Arends. Diese wurde gestern in unterschiedlicher Perspektive noch 
einmal überarbeitet. Die Erklärung macht sich zunächst den Be-
schluss der Synode der EKD aus dem Herbst 2023 zu eigen, 
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denen die Landeskirche nicht einverstanden sein kann. Die Aussa-
gen des BSW passen insbesondere nicht zum kirchlichen Engage-
ment in Lemgo und Detmold für die Ukraine.  
 
Der Fokus lag nicht auf der Friedensdiskussion, erklärt Landespfar-
rer Bökemeier, hier geht es um gruppenbezogene Fremdenfeind-
lichkeit, einem Begriff aus der Soziologie, der sehr deutlich und ins-
besondere bei der extremen Rechten wahrgenommen wird.  
 
Anlässlich einer Fahrt nach Görlitz wurde beschrieben, wie schwie-
rig dort die Situation in Kirchengemeinden ist, wenn sich Menschen 
engagieren, die sich in diesen politischen Kreisen bewegen, berich-
tet der Synodale Deppermann. Auch bei uns könnte die Frage auf-
tauchen, wie man mit einem Kirchenvorstandsmitglied oder Ange-
stellten umgeht, die sich in diesen Bezügen einbringen. Er fragt 
nach, ob diese Situation rechtlich konsequent bereits durchdacht ist 
bzw. ein Verfahren entwickelt wurde, da sie für eine Kirchenge-
meinde zu einer Zerreißprobe werden könnten. Bei 17 % Zuspruch 
für diese Partei erscheint das nicht ausgeschlossen.  
 
Man muss unterscheiden zwischen Mitarbeitenden und Beschäftig-
ten in der Kirchengemeinde, ordnet der Landessuperintendent ein. 
Bei Beschäftigten ist es eine Frage, die das Arbeitsrecht regeln 
muss und die nicht über diese Erklärung festgehalten werden kann. 
Hier geht es lediglich um die Vereinbarkeit mit einer Mitarbeit in den 
Leitungsgremien in der Landeskirche und gleichzeitiges Eintreten 
für ein Programm der extrem rechten Parteien. Diese Zerreißprobe 
haben wir in Lippe bereits erlebt. Dies ist erstmal eine Feststellung 
der Synode, dass es für unvereinbar gehalten wird, hat aber keiner-
lei rechtliche Konsequenzen. Jede Kirchengemeinde muss überle-
gen, wie sie mit solchen Fällen umgeht, kann sich aber an dem Sy-
nodalbeschluss orientieren. Ein anderer verbindlicherer Weg wäre 
die Änderung der Verfassung mit einem entsprechenden Passus. 
Darin würde dann aber keine Partei explizit genannt. Das wäre ein 
zweiter Schritt, den man nach diesem Beschluss der Synode wei-
terverfolgen könnte. 
 
Dieser Punkt wurde bereits im Pressegespräch erläutert. Der Prä-
ses bestätigt, dass eine solche Orientierung mindestens zu Gesprä-
chen führen würde, weil sie eine Erschwernis für die Zusammenar-
beit bedeutet, die zu einem Rücktritt der Person führen müsste. Es 
ist ein schwieriger Prozess.  
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Die Synode beschließt die Einleitung des Stellungnahmeverfahrens 
bei drei Enthaltungen.  
 
 
TOP 29 4. Kirchengesetz zur Änderung des Ausführungs- 
 gesetz zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz  
 der EKD (2. Lesung) 
 
Bei diesem Tagesordnungspunkt ist es wieder genauso wie bei der 
gestrigen Beschlussfassung, erinnert der Präses. Die Pfarrerinnen 
und Pfarrer dürfen an der Beschlussfassung nicht teilnehmen, sind 
aber zu hören, wenn sie es verlangen. Es wird kein weiterer Ge-
sprächsbedarf erkennbar.  
 
Alle Pfarrerinnen und Pfarrer verlassen den Tagungsraum. Der Sy-
nodale Meuß übernimmt die Sitzungsleitung.   
 
Der Synodale Meuß nimmt den Antrag der Synodalen Nolting auf, 
die geheime Abstimmung beantragt.  
 
 

Beschluss Nr. 20 (38.5) 
 
Die Synode beschließt das Kirchengesetz in zweiter Lesung mit 
30 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung.  
 
 
Die Pfarrerinnen und Pfarrer werden wieder hereingebeten.  
 
 
TOP 30 Kirchengesetz über interprofessionelle Teams in  
 der Lippischen Landeskirche (2. Lesung) 
 
Da es sich um eine Verfassungsänderung handelt, wird eine Zwei-
drittel-Mehrheit benötigt, erinnert der Synodale Meuß.  
 
Superintendent Dr. Lange beantragt die geheime Abstimmung für 
alle Verfassungsänderungen.  
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TOP 32 Kirchengesetz über die Bildung von Kinder- und  
 Jugendvertretungen (Kinder- und Jugendvertre- 
 tungsgesetz KJVG) (2. Lesung) 
 
Auch hier besteht auf die Rückfrage des Synodalen Meuß hin kein 
weiterer Gesprächsbedarf. Insofern kann der Beschluss zur Abstim-
mung gestellt werden. 
 
 

Beschluss Nr. 23 (38.5) 
 
Das Kirchengesetz über die Bildung von Kinder- und Jugend-
vertretungen wird in zweiter Lesung einstimmig bestätigt. 
 
 
TOP 33 Kirchengesetz zur Teilnahme am elektronischen  
 Rechtsverkehr (Elektronischer-Rechtsverkehr-Ge- 
 setz ERVG) (2. Lesung) 

 
Im Zuge der zweiten Lesung werden auch zu diesem Tagesord-
nungspunkt keine Rückfragen gestellt. Der Synodale Meuß bittet um 
Abstimmung über den Beschlussvorschlag.  
 
 

Beschluss Nr. 24 (38.5) 
 
Das Kirchengesetz zur Teilnahme am elektronischen Rechts-
verkehr wird in zweiter Lesung einstimmig beschlossen. 
 
 
TOP 34 Kirchengesetz über das Rechnungsprüfungswe- 
 sen in der Lippischen Landeskirche (2. Lesung) 

 
Zum Tagesordnungspunkt 34 werden keine weiteren Rückfragen 
gestellt, so dass auch dieser Beschlussvorschlag vom Synodalen 
Meuß zur Abstimmung gestellt wird.  
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Beschluss Nr. 25 (38.5) 
 
Das Kirchengesetz über das Rechnungsprüfungswesen in der 
Lippischen Landeskirche wird auch in zweiter Lesung einstim-
mig angenommen. 
 
 
TOP 36 Ersatzwahl in den Landeskirchenrat und Aus- 
 schüsse 
 
Da die Synode nur noch knapp beschlussfähig ist, wird der Tages-
ordnungspunkt vorgezogen, entscheidet der Präses. Beim Bericht 
über das Klimaschutzgesetz steht keine Abstimmung an, so dass 
dieser Tagesordnungspunkt nachfolgend behandelt werden kann.  
 
 
TOP 36.1 Ersatzwahl in den Landeskirchenrat (2. Stellvertre- 
 tung des lutherischen Mitglieds) 
 
Der Synodale Reichelt ist verstorben, so dass eine Nachwahl für 
seine Positionen erfolgen muss. Im Landeskirchenrat ist die zweite 
Stellvertretung des lutherischen Mitglieds nachzubesetzen. Die Sy-
nodale Miketic ist lutherisches Mitglied, der Synodale Meuß erste 
Stellvertretung und die zweite Stellvertretung ist derzeit vakant. Es 
wird vorgeschlagen, den Synodalen Werner zu nominieren. Gegen-
vorschläge werden nicht gemacht. 
 
Die Wahl muss schriftlich und geheim stattfinden und wird entspre-
chend durchgeführt.  
 

Beschluss Nr. 26 (38.5) 
 
Herr Gerold Werner wird als zweite Stellvertreter des lutheri-
schen synodalen Mitglieds des Synodalvorstandes gewählt. 
 
Die Synode wählt den Synodalen Werner mit 40 Ja-Stimmen, einer 
Nein-Stimme und einer Enthaltung als zweite Stellvertretung des lu-
therischen Mitglieds im Landeskirchenrat.  
 
Der Synodale Werner nimmt die Wahl an. 
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TOP 36.2 Ersatzwahl eines Mitglieds in die Kammer für Kir- 
 chenmusik 
 
Auch für die Besetzung des Platzes in der Kammer für Kirchenmusik 
wird der Synodale Werner vorgeschlagen. Weitere Vorschläge wer-
den nicht gemacht.  
 
 

Beschluss Nr. 27 (38.5) 
 
Herr Gerold Werner wird in die Kammer für Kirchenmusik ge-
wählt. 
 
Der Synodale Werner wird mit 41 Ja-Stimmen und einer Enthaltung 
gewählt. Er nimmt die Wahl an.   
 
 
TOP 37 Anträge und Eingaben 
 
Die Klasse Süd hat einen Antrag zur Teamsuperintendentur formu-
liert. Dieser Antrag wird an den Rechts- und Innenausschuss zur 
Bearbeitung weitergegeben.  
 
 
TOP 38 Tagung der Landessynode vom 7. und 8. Juni 2024 
 
 
TOP 38.1 Verhandlungsbericht 
 
Präses Keil teilt der Synode mit, dass gegen den vom Synodalvor-
stand festgestellten Verhandlungsbericht über die 4. Tagung der 38. 
ordentlichen Landessynode keine förmlichen Einsprüche eingegan-
gen sind, so dass der den Synodalen übersandte Wortlaut die end-
gültige Fassung des Verhandlungsberichtes darstellt und als ange-
nommen gilt. 
 
 
TOP 38.2 Bericht zur Ausführung der Beschlüsse 
 
Dazu gibt es keine Bekanntgaben.  
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TOP 38.3 Sachstand zu Anträgen und Eingaben 
 
Der Antrag zum Thema Gendergerechtigkeit liegt im Ausschuss für 
theologische Aus- und Fortbildung, Personalplanung und -entwick-
lung. Eine Beschlussvorlage wurde noch nicht erstellt.  
 
Das Stimmrecht für Theologiestudierende wurde in dieser Synode 
zum Abschluss gebracht.  
 
 
TOP 39 Termine und Orte der nächsten Sitzungen 
 
Nachrichtlich teilen wir die geplanten Termine der Tagungen der 38. 
Ordentlichen Landessynode mit. 
 
Übersicht über die kommenden Synoden der aktuellen Synodalpe-
riode: 
 

Synode Termin Ort 

Sondersynode Freitag, 
7.2.2025 

Ev.-ref. Kirchengemeinde 
St. Johann, Lemgo 

Frühjahrssynode 
2025 

Freitag, 
27.06.2025 
und Samstag,  
28.06.2025 

 
Ev.-ref. Kirchengemeinde 
St. Pauli zu Lemgo 

Herbstsynode 
2025 

Montag,  
24.11.2025 
Dienstag,  
25.11.2025 

 
Landeskirchenamt Det-
mold 

 
Der Eröffnungsgottesdienst der Frühjahrssynode 2025 wird bereits 
am Donnerstag, den 26. Juni 2024 um 18 Uhr in der Ev.-ref. Kirche 
in Barntrup stattfinden.  
 
Alle weiteren Termine für die Synoden sind bereits in der Kirchen-
cloud veröffentlicht.  
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Die Ausschreibung ist in Arbeit, berichtet Landespfarrer Bökemeier. 
Insgesamt sind zwei Vollzeitstellen für dieses Arbeitsfeld bewilligt, 
es wird eine Stelle für einen Klimaschutzmanager mit Schwerpunkt 
Gebäude ausgeschrieben. Man hofft weiterhin, dass kurzfristig eine 
halbe Stelle im Bereich Fördermittelakquise besetzt werden kann. 
Zusätzlich sind zwei Plätze für Werkstudierende ausgeschrieben, 
die die Zahlen zusammentragen und lesbar machen.  
 
Für alle Gemeinden liegen kleinteilige Aufgaben auf dem Tisch, 
nimmt der Synodale Deppermann wahr. Viele davon sind direkt und 
sehr sinnvoll umzusetzen, da ist man in der Pflicht. In einem Neben-
satz klang aber an, dass auch groß gedachte Möglichkeiten umge-
setzt werden können. Er bittet das Landeskirchenamt durchzurech-
nen, was das bedeuten würde, wenn man unter Beteiligung sämtli-
cher Gemeinden das Wagnis einginge, auf einem kircheneigenen 
Grundstück, das in entsprechendem Plan aufgenommen ist, ein 
Windrad zu erreichten. Ein Windrad erzeugt Strom für 7.000 Haus-
halte. Wir überlegen in jeder Gemeinde, wie viele PV-Platten sich 
lohnen würden etc. Eine kumulative Aktion könnte an dieser Stelle 
durchaus sinnvoll sein und würde uns mit einem Schlag voranbrin-
gen. Natürlich ist das eine Investition, und in dieser Landeskirche ist 
es nicht einfach festzulegen, dass alle Gemeinden sich mit einem 
festgelegten Satz beteiligen. Er findet den Gedanken charmant, an 
dieser Stelle einfach mal groß zu denken.  
 
Der Kirchenkreis Herford ist in diesem Thema auch unterwegs, teilt 
Frau Gabriel-Stahl mit. Da besteht ein entsprechender Kontakt. Die 
Lippische Landeskirche müsste ein solches Projekt auch nicht al-
leine stemmen.  
 
Der Präses ergänzt, dass auch eine Beteiligung an einem Windrad 
möglich wäre. Weitere Wortmeldungen sind nicht erkennbar. Er 
dankt Frau Gabriel-Stahl für ihren Bericht. 
 

 
TOP 40 Verschiedenes 

 
Es gibt keine Punkte, die unter diesem Tagesordnungspunkt be-
sprochen werden sollen.  
 
Am vergangenen Samstag wurde Kirchenrat Dr. Schilberg verab-
schiedet, es wurden viele wertschätzende Worte gesprochen. Diese 
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Detmold, den 17. März 2025 
 
Geschlossen: Gudrun Würfel (Schriftführerin) 
 
In der vorstehenden Fassung festgestellt: 
 
DER SYNODALVORSTAND 
Michael Keil   (Präses) 
Friederike Miketic  (1. Beisitzer) 
Kerstin Koch    (2. Beisitzer) 
 
 
Die Übereinstimmung der Abschrift 
mit dem  
Original wird beglaubigt. 
 
Detmold, 17. März 2025 
 

 
Sabine Adler (Siegel) 
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I.

Hohe Synode, liebe Geschwister,

bald ist es wieder soweit: Wir erzählen uns die Geschichte, wie über den Feldern von
1 Oder die

Geschichte erklingt in der Musik, e
den Toren Bethlehems ist wahrscheinlich das berühmteste der

Bibel, aber zugleich nur eines von gleich dreien in der Weihnachtsgeschichte des
Lukas. Keine Frage, da haben Menschen Grund zur Furcht in dieser Geschichte:

2, .3 Und von den Hirten wird

Fürchten war. Es erklingt hinein in die Zeit, die geprägt war durch die Besatzung der
Römer, durch Ausbeutung und Unterdrückung. Nicht umsonst stellt der Evangelist
Lukas seine Erzählung in den Zusammenhang einer Volkszählung, die der Erhebung
von Steuern diente. Der Kaiser benötigte das Geld insbesondere für den Unterhalt
seiner riesigen Streitmacht, dem Werkzeug von Eroberung und Unterdrückung.

angesichts sich ausweitender Kriege oder nach dem Wahlerfolg von Donald Trump in
den USA. Wir sprechen bei uns seit längerer Zeit  insbesondere seit der Pandemie
von einer multiplen Krisensituation. Auch an dieser Stelle war davon schon die Rede.4

Multiple Krisen, das meint an dieser Stel
wirtschaftliche, politische und sozial-ökologische Krisen umschließt. Die einzelnen
Krisen existieren dabei nicht einfach nur nebeneinander, sondern beeinflussen sich

.5 Seit der Pandemie haben sich die Krisen verschoben, aber sie sind nicht
weniger geworden, im Gegenteil. Klimakrise und Naturkatastrophen, politische
Instabilität mit Konflikten und Kriegen, Wirtschaftskrise und Inflation;
Regierungskrisen, Wahlerfolge von extremistischen Parteien, es ließe sich eine lange
Liste benennen. Diese multiplen Krisen verunsichern, machen Angst und hinterlassen
oft das Gefühl von Hilflosigkeit. Und manchmal müssen wir erleben, wie Angst auch
bewusst geschürt und politisch missbraucht wird, wie gegenwärtig in der Asyldebatte.

Landesbischof Christian Kopp in seiner Predigt im Fernsehgottesdienst zur Eröffnung
der Synode der EKD vorletzte Woche.6



Auch in der Kirche, unsere nicht ausgenommen, haben wir es mit sich verschärfenden
Krisensituationen zu tun. Die sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche stellt
eine bleibende Erschütterung dar und wir müssen einen Weg finden, wie wir damit
angemessen umgehen, soweit das überhaupt möglich ist. Im Blick auf die Zukunft
unserer Kirche merken wir, dass bisherige Konzepte nicht mehr tragen, und wir sind
dabei, neue Wege zu suchen und hoffentlich auch zu finden. Von manchem
Gewohnten und Liebgewonnenen müssen wir Abschied nehmen. Die Austrittszahlen
bewegen sich auf einem bleibend hohen Niveau.7 Die finanzielle Situation unserer
Kirche hat sich deutlich verschärft. Einschnitte werden nötig. Fachkräftemangel und
manches andere kommen hinzu. Gleichzeitig stehen wir vor großen
Herausforderungen etwa im Blick auf den Klimaschutz. Einige der Herausforderungen
spiegeln sich in der Tagesordnung dieser Synodaltagung wider. Auch diese Krisen
verunsichern, verursachen Sorgen und Ängste, gerade auch, weil wir das Neue, auf
das wir zugehen, noch nicht kennen.

 Gelegentlich wird gesagt, dass dieser Satz
365 Mal in der Bibel vorkomme. Ein schöner Gedanke, für jeden Tag des Jahres in all

ss sich etwas
weiterverbreitet, weitererzählt wird, ohne dass der Wahrheitsgehalt der Nachricht
überprüft oder hinterfragt wurde. Ich möchte jetzt nicht von Fakenews sprechen. Aber
tatsächlich  so schön der Gedanke wäre  lassen sich die 365 Mal nicht verifizieren.
Obwohl selbst ChatGPT behauptet, es seien in verschiedenen Variationen etwa so
viel. Es sind wahrscheinlich doch weniger.

Richtig ist allerdings, und das ist dann die gute Nachricht dabei, dass der Satz
riationen zu den

häufigsten in der Bibel gehört. Manche dieser Sätze haben sich in besonderer Weise
eingeprägt, wie etwa der aus der Weihnachtsgeschichte. Aber auch der Prophet

ch bei
8 spricht Gott zu Israel.

Dabei kennt die Bibel eine ganze Fülle von unterschiedlichen Worten, die Furcht,
Angst und Schrecken beschreiben können. Es sollen an die dreißig Begriffe sein, die
je nach Kontext in dieses Wortfeld der Furcht gehören. Ihre vielfältige Verwendung
zeigt, dass Angst und Furcht nicht nur zugelassen werden, sondern ein gewichtiges
Thema der biblischen Überlieferung sind. So vielfältig die Begriffe, so vielfältig können
die Gründe sein, aus d

.9 Da ist die Furcht vor dem Tod, die Furcht vor der
Natur, die Furcht vor den Feinden und ihrer Übermacht, die Furcht vor dem zu
gehenden Weg, die Furcht vor der Zukunft und vieles andere mehr.



Von den Jüngern wird erzählt, dass sie sich angesichts der Wundertaten Jesu
fürchten..10 Diese Art der Furcht kann in Ehrfurcht übergehen.11 Und damit nähern wir

der
Begegnung mit Gott und seinen Boten. Oft sind es diese Boten Gottes, die eine

Bed .12 Als der
Prophet Jesaja in einer Vision etwas von der Herrlichkeit Gottes sieht, ergreift ihn diese

13

Haltung der Ehrfurcht gegenüber Gott, die Anerkennung seiner Hoheit und
.14 Diese Haltung der Ehrfurcht vor Gott hat nichts gemein mit der von

macht deutlich: Gott ist zu Gutem unterwegs. Die Begegnung dient nicht dazu,
Menschen zu ängstigen, sondern sie zu ermutigen, in der  oft schwierigen  Situation,
in der sie sich gerade befinden. Gott will sie ermutigen zum Leben, Hilfe und Beistand
sein, Wege eröffnen, Neuanfänge ermöglichen.

Die biblische Botschaft verschweigt aber eben nicht, dass es manchmal allen Grund
gibt, sich zu fürchten. Und dies
erklingt in der Bibel so häufig, weil die Furcht zu unserem Menschsein dazugehört und
Dinge, die geschehen, manchmal zum Fürchten sind. Der biblische Zuspruch wurde
immer wieder als Verbot missverstanden. Die Furcht wurde dann zu einem Ausdruck
des Unglaubens und des zu geringen Vertrauens. Der ermutigende Zuspruch setzt

15, Jesus selbst gesteht diese Furcht zu, wenn
16

Ermutigung. Er macht Mut, sich nicht von der Furcht überwältigen zu lassen. Er gibt
Menschen die Kraft, die Furcht zu überwinden oder zumindest mit ihr zu leben, trotz
ihrer und mit ihr weiterzugehen. Dabei ist er nicht ein allgemeiner Apell, sich

Stell dich nicht so

mit den Menschen, besonders mit dem Volk Israel. Weil Gott sie auf ihrem Weg
begleitet hat, werden sie ermutigt, Gott weiter zu vertrauen.



Darum verbindet
einem Nachsatz. In ihm wird die Zusage erweitert und damit zum Ausdruck gebracht,

verbundenen Zusagen können sehr konkret beschreiben, dass bestimmte Dinge
geschehen oder auch nicht geschehen und dass deshalb die Furcht überwunden
werden wird - oder sie können allgemeinere Zusagen enthalten. Da heißt es dann

Eine für unsere Kirche-sein in meinen Augen besonders eindrückliche Geschichte über

möchte ich an dieser Stelle noch einmal erinnern.17 Die Jünger sind  wieder einmal
mit einem Boot unterwegs. Sie erleben in ihrem Unterwegssein, wie das manchmal so
ist, heftigen Gegenwind und raue See; ja es wird geradezu gefährlich für sie. In dieser
Situation wähnen sie sich allein gelassen von Jesus, ihrem Meister; denn er selbst ist
nicht mit ihnen im Boot, nimmt einen anderen Weg. Doch in ihrer Angst und Not ist er
plötzlich bei ihnen un
steigt zu ihnen ins Boot. Wind und Wellen legen sich daraufhin. Die Jünger erleben:
Wir sind nicht alleine unterwegs. Auch wenn es uns manchmal zweifelhaft erscheint,
er ist da und er ist uns zur Seite.

legen. Häufig ist es verbunden mit einem konkreten Auftrag. So ermutigt es zum
Handeln, es ermutigt, sich auf den Weg zu machen, oft auf einen Weg, dessen Ziel
noch gar richtig zu erkennen ist, ein Weg, der nur im Vertrauen gegangen werden
kann.
jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere
Zukunft aus der Hand 18

Weg gegeben. Es ermutigt uns im wahrsten Sinn des Wortes unseren Weg als Kirche
in dieser Gesellschaft zu suchen und uns gestärkt auf den Weg zu machen und ihn
beherzt zu gehen. Es ermutigt uns, einen tragfähigen Weg für uns als Kirche für die
Zukunft zu suchen. Und es ermutigt uns, den Krisen, die wir erleben, nicht entmutigt
und resignierend gegenüberzustehen, sondern uns tatkräftig einzumischen,

Deutschen Evangelischen Kirchentages im nächsten Jahr bei der Präsentation des
Mottos formuliert.19 Der Kirchentag kommt wieder einmal in unsere Nähe nach
Hannover und steht unter dem Motto "Mutig - stark - beherzt", das wir für diesen Bericht
entliehen haben.



Das Motto basiert auf den Schlussworten des ersten Briefes von Paulus an die

uns mutig und stark sein lassen kann, es ist eben der Glaube, das Vertrauen. Und er
benennt, auf welche Weise sich das denn äußern soll, mutig und stark zu sein. Der

Dinge l 20

Im Vertrauen darauf, dass nicht alles an uns liegt, sondern dass jemand mit uns
unterwegs ist, können wir gute Wege für unsere Kirche und für unser Leben als Kirche
in dieser Gesellschaft suchen. Zugleich ist es unsere Aufgabe, diese Ermutigung
weiterzusagen, von diesem Gott zu erzählen mit Worten und Taten, der das sagt:

Am Ende der Geschichte, die auf den Feldern von Bethlehem beginnt, ist da wieder
ein Engel. Dieses Mal sitzt er in einem leeren Grab und sagt zu den Frauen, die

21 Selbst der Angst vor dem Tod hält Gott
22 Und mit dieser Botschaft im Rücken schickt

Jesus selbst diese Jüngerinnen und dann auch die Jünger auf den Weg. Sie sollen
Gottes Gegenwart in dieser Welt bezeugen. Und auch ihnen spricht er es noch

23

II. Mutig Zukunft gestalten

1. Zukunftsprozess in der Lippischen Landeskirche

Dass nicht alles an uns liegt und in unseren Händen ist, gilt für die Zukunft der Kirche
Jesu Christi in besonderer Weise. Als seine Kirche können wir nicht leben ohne die
Gewissheit, dass die Zukunft in seinen Händen ist. Wir können das Leben von Kirche
nicht gestalten ohne die Hoffnung, dass er selbst durch seinen Geist in dieser Kirche
gegenwärtig ist und wirkt. Gleichzeitig ist es unser Auftrag, die Zukunft von Kirche
mutig gestaltend anzugehen und das in unserer Macht liegende zu tun, damit diese
Kirche gute Wege findet. Und das bedeutet, dass sie auch in Zukunft ihre Aufgabe
wahrnehmen kann. Dementsprechend wurde unter dieser Leitfrage der

 in Lippe

24

Diese Aufgabe liegt zuerst und vor allen Dingen darin, Menschen mit ihrem Reden und
Handeln die Begegnung mit dem Evangelium zu ermöglichen, der guten Botschaft, die
in besonderer Weise gerade auch den Schwachen gilt. Die Kirche ist nicht um ihrer
selbst willen da.



Diesen Zusammenhang, im Blick auf die Zukunft der Kirche ganz auf das Wirken Jesu
Christi zu vertrauen und zugleich mit aller Kraft an dieser Zukunft zu arbeiten, hat
schon der Heidelberger Katechismus sehr prägnant auf den Punkt gebracht, indem er
in der Antwort zu Frage 54 sagt, dass Jesus Christus selbst die Verantwortung für

auch jeder seine Gaben willig und mit Freuden zum Wohl und Heil der anderen
t in unserer Hand

ist, und unser Engagement für diese Kirche gehören zusammen.

Auch im Blick auf die Zukunft der Kirche müssten wir eigentlich Botschafter*innen der

nicht immer in guter Weise. Nicht selten ist auch in der Kirche die Botschaft zu hören,
es werde doch alles immer schlechter oder gar - sie habe keine Zukunft. Tatsächlich
wird wohl manches, das uns heute noch selbstverständlich erscheint, in Zukunft nicht
mehr so sein. Das ist mit schmerzhaften Abschieden und Verunsicherungen
verbunden. Angesichts der großen Umbrüche, vor denen wir stehen, kann wohl auch
niemand sagen, wie genau die Zukunft der Kirche in unserer Gesellschaft aussehen
wird. Und dennoch: Kirche hat Zukunft! Botschafter*innen der Ermutigung zu sein und
gleichzeitig den Niedergang der Kirche zu predigen, passt nicht wirklich zusammen.

Mit dem Zukunftsprozess gehen wir nun auf einen weiteren Meilenstein zu, der
Frühjahrssynode im nächsten Jahr, der
haben. Die Beratungen werden von den Zukunftsthemen bestimmt sein. Eine andere
Phase des Zukunftsprozesses geht gleichzeitig dem Ende zu.

Die letzten Jahre dieses Prozesses waren geprägt von den Erprobungsräumen.25

Nach einer schwierigen Startphase, die zumeist in die Zeit der Pandemie fiel, haben
sich diese jedoch gut entwickelt. Wir wollten mit dieser Phase ermöglichen, neue und
andere Wege Kirche zu gestalten auszuprobieren. Die Phase sollte bewusst
fehlerfreundlich gehalten werden; es konnte und durfte auch sein, dass sich Dinge
nicht bewähren oder nicht zum Ziel kommen. Die Synode hat die Phase durch
regelmäßige Berichte und die Evaluation durch die CVJM Hochschule in Kassel
kontinuierlich begleitet. Schon die Erprobungsräume standen unter der Überschrift

die zukünftige Entwicklung unserer Kirche zu ziehen. Wir haben danach gefragt, was
bewährt sich und sollte für die ganze Landeskirche ermöglicht oder auch umgesetzt
werden und was kann vielleicht auch stellvertretend für die Landeskirche
wahrgenommen werden. An diesem Punkt unterschieden sich unsere
Erprobungsräume von den meisten anderer Landeskirchen. Wir haben dabei die
Erfahrung gemacht, dass es gar nicht so leicht ist, eine lernende Organisation zu sein
und wir dabei auf Hindernisse stoßen. Deshalb wird uns die Frage nach der Lernenden
Kirche auf dieser Synodaltagung noch etwas intensiver beschäftigen. Einige
Erprobungsräume sind inzwischen beendet, Laufzeiten sind ans Ende gekommen
oder Erprobungsräume wurden auch aus unterschiedlichen Gründen vorzeitig



beendet. Sieben Erprobungsräume sind derzeit noch aktiv.26 Die letzten laufen Ende
2025 aus.

Parallel oder auch begleitend zu den Erprobungsräumen haben wir uns mit vielen
anderen Fragen rund um die Zukunftsgestaltung von Kirche beschäftigt, zumeist
vollzog sich dieses (auch) auf den Tagungen der Landessynode. Dabei spielten u.a.
Themen wie die Kommunikation des Evangeliums, Regiolokale Kirchenentwicklung,
Arbeiten in interprofessionellen Teams, Sozialraumorientierung oder auch die
Evaluierung der Arbeit des Landeskirchenamtes als Serviceorganisation eine Rolle.

Die Frühjahrssynode 2025 wird die Aufgabe haben, zu beginnen, all diese
verschiedenen Stränge zu bündeln und zu Beschlüssen über den zukünftigen Weg
unserer Kirche zu kommen. Ich würde sie bewusst als Meilenstein im Zukunftsprozess
bezeichnen, weil dieser damit natürlich nicht abgeschlossen ist. Der Synode wird
voraussichtlich vorgeschlagen werden, einige Dinge bereits in der Umsetzung zu
beschließen, und anderes auf den Weg zu bringen. Wie weit wir mit den Vorarbeiten
für die Zukunftssynode gekommen sind, wird auf dieser Synode anhand der
Zielbereiche noch Thema sein.

Ein Vorhaben, das in diesen Zusammenhang gehört, haben wir schon auf die Tagung
dieser Synode vorgezogen, indem wir das Kirchengesetz zur Einführung von
interprofessionellen Teams vorlegen. Bei diesem Thema haben sich einige
Kirchengemeinden, deren Erfahrungen in die Regelungen einfließen konnten, bereits
auf den Weg gemacht.

In dieser Phase des Zukunftsprozesses ist es uns wichtig, über den Verlauf des
Prozesses zu informieren und Beteiligungsmöglichkeiten anzubieten. Auf einer eigens
eingerichteten Homepage27 zum Zukunftsprozess finden sich aktuelle Informationen
dazu, wo wir gerade stehen und an was wir gerade arbeiten. Unter der Kategorie

einzelne Aspekte des Zukunftsprozesses berichten und zum Mitüberlegen und -
diskutieren einladen.28

2. Noch einmal: 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung

Für unsere eigenen Überlegungen im Blick auf die Zukunft unserer Kirche ist es sicher
gut, auch den größeren Kontext im Blick zu behalten. Im letzten Bericht des
Landeskirchenrates wurden an dieser Stelle erste Ergebnisse der 6. Kirchenmitglied-



schaftsuntersuchung (KMU 6) vorgestellt,29 die gerade erschienen und auf der Synode
der EKD vorgestellt worden war.30

Dabei wurden die weiter abnehmende Kirchenbindung und abnehmende Religiosität
ebenso formuliert wie die großen Reformerwartungen, die der Kirche
entgegengebracht werden. Die Studie legt nahe, ein besonderes Augenmerk auf die
junge Generation zu richten, insbesondere durch die Kinder- und Jugendarbeit, die
Konfirmand*innenarbeit und den Religionsunterricht. Dahinter steht die keineswegs
neue Erkenntnis, dass religiöse Erfahrungen im Kinder- und Jugendalter besonders
prägend sind. Auch verwies die Studie erneut darauf, dass die diakonische Arbeit der
Kirchen eine besonders hohe Würdigung und Akzeptanz in der Gesellschaft erfährt.
Ihre Ergebnisse unterstützen zudem eine sozialräumliche Orientierung kirchlicher
Arbeit. Kirche sollte gut im Sozialraum vernetzt sein. Das stärkt ihre
Handlungsfähigkeit, da sie sich gemeinsam mit anderen Akteuren engagiert; zugleich
wird sie anders und stärker in ihrem Engagement wahrgenommen.

Die Auseinandersetzung in der EKD im zu Ende gehenden Jahr mit der KMU 6 legt
Schwerpunkte in der Diskussion unter anderem in der Frage der Mitgliedschaft und in
den Chancen von Kooperationen. Das Mitgliedschaftsrecht der Kirche wird der
Wirklichkeit nicht in guter Weise gerecht. Denn es sagt, entweder du gehörst dazu oder
du gehörst nicht dazu. Wie Menschen ihr eigenes Verhältnis zur Kirche sehen, sei es
ganz dicht dran oder sich in Distanz dazugehörig fühlend, zeigt eigentlich eine andere
Wirklichkeit, die sich darin nicht abbildet. An diesem Thema soll auf der Ebene der
EKD weitergearbeitet werden, auch wenn eine gute Alternative oder Ergänzung noch
nicht wirklich in Sicht ist. Einen weiteren Fokus setzt die EKD in ihrer Diskussion zur
KMU 6 beim Thema Kooperationen. Was für die landeskirchliche Ebene gilt, gilt auch
auf der größeren Ebene. Bei zurückgehenden Ressourcen liegt in Kooperationen die
Chance, dennoch Menschen mit ihren Erwartungen an Kirche zu erreichen. Die
Konferenz der Superintendent*innen hat sich in ihrer diesjährigen Klausurtagung
ebenfalls mit der KMU 6 auseinandergesetzt. Diese Überlegungen werden in unseren
eigenen Zukunftsprozess einfließen müssen. Auch auf der Ebene der drei NRW-
Landeskirchen soll noch in diesem Jahr der Versuch unternommen werden, in der
Frage der Kooperationen unserer Kirchen noch einmal neu und anders
voranzukommen.

3. Die Klimakrise und die Rolle der Kirchen

In der vergangenen Woche ging in Baku die 29. Weltklimakonferenz zu Ende. Die Welt
ringt darum, wie sie der Klimakrise begegnet. Hoffnungen auf wesentliche Fortschritte
machen sich viele zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichtes auch angesichts der
Wahlergebnisse in den USA nicht. Auf der ÖRK Vollversammlung in Karlsruhe hatte
es sich mehr und mehr durchgesetzt, nicht mehr von Klimawandel zu sprechen,



sondern von Klimakrise, Klimanotstand oder Klimakatastrophe. Insbesondere
Vertreter*innen des globalen Südens empfanden de
dessen, was sie erleben, als verharmlosend.

Keine Frage, sich nicht zu fürchten fällt beim Thema Klimakrise vielen besonders
schwer. Kaum eine Woche vergeht, in der nicht von dramatischen Klimaereignissen
berichtet wird - wie zuletzt in Spanien, davor im September das Hochwasser in Polen,
Tschechien, Rumänien. Bei uns weniger wahrgenommen wurden dabei die
verheerenden Überschwemmungen in Ostafrika im Mai und schon zum letzten
Jahreswechsel, vorher die ebenso verheerenden Dürren. Wir befinden uns in der
Klimakrise. Und doch ist es wohl nur ein Vorgeschmack von dem, was unserem
Planeten bevorsteht, wenn es nicht gelingt, wirklich einschneidende Maßnahmen
umzusetzen. Trotzdem wird die Herausforderung durch die Klimakrise in den
Hintergrund gedrängt. Während vor ein paar Jahren die Klimakrise für eine Mehrheit
der Bevölkerung noch die größte Herausforderung darstellte, rangiert sie heute in
Befragungen erschreckend weit hinten.

Für uns als Kirche ist die Klimakrise kein Thema, mit dem wir uns beschäftigen können
oder nicht. Die Klimakrise berührt einen zentralen Punkt unseres Glaubens. Für uns
ist diese Welt, in der wir leben, viel mehr als "nur" eine Welt. Sie ist Gottes gute
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Was kann in besonderer Weise unsere Rolle als Kirche in der Klimakrise sein? Im
September trafen sich Vertreter*innen der Mitgliedskirchen der Norddeutschen
Mission, um über diese Frage und damit zusammenhängende Fragen in unseren
unterschiedlichen Kontexten zu diskutieren. Es ist ein Reichtum unserer Lippischen
Landeskirche, dass wir durch unsere Partnerschaften im globalen Süden regelmäßig
und direkt von deren Perspektive erfahren. Die Konsultation endete mit einem
Abschlussdokument, das eine Reihe von Erwartungen an die Norddeutsche Mission
und die Mitgliedskirchen formuliert.32 Auf der Konsultation habe ich versucht, einen
möglichen Beitrag der Kirchen in der Klimakrise zu beschreiben.33 Vier Punkte möchte
ich herausgreifen.

Wir brauchen selbst, so würde ich es sagen, eine geistliche Perspektive auf die
Schöpfung wie ähnlich denjenigen, die die Schöpfungspsalmen der Hebräischen Bibel
gebetet haben, die wir immer noch nachsprechen. Die spirituelle Sicht der Schöpfung
führt zu einer Haltung der Dankbarkeit und davon ausgehend zu Respekt und Sorge
für unsere Mitgeschöpfe und unsere Erde. Wir müssen lernen, wie es der Theologe

nicht nur wissenschaftlich zu erklären, sondern mit Empathie zu verstehen".34 In dieser



Hinsicht können wir im Übrigen auch viel von indigenen Völkern und ihrem Respekt für
alle Lebewesen lernen.

Daraus folgt für mich etwas, das ich als eine Anwaltschaft für die Schöpfung und damit
für den Klimaschutz bezeichnen würde. Es ist die Aufgabe der Kirche, sich öffentlich
für den Klimaschutz und die Einhaltung der Klimaschutzziele einzusetzen. Wir wissen,
dass das auf der Pariser Klimakonferenz vereinbarte 1,5-Grad-Ziel oder zumindest
deutlich unter 2,0 Grad zu bleiben, kaum noch zu erreichen sein wird. Ende Januar
dieses Jahres lag die globale Durchschnittstemperatur zum ersten Mal seit 12
Monaten in Folge über 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Um den
Lebensraum der gesamten Schöpfung für künftige Generationen zu erhalten, muss die
Kirche die Einhaltung der Klimaschutzziele, wo immer möglich, befürworten und
einfordern. Auch hier sollten wir als Kirche Allianzen mit anderen Akteuren, anderen
gesellschaftlichen Gruppen suchen. In Deutschland stehen wir jetzt vor Neuwahlen
und es wird diskutiert, im Interesse der Wirtschaftsförderung Klimaschutzmaßnahmen
aufzuweichen. Davor warnen wir ausdrücklich. Im Gegenteil sind alle politischen
Parteien aufgefordert, den Klimaschutz noch mehr zu forcieren, aber dabei auf eine
sozial gerechte Lastenverteilung zu achten. Schon gemachte Fortschritte beim
Klimaschutz sollten zudem nicht schlechtgeredet werden.

Als Kirche können wir nur dann glaubwürdige Anwälte der Schöpfung und damit des
Klimaschutzes sein, wenn dies mit unserem eigenen Handeln in Einklang steht. Worte
und Taten müssen zusammenpassen. Das bedeutet, dass wir verlässlich unserem
Klimaschutzgesetz folgen müssen, um die vereinbarten Klimaschutzziele zu erreichen.
Dazu haben wir uns als Gliedkirchen der EKD verpflichtet. Auf dieser Synodaltagung
werden wir einen Bericht zur Kenntnis nehmen, wie weit wir damit bisher gekommen
sind.

Weiterhin zeichnen wir uns als Kirche in besonderer Weise dadurch aus, dass wir ein
sehr hohes Bewusstsein dafür haben - oder zumindest haben sollten -, dass wir nicht
für uns selbst in unseren eigenen Kontexten leben, sondern dass wir global
miteinander verbunden sind. Als Kirche verstehen wir uns als eine weltweite Familie
Gottes. Und über die christliche Kirche hinaus wissen wir, dass jeder Mensch auf
dieser Erde ein Geschöpf Gottes ist, nach seinem Bild geschaffen und mit einer
unverwechselbaren Würde ausgestattet.

Es müsste sich daher von selbst verstehen, dass uns als Kirche das Thema
Klimagerechtigkeit besonders am Herzen liegt und wir uns im Kampf gegen die
Klimakrise stets der Frage der Gerechtigkeit verpflichtet fühlen. Die Frage der
Klimagerechtigkeit hat viele Aspekte. Die Klimakrise findet in einer Welt statt, die von
bitteren Ungerechtigkeiten geprägt ist. So tragen die Länder des afrikanischen
Kontinents bei 17 Prozent Anteil an der Weltbevölkerung nur etwa mit 4 Prozent zum
Ausstoß der weltweiten Treibhausgasen bei. Gleichzeitig sind sie schon jetzt am
stärksten von den Folgen der Klimakrise betroffen und haben dabei wesentlich weniger
Ressourcen um diesen Folgen zu begegnen. Auch unsere Partnerkirchen im globalen
Süden spüren die Folgen der Erderwärmung sehr direkt: So verdorrten teilweise
Sojafelder in Nordghana, Regenzeiten in Ghana und Togo sind nicht mehr verlässlich,
auch Südafrika klagt über Wassermangel. Ein wichtiger Aspekt der Klimagerechtigkeit



sind auch die so
Nordens haben ihre gesamte Entwicklung auf Kosten der Schöpfung betrieben,
während die Länder des Südens dies nicht konnten; von ihnen wird aber jetzt erwartet,
dass sie ihren Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase leisten. Dies muss bei der
Bewältigung der Klimakrise berücksichtigt werden. Die 28. Weltklimakonferenz in
Dubai hat mit der Bildung eines Fonds für Klimaschäden und -verluste einen Anfang
gemacht. Allerdings sind die finanziellen Zusagen für diesen Fonds durch die
Verursacherländer der Klimakrise noch viel zu gering. Die Ökumenische

Unterstützung für die Klimafinanzierung der am stärksten gefährdeten Länder des

In der Erklärung der ÖRK-

und was darinnen ist. Die Menschen, die nach dem Bilde
Gottes geschaffen sind, sind aufgerufen, Gottes kostbarer und einzigartiger Schöpfung
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Diesem Bekenntnis muss unser Handeln folgen.

III. Zum Leben ermutigen

Als Kirche ist es unser Auftrag, von der Hoffnung zu erzählen, die unser Leben trägt,
und sie mit der Tat zu bezeugen. Wir sind Botschafter*innen der Hoffnung und der
Ermutigung. Botschafter*innen sind unterwegs auf den unterschiedlichsten Ebenen
unserer Kirche, auch in den verschiedenen Referaten und Arbeitsgebieten. Davon
erzählt dieser Abschnitt des Berichtes, der auf entsprechenden Beiträgen der
Mitarbeitenden basiert.

1. Kindertagesstätten

Tagtäglich erfahren die Kinder in unseren Kindertageseinrichtungen Ermutigungen;
unmittelbar durch ein Lächeln, eine Geste, einen Zuspruch, eine Bestärkung. Die
Mitarbeitenden kennen die Kinder und wissen, was sie können, wozu sie Mut
brauchen. Es sind oft Kleinigkeiten im Alltag, zum Beispiel wenn ein Kind es schafft,
sich allein die Schuhe anzuziehen, sich traut, allein in eine andere Gruppe zu gehen
oder im Morgenkreis zum ersten Mal ganz allein vor allen etwas zu erzählen. Und
manchmal, gerade für eher schüchterne, zurückhaltende Kinder ist es eine gute
Erfahrung, wenn sie nicht bedrängt werden, sondern die Mitarbeitenden ihnen die Zeit
lassen, die sie brauchen, um in der Gruppe Sicherheit zu gewinnen, bis sie dann
selbstbewusst in die Mitte gehen und bei einem Kreisspiel die Hauptrolle übernehmen.
Kinder erleben, dass sie willkommen sind, dass alle, unabhängig von dem, was sie
mitbringen, einmalig, einzigartig und von Gott gewollt sind.

Und auch mittelbar verinnerlichen Kinder Ermutigungen durch Lieder wie das
Kindermutmachlied
du, ich find dich ehrlich gut, dann krieg ich eine Gänsehaut und auch ein bisschen Mut.



allein nicht sc
evangelischen Kitas zu beten, zu Gott zu sprechen, sich ihm anzuvertrauen. Sie
erleben Rituale, die ihnen Sicherheit geben. So gibt es in verschiedenen Kitas z.B. das
Ritual, dass Geburtstagskinder sich in ein Segenshaus, das von zwei anderen Kindern
gebildet wird, stellen und ihnen ein persönlicher Segen zugesprochen wird.

Kinder erfahren Begleitung in schwierigen Lebenssituationen. Die Mitarbeitenden der
Kita Burg Sonnenschein in Reelkirc

verstorbenen Fischen des Aquariums entwickelt. Außerdem haben sie dazu einen
Beitrag am Elternabend gestaltet und planen noch einen Besuch mit den älteren
Kindern auf dem Friedhof mit Unterstützung ihrer Pastorin Bettina Hanke-Postma.

Zum Ende der Kindergartenzeit werden die angehenden Schulkinder gezielt auf den
Wechsel vorbereitet. In vielen Einrichtungen wird das Präventionsprogramm: Die
Ampelsprache  eingesetzt  ein Selbstbehauptungstraining, das mehrere Wochen
durchgeführt und auch den Eltern vorgestellt wird. Auch andere Programme, in denen
Kinder hilfreiche Strategien lernen, kommen zum Einsatz. In den meisten
Einrichtungen wird dann für die Schulanfängerkinder ein Gottesdienst gefeiert, in dem
die Familien gemeinsam bei diesem großen Übergang Stärkung und Begleitung
erfahren.

2. Kinder- und Jugendarbeit

Kinder und Jugendliche stehen vor einer Vielzahl gesellschaftlicher
Herausforderungen, die ihre Entwicklung und Identitätsfindung prägen. Neben
schulischem Druck, wirtschaftlicher Unsicherheit, kriegerischen Konflikten in der Welt,
sind Fragen der Zugehörigkeit und Identität für Jugendliche existenziell. Stärkung und
Ermutigung erleben Kinder und Jugendliche in der Erfahrung der persönlichen
Selbstwirksamkeit. Evangelische Jugendarbeit stärkt das Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten, Herausforderungen in einem Umfeld und in einer Gemeinschaft des
Angenommenseins zu gestalten.

Als ehrenamtlich Mitarbeitende erfahren Jugendliche Selbstwirksamkeit in der
Beteiligung an Entwicklungs- und Entscheidungsprozessen. Im Rahmen der
Vollversammlung des Jugendkonvents entwickelten Jugendliche Strukturen und
Formate partizipativer Gemeindearbeit. Die Ergebnisse dieser Arbeit flossen in die
Entwicklung eines Kinder- und Jugendvertretungsgesetzes ein.

Die gesellschaftspolitische Beteiligung von Kindern und Jugendlichen erfuhr im
Rahmen des 75. Jahrestags des Grundgesetzes eine große Aufmerksamkeit. Die Ev.
Jugend Lippe, insbesondere in Kooperation mit lippischen Jugendeinrichtungen,
beteiligte sich an der sogenannten U 16 Wahl. Kinder und Jugendliche waren im
Rahmen der Europawahl zur Stimmabgabe aufgerufen. Ergebnisse und Voten von
Kindern und Jugendlichen fließen in die jugendpolitische Diskussion ein.



Grundsätzliches Anliegen evangelischer Jugendarbeit ist es, Kinder und Jugendliche
in ihrer Entwicklung und der Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu unterstützen. Im
Rahmen der Herbstversammlung widmete sich der Jugendkonvent dem Thema
queere Jugendarbeit . Unsere Überzeugung, dass jeder einzelne Mensch als

Geschöpf und Abbild Gottes eine unantastbare Würde besitzt, spiegelt sich auch
zukünftig in der Diversität ihrer Mitarbeitenden und der Vielfalt von Angeboten
evangelischer Jugendarbeit wider.

Nicht sorglos aber ausgelassen feierten ca. 1000 Jugendliche auf der Burg Sternberg
beim Burgbeben. Unter der Koordination der Ev. Jugend Lippe und der Beteiligung der
Jugendeinrichtungen im Extertal gestalteten Jugendliche ein autonomes
Jugendkulturfestival. Das dreitägige Festival beinhaltete einen Workshoptag, einen
Kunst- und Kulturmarkt sowie unterschiedliche Music-Liveacts. Erstmals war die Ev.
Jugend Lippe auch in diesem Rahmen mit einem gottesdienstlichen Angebot vertreten.

unserer biblischen Botschaft mitten im Leben Jugendlicher präsent zu sein.

Als herausfordernd stellt sich in vielen Gemeinden die Arbeit mit Konfirmand*innen
dar. In kleiner werdenden Gruppen wird es zunehmend schwieriger, attraktive und
gruppendynamisch-
entwickeln. Dieser Herausforderung begegnet das Konzept des Konficamps. Im
Sommer 2024 fand das dritte lippische Konficamp statt. Nach elf teilnehmenden
Kirchengemeinden im Jahr 2023 ließen sich zum Konficamp 2024 an der Ostsee
fünfzehn Kirchengemeinden einladen. Durch die Bündelung von personellen und
finanziellen Ressourcen konnte ein attraktives, prägendes und zentrales Highlight der
Konfizeit entwickelt werden. 210 Teilnehmerinnen und Teilnehmer feiern die
Gemeinschaft, ihren Glauben, fühlen sich verbunden, miteinander und mit ihrer Kirche.
Aktuell werden die Erfahrungen der drei Konficamps ausgewertet und fließen in ein
zukünftiges Konzept ein.

3. Kirche und Schule

Folgende Veranstaltungen aus dem Schulreferat lassen sich in besonderer Weise
benennen, die Mut und Zuversicht gerade in Zeiten, die auch in Schule als
herausfordernd erlebt werden, vermitteln.

Im März organisierte das Schulreferat mit  ein großes Klima-
Konzert im Kurtheater Bad Meinberg. Rund 200 Schüler*innen sangen für den
Klimaschutz und brachten vielstimmig und eindrucksvoll ihre Sorge um die Erde zum
Ausdruck. Das Projekt wurde in den Schulen fächerübergreifend vorbereitet: Neben
Religionslehrkräften beteiligten sich auch Musiklehrkräfte, um die Schüler*innen
inhaltlich und musikalisch auf das Konzert vorzubereiten. Die Texte und Melodien
stärkten das Bewusstsein der Kinder für globale Verantwortung und ermutigten sie,
sich für eine klimagerechte Zukunft einzusetzen  ein Zeichen der Hoffnung und des
Zusammenhalts für die Schüler*innen und alle Beteiligten.



Der Religionslehrertag  Gottes
Ebenbild. Welchen Werten begegnen junge Menschen
Lehrerinnen und Lehrer kamen zusammen. Bernd Schröder, Professor für Praktische
Theologie in Göttingen, stellte in seinem Impulsvortrag die Frage, welche Rolle Schule

. Er betonte, dass
Werte weniger durch Wissensvermittlung als vielmehr durch einen offenen Dialog
gefördert werden sollten.

zentrale Werte heraus, die zukünftig im Religionsunterricht eine besondere Rolle
spielen sollten: Toleranz, Gerechtigkeit und Selbstreflexion. Toleranz ermöglicht es
den Schüler*innen, die Vielfalt von Religionen und Kulturen zu respektieren;
Gerechtigkeit sensibilisiert für globale Herausforderungen und soziale Verantwortung,
während Selbstreflexion dazu beiträgt, eine starke eigene Identität und ethische
Haltung zu entwickeln. Diese Werte unterstützen die persönliche Entwicklung junger
Menschen und stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt  ein inspirierendes
Beispiel für Mut machende Bildung in herausfordernden Zeiten.

Shoa-  Nach und nach betreten Schüler und
Schülerinnen die Bühne. Eine Pausenszene wird dargestellt, im Hintergrund ein
aktuelles Bild vom Schulhof. Zu sehen sind Gruppen von Schüler*innen, die
miteinander reden, Ball spielen oder ihr Frühstück genießen  eine ganz gewöhnliche
Szene. Dann ändert sich das Hintergrundbild: Der gleiche Schulhof erscheint in der
Zeit des Nationalsozialismus, und eine Schülergruppe in Uniform marschiert in
Dreierreihen über den Schulhof. Die Schüler*innen auf der Bühne gehen langsam in

 Klasse zusammen mit der Theaterpädagogin Bettina
Frank entwickelt haben. Sie beschäftigten sich eine Woche lang mit dem Leben von
Fritz Herzberg. Seit über zehn Jahren arbeitet das Schulreferat in Zusammenarbeit mit
Schulen anlässlich des Holocaust-Gedenktages. Gemeinsam mit der
Theaterpädagogin Bettina Frank wurde das Projekt entwickelt, das Menschen aus
unserer Region gedenkt, deren Leben auf tragische Weise mit dem Holocaust
verbunden ist. Die theaterpädagogischen Ansätze gaben den Jugendlichen die
Möglichkeit, sich emotional und reflektierend mit der Geschichte auseinanderzusetzen
und Parallelen zu aktuellen Erfahrungen von Ausgrenzung und Diskriminierung zu
erkennen.

Die  sind ein neues Angebot des
Schulreferats. Der Bedarf, schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit schon mit der
Grundschule beginnen zu lassen, war Anlass dieses neue Format auf den Weg zu
bringen. In Form von zweitägigen, altersgerechten Maßnahmen, die auch eine
Übernachtung einschließen, werden die Schüler*innen spielerisch und reflektiert an
Themen wie Selbstwert, Gemeinschaft und persönliche Verantwortung herangeführt.

entdecken und in der Gemeinschaft erleben, wenn sie einander vertrauen. Die
Orientierungstage für Grundschulen fördern den Kontakt zwischen Kirche und Schule



vor Ort. Die Teilnahme an einem außerschulischen Lernort bietet den Kindern eine
besondere Form des sozialen Lernens und ermöglicht ihnen, Gemeinschaft zu
erleben, ohne Leistungsdruck und Noten. Für viele Kinder wird dadurch ein neues
Bewusstsein für ihre Mitmenschen und sich selbst gefördert  eine Quelle des Muts
und der Hoffnung für die Zukunft.

Im Rahmen des Formats  pilgerten Vertreterinnen der
Kir  ein Klima  eine

Herausforderungen und Aufgaben, die sich Kirche und Schule in Bezug auf
Klimawandel, Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit stellen. Die Veranstaltungen
fanden an zwei Terminen in unterschiedlichen Zusammensetzungen statt. Im
Mittelpunkt der Gespräche standen auch Fragen wie: Was kann die Kirche von der
Schule lernen und umgekehrt? Wo bieten sich Möglichkeiten zur Zusammenarbeit?

4. Erwachsenen- und Familienbildung

Im Bereich der Erwachsenen- und Familienbildung nehmen wir nach wie vor ein hohes
Interesse an den Veranstaltungen wahr, so dass es z. Zt. eher das Problem ist,
qualifizierte Leitungen und Referierende zu finden, um der Nachfrage gerecht zu
werden.

Im September 2024 wurde das Treffen für geflüchtete Mütter aus der Ukraine mit
ihren Kindern im Alter von bis zu drei Jahren wieder aufgenommen. Es findet einmal
wöchentlich im Eltern-Kind-Raum des Landeskirchenamtes statt. In den vergangenen
zwei Jahren gab es ein ähnliches Kursformat bereits, es endete im Sommer mit dem
Wegzug der ukrainischen Kursleiterin. Mit Fördermitteln des Landes NRW für Familien
mit Fluchterfahrung wurde die Gruppe nun neu initiiert. Dazu konnte eine neue
Kursleiterin gewonnen werden, die selbst als Geflüchtete seit zwei Jahren hier in
Deutschland lebt. Die Kursleiterin ist dankbar für die Möglichkeit, vor ihrem Hintergrund
als Lehrerin in der Ukraine, trotz einiger Sprachbarrieren hier eine pädagogische
Tätigkeit ausüben zu dürfen. Sie stellt den teilnehmenden Müttern und Kindern
altersgerechte Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten sowie Lieder vor. Den
Teilnehmenden ist sie eine wertvolle Orientierungshilfe für die Abläufe und das

-erfah-
rungen können thematisiert werden. Die Teilnehmenden sind froh und dankbar über
die ukrainisch sprechende Kursleiterin und die Möglichkeiten, die das Treffen ihnen
bietet: Spielangebot für das Kind, Austausch mit anderen Müttern, Orientierung über

Die Seminarfahrt für Getrennt- und Alleinerziehende wird zweimal jährlich in

durchgeführt. Bis zu zwölf Familien mit ihren Kindern fahren gemeinsam für etwa eine
Woche zum Beispiel nach Grömitz oder Tecklenburg. Es finden sowohl
gemeinschaftliche Unternehmungen als auch Seminarübungen statt, die sich gezielt



an die Erwachsenen richten, während die Kinder betreut werden. Die Seminarwoche
soll Impulse zur eigenen Orientierung geben. Themen, wie Förderung und Entwicklung
der Kinder, Struktur und Grenzen, Selbstfürsorge, Familienorganisation,
Alltagsbewältigung und Umgang mit Konflikten stehen dabei im Vordergrund.
Besonders hier nimmt die Familienbildung einen Bildungsauftrag für benachteiligte und
häufig bildungsfernen Gruppen wahr. omentan eine echte Glückssträhne,

, sagte eine Teilnehmende.

Die Ev. Erwachsenenbildung hat das Angebot der öffentlichen Bildungsurlaube
nach dem Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz NRW auf mittlerweile sechs
Maßnahmen im Jahr mit durchschnittlich 14 Teilnehmenden ausgebaut, die Nachfrage
ist steigend. In diesen Angeboten zu den Themenschwerpunkten Resilienz,
Gesundheitsförderung, Stressbewältigung etc. lassen sich Menschen, die keinen oder
wenig Bezug zur Kirche haben, ansprechen. Veranstaltungsorte sind überwiegend die
Nordseeinseln und Klöster. Durch die besondere Rahmengestaltung des Programmes
gelingt es, an der Schnittstelle zwischen Kirche und Gesellschaft das Interesse an
kirchlichen Angeboten und Themen zu wecken und die Auseinandersetzung mit
Glaubens- und Lebensfragen zu initiieren. In einem Mentoring Projekt werden
Ehrenamtliche begleitet und geschult, die für die christlich-spirituelle
Rahmengestaltung sensibilisiert sind und das Angebot der Fachreferent*innen in den
Bildungsurlauben ergänzen.

Ein besonderes Angebot ist die nach den Standards der Deutschen Gesellschaft für
Coaching konzipierte Langzeitfortbildung, die gerade begonnen hat. Die
Weiterbildung richtet sich an Menschen unterschiedlicher Berufsfelder, die ihre
Beratungskompetenzen in fachlicher, methodischer und persönlicher Hinsicht
vertiefen und erweitern möchten, unabhängig von formalen Bildungsabschlüssen. Ein
Teilnehm Vielen Dank für die Teilnahme und den hohen Grad an

Die Weite der Felder genießen, im Wald die Stille fühlen, Kirchen als Orte der Ruhe,
der Kraft und der Begegnung erleben. Pilgern in Lippe führt von Kirche zu Kirche
durch die vielfältige und reizvolle Landschaft Lippes. 40 Kirchen am Wegesrand,
historische Stätten und Naturdenkmäler laden auf 200 Kilometern ein, dem kulturellen
Erbe nachzuspüren. So wirbt unsere Webseite für das Pilgern in Lippe. Dieses
Angebot hat die Coronazeit Dank des engagierten Pilgerbegleiterteams gut
überstanden und bildet weiterhin einen stabilen Faktor im Bereich der erlebten
Spiritualität. Geschulte Pilgerbegleiter begleiten auf Wunsch Gruppen auf ihrem Weg.
Meditative Impulse, Zeiten des Schweigens, Lieder und Gebete auf dem Weg können
dazu beitragen, aus dem Alltag auszusteigen und mit sich selbst und mit Gott in
Kontakt zu kommen.
einmal so erleben zu dürfen, mit den Füßen beten, zusammen schweigen, sich neu für



5. Kirchenmusik

Landesposaunenwart Christian Kornmaul
das Jahr 2024 unter anderem im Zeichen des 3. Deutschen Evangelischen

bis 5. Mai 2024 in Hamburg. Drei voll besetzte
Reisebusse, insgesamt über 200 Bläser*innen fuhren nach Hamburg  ein sehr
ermutigendes Signal dafür, dass ein hoher Bedarf an Gemeinschaft und am
musikalischen Miteinander besteht.

Ebenso ermutigend ist, dass sich viele Posaunenchöre wieder um die Ausbildung von
Anfänger*innen für ihren Posaunenchor kümmern und sich dort nach Werbeaktionen
in den Grundschulen und bei vielen anderen Gelegenheiten durchschnittlich fünf bis
zehn Kinder, Jugendliche aber auch Erwachsene melden, die ein Blechblasinstrument
in dem Posaunenchor ihrer Kirchengemeinde erlernen möchten. Diese wichtigen
Initiativen der Posaunenchöre vor Ort werden durch die begleitenden Workshops
unterstützt.

Nach der Corona-Pandemie können nun auch wieder bei den überregionalen
Angeboten und Veranstaltungen, wie zum Beispiel den lippischen Sommerproben,
viele Teilnehmer*innen begrüßt werden. Besonders erfreulich ist, dass einige
Jugendliche und junge Erwachsene die kirchenmusikalische D-Ausbildung als
Chorleiter*in begonnen haben.

Zurzeit erleben wir eine hohe Zahl an Jubiläumsgottesdiensten von Posaunenchören.
Dies zeigt eine ermutigende Kontinuität in der lippischen Posaunenchorarbeit und die
hohe Verbundenheit der Menschen vor Ort zu ihrer Kirche und ihrem Posaunenchor.
So konnten teils hohe Jubiläen von 175 Jahren gefeiert werden. Dabei werden die
benachbarten Chöre eingeladen, so dass die Jubiläumsgottesdienste mit einem
großen gemeinschaftlichen Posaunenchor begleitet werden.

All dies zeigt, dass die Posaunenchorarbeit in der Lippischen Landeskirche vor Ort
lebendig ist und die Suche nach Gemeinschaft und dem musikalischen Miteinander

Landeskantor Burkhard Geweke berichtet von einem Projekt, das auf eine Idee einer
Studierenden der Hochschule für Kirchenmusik zurückgeht und von ihr auch begleitet

die Zukunft des Kirchenmusiker*innen-Verbandes und des Kirchenchorverbandes
nachgedacht wurde. Im Nachgang dieser Sitzungen fragte sie mich, ob nicht ein
Besuch aller im Bereich des Chorwesens tätigen Leitenden der Entwicklung von Ideen
für die Zukunft dienlich sein könnte. Ab April fanden die Vorbereitungen der Gespräche
statt. Ein Fragenkatalog wurde entworfen. Die Gespräche sollten möglichst vor Ort
stattfinden, um auch das Gemeindeumfeld der Chorleiter*innen kennenzulernen. Die
Gespräche fanden dann im September und Oktober statt. Sie dauerten in der Regel
zwischen 45 und 90 Minuten. Die Studierende begleitete mich und protokollierte die
Ergebnisse. Sie wird die Daten im Rahmen ihrer Bachelor-Examensarbeit
untersuchen. Wir werden die Erfahrungen nutzen, um Visionen für eine Kirchenmusik
zu entwickeln, die über die einzelne Gemeinde hinausgeht, um kreativ und



zukunftsoffen zu sein. Das geht nur mit den Kolleg*innen zusammen, die sich in den
Begegnungen sehr vertrauensvoll und aufgeschlossen zeigten. Daraus ergeben sich
für das kommende Jahr mehrere Workshops zu diesem Thema sowie die praktische
Ausgestaltung von Gottesdiensten, um beispielgebend die praktische

Landeskantor Volker Jänig - und C-
Kurs) und den Orgelkids haben wir einen erfreulichen Zuspruch. Im C-Kurs sind zurzeit
zehn aktive Teilnehmer dabei, fast so viele wie noch nie. Vier der Teilnehmer*innen
wollen Kirchenmusik, Schulmusik oder Theologie studieren. Aus den Orgelkids haben
sich drei Teilnehmer*innen entschlossen, den D-Kurs zu belegen. Die Ausbildung der
Orgelkids hat sich zurzeit bei zehn Kindern eingependelt.

Die Juist Kinder- und Jugendchorfreizeiten haben dieses Jahr zum ersten Mal auf der
Nordseeinsel Borkum stattgefunden. Es waren insgesamt 65 Kinder und Jugendliche
unter der Leitung von Kantorin Uta Singer, Landeskantor Volker Jänig und Kantor
Frank Schreiber dabei. Im kommenden Jahr werden diese Freizeiten auf der Insel
Spiekeroog stattfinden. Nach dem Abbruch der schönen Juist Tradition muss noch ein
geeigneter dauerhafter Ort gefunden werden. Die Jugendfreizeitgruppe hat sich in
zwei Gottesdiensten (Schötmar und St. Marien Lemgo) im September gezeigt und die
Kinderfreizeitgruppe mit einer Musical Aufführung in St. Nicolai.

Das neue Gesangbuch der EKD soll 2029 erscheinen. Im kommenden Jahr wird es ab
September eine Probephase mit einem Probedruck von fünf Rubriken (u.a. Advent,
Weihnachten) geben. Einige Gemeinden sollen daran beteiligt sein. Wie viele es sein
dürfen und die Konkretionen stehen noch nicht fest. Das digitale Produkt offenbart sich
als ein sehr schwieriges Gebiet. Es geht um viele Rechte, um Geld und Macht. Kurz
gesagt: Es könnte einfacher sein. Ich bin in der Arbeitsgruppe für die Liederauswahl
tätig. Wir haben mittlerweile den Stammteil, alle Regionalanhänge der Landeskirchen
und alle aktuellen (zehn) Liederbücher (z.B. Freitöne, Wo wir dich loben, EG+, Kommt,
atmet auf) bewertet. Zurzeit arbeiten wir an den Pop Liedern und der Rubrik
Generationsübergreifendes Singen. Bei der Pop Abteilung wurden uns 300 Lieder (aus
9000) von den Fachleuten vorgelegt. Das ist eine mühsame und auch erfüllende
Arbeit.

Wir haben im Jahr 2023/24 mehrere hauptamtlichen Kirchenmusikerstellen neu
besetzen können: Detmold Erlöserkirche (100%), Detmold lutherisch (50%), Bad
Salzuflen lutherisch (80%) und reformiert (80%), Pop Kantorat Erprobungsraum (60%

IV. Mitarbeitende gewinnen

Nicht immer gelingt es aber, in dieser Weise freigewordene Stellen gut und zügig zu
besetzen. Und das gilt für viele, wahrscheinlich die meisten Berufsgruppen in
kirchlichen Arbeitsfeldern. Im Landeskirchenamt spüren wir bei der Ausschreibung von
Stellen einen deutlichen Fachkräftemangel, so lassen sich z.B. gerade in der



Fachstelle Klimaschutz Stellen nur schwer oder auch zeitweise gar nicht besetzen.
Kirchengemeinden erleben bei der Ausschreibung von Pfarrstellen immer wieder, dass
diese ohne Erfolg bleiben und sie mit langen Vakanzen leben müssen. Dies führt zu
deutlichen Mehrbelastungen von Pfarrer*innen in der Nachbarschaft, da die Stellen im
ständigen Vertretungsdienst häufig nicht ausreichen, die Bedarfe zu decken. Auch
Stellen im gemeindepädagogischen Bereich bleiben unbesetzt. In beiden Fällen
verschärft sich das Problem, wenn nur ein reduzierter Dienstumfang oder eine
befristete Stelle ausgeschrieben werden kann. Der Fachkräftemangel im Bereich der
Diakonie und der Kindertagesstätten ist ebenfalls eklatant. Diese Liste ließe sich noch
eine Weile fortführen. Eine einfache Lösung für diese Herausforderungen gibt es
sicher nicht und zum Teil werden wir mit diesem Mangel leben müssen. Es gibt auch
nicht die eine Maßnahme, die hier hilft, vielmehr muss wohl ein ganzes Bündel an
Maßnehmen zusammenkommen, um an dieser Stelle zumindest ein wenig Entlastung
zu ermöglichen.

Wir erhoffen uns, dass die Ermöglichung, in Zukunft auch in interprofessionellen
Teams zu arbeiten, zur Attraktivität von zu besetzenden Stellen beitragen kann. Erste
Erfahrungen mit Erprobungen in diesem Bereich weisen auch in eine solche Richtung.
Interprofessionelle Teams ermöglichen, wenn sie entsprechend konzipiert sind,
Stellen mit größeren  im Idealfall 100 Prozent - Stellenumfängen auszuschreiben, sie
ermöglichen Schwerpunktsetzungen, eine innovative Form der Zusammenarbeit und
anderes mehr. Dieser Synode liegt ein entsprechender Beschlussvorschlag vor.

Zum interprofessionellen Arbeiten gehört die regiolokale Zusammenarbeit unbedingt
dazu. Unsere Kirchengemeinden sind zum großen Teil zu klein, um für sich alleine
interprofessionelle Teams zu realisieren. Gerade die Möglichkeit, größere
Stellenumfänge auszuschreiben und Schwerpunkte in der Arbeit zu setzen, wird durch
größere Verbünde deutlich verbessert. Im Blick auf die regiolokale Zusammenarbeit
ist in einigen der Klassen gerade schon sehr viel in Bewegung. Im Rahmen des
Zukunftsprozesses haben wir eine Arbeitsgruppe aus verschiedenen Arbeitsbereichen
unserer Kirche gebildet, die für die Zukunftssynode eine Rahmenordnung für
regiolokale Zusammenarbeit entwickeln soll. Sie wird in Kürze ihre Arbeit aufnehmen.

Wenn Mitarbeitende gewonnen werden können, dann ist es von großer Bedeutung,
wie es gelingt diese Mitarbeitenden in guter Weise zu integrieren, damit sie sich
willkommen und professionell begleitet erfahren. Daher hat sich die Konferenz der

insbesondere hier natürlich im Blick auf den Pfarrberuf. Dabei haben wir auch in den
Blick genommen, was es braucht, um auf eine gute Weise Abschied zu nehmen vom

werden in der Weise, dass wir uns dabei auf bestimmte Standards verständigen
wollen, um ein gutes Ankommen zu ermöglichen und auch ein Ausscheiden aus dem
Berufsleben, das in guter Weise begleitet wird  und vielleicht auch Perspektiven für
ein Engagement über die berufliche Zeit hinaus zu öffnen hilft.

Im Blick auf die Möglichkeiten, den Pfarrberuf zu ergreifen, hat sich in den letzten
Jahren schon einiges verändert. Die Synode hat dazu entsprechende Beschlüsse



gefasst. Für Quereinsteiger*innen gibt es die Möglichkeit eines Masterstudiengangs
Theologie. Für Religionspädagog*innen und Personen, die einen Studienabschluss im
Ausland haben, der hier nicht anerkannt wird, gibt es die Möglichkeit, eine Promotion
dem ersten theologischen Examen gleichzustellen. Davon wird  auch in unserer
Landeskirche  Gebrauch gemacht, aber es könnte mehr sein. Letztlich kommt es
darauf an, immer wieder auf diese Möglichkeiten hinzuweisen, wo es sich anbietet. Wir
haben versucht, den Masterstudiengang Theologie durch entsprechende
Öffentlichkeitsarbeit bekannter zu machen. Über den Vikar, der diesen Weg gegangen
und inzwischen im Probedienst ist, wurde mehrfach in den Medien berichtet.

Für das Vikariat sind die Konzeptionen weit vorangeschritten, es auf zwei Jahre zu
verkürzen, das Kurssystem zu überarbeiten und zu einer gemeinsamen
Prüfungsordnung für die vier Landeskirchen, die am Seminar für Pastorale Ausbildung
beteiligt sind, zu kommen. Und auch im Blick auf das Theologiestudium gibt es immer
deutlichere Reformpläne, die sich herauskristallisieren. Bis vor wenigen Jahren hatte
sich die Zahl der Theologiestudierenden wieder deutlich erhöht. Seit drei Jahren
allerdings ist dieser Trend wieder abgebrochen. Seitdem verzeichnen wir keine
Neuzugänge auf der Liste der Studierenden. Darauf hat auch der Konvent der
Studierenden und Vikar*innen noch einmal deutlich hingewiesen. Dieser Trend wird
auch von den Fakultäten wahrgenommen, was den Druck auf Reformen deutlich
erhöht.

Im Blick auf den diakonischen Bereich hat sich aus dem Diakonieworkshop heraus,
den wir jedes Jahr ausrichten, ein interessantes Projekt ergeben, für das unser Referat
für Diakonie und Ökumene die Koordinierung übernommen hat und das wir in
Zusammenarbeit mit der Norddeutschen Mission angehen. Es geht dabei um
Möglichkeiten, junge Menschen aus dem Ausland für eine Ausbildung in Deutschland
in einem diakonischen Bereich zu gewinnen, ohne dadurch allerdings zum
sogenannten Braindrain beizutragen. Schon jetzt erleben wir z.B., dass junge
Menschen aus Togo, die bei uns einen Freiwilligendienst ableisten, anschließend nach
Deutschland zurückkehren, um hier eine Ausbildung im diakonischen Bereich zu
absolvieren.

Das Thema des Fachkräftemangels ist eng verknüpft mit dem Thema der Migration
und Zuwanderung. In Deutschland sind Flucht und Arbeitsmigration völlig getrennte
Bereiche, die nur sehr schwer durchlässig sind. Auf der Synode der EKD wies der
Oberbürgermeister von Würzburg, Christian Schuchardt (CDU), eindrucksvoll darauf
hin, dass dennoch viele der Geflüchteten den Weg in den Arbeitsmarkt finden. 44%

ausdrückte, sind inzwischen in Arbeit, davon über 80% versicherungspflichtig. Selbst
von den 1,3 Millionen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, die arbeitsfähig sind, sind
30% in Arbeit, davon ebenfalls 80% sozialversicherungspflichtig. Und er wies dann
darauf hin, dass es natürlich völlig kontraproduktiv ist, an dieser Stelle
Integrationshilfen, wie z.B. die Mittel für Sprachkurse jetzt zu kürzen. Wir brauchen
mehr Integrationsleistungen und nicht weniger und die Systeme müssen durchlässiger
werden.



V. In bedrohten Zeiten die Hoffnung mutig bezeugen

1. Den Frieden suchen

Auf der Landessynode vor einem Jahr standen an dieser Stelle der Vorsitzende der
Jüdischen Gemeinde Herford-Detmold, Prof. Matitjahu Kellig und Nihat Köse vom
Islamischen Kommunikationszentrum Detmold e.V. In bewegender Weise brachten sie
gemeinsam ihre Erschütterung über die furchtbaren Anschläge der Hamas am
7.Oktober 2023, bei dem über eintausend Menschen ermordet wurden, zum Ausdruck.
Bis heute noch befinden sich viele Geiseln in der Hand der Hamas, wie viele von ihnen
noch am Leben sind, ist ungewiss. Seitdem herrscht Krieg in Gaza. Israel verhängte
den Kriegszustand und startete eine umfassende Großoffensive mit Luftangriffen und
mit dem Einmarsch von Bodentruppen. Viele tausend Menschen haben inzwischen ihr
Leben verloren, Millionen Menschen wurde aus ihren Häusern vertrieben. Die
humanitäre Lage ist mehr als katastrophal. Zum 1. Januar 2025 hat die Regierung
Israels die Arbeit des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im
Nahen Osten (UNRWA)36 auf dem Staatsgebiet verboten. Mit UNRWA arbeitet auch
die Bundesregierung über das Auswärtige Amt zusammen, das Bundesministerium für
Wirtschaftliche Zusammenarbeit fördert unter strengen Vorgaben einzelne Projekte.
Da UNRWA für die Versorgung der Menschen im Gazastreifen mit dem
Lebensnotwendigen von zentraler Bedeutung ist, ist noch gar nicht absehbar, was
dieses Verbot für die Menschen in Gaza bedeuten wird. Inzwischen hat sich der Krieg
auch auf den Libanon ausgeweitet; viele Menschen werden dadurch vertrieben; die
Bewohner*innen im Norden Israels mussten schon vor längerer Zeit ihre Häuser und
Wohnungen verlassen, da ein Leben angesichts der andauernden Raketenangriffe
durch die Hisbollah nicht mehr möglich war. Die weiter eskalierende Situation kann nur
als verzweifelt bezeichnet werden, ohne dass sich ein Weg zum friedlichen
Zusammenleben im Nahen Osten, und sei es auch nur ein Waffenstillstand
abzeichnen würde. Auch für den Krieg in der Ukraine, der nun schon über zweieinhalb
Jahre andauert und in dem Hunderttausende verletzt und getötet wurden, zeichnet
sich keine Friedenslösung ab.

Ein Jahr nach den Anschlägen vom 7. Oktober kamen  schon zum vierten Mal
seitdem  erneut Vertreter*innen der christlichen Kirchen, der jüdischen Gemeinde,
der Moscheegemeinden und der Eziden in der Christuskirche zu einem Friedensgebet
der Religionen zusammen. Die Zahl der Teilnehmenden war ungleich geringer als im
Jahr davor unmittelbar nach den Anschlägen. Dennoch war es beeindruckend zu
erleben, dass, wie und mit welchen Worten die Vertreter*innen der Religionen zum
gemeinsamen Gebet zusammenkommen konnten. Das war ein wichtiges Zeichen.

Es ermöglicht etwas, das bei aller Hilflosigkeit, doch die Rolle von Kirche sein kann.
Bischöfin Kirsten Fehrs, die im letzten Jahr kommissarisch den Vorsitz im Rat der EKD
wahrgenommen und nun auf der Synode der EKD auch offiziell zur Ratsvorsitzenden
gewählt wurde, sprach in ihrem mündlichen Bericht auf der Synode vor wenigen Tagen
von einem Raum des Friedens. Sie warb dafür, in diesem Raum des Friedens



Gesprächsräume offenzuhalten für die friedensethische Debatte. Und zu diesem

den Begegnungen und Gesprächen hat das gemeinsame, unbeirrte Friedensgebet
tröstliche Kraft. Denn wer betet, findet s 37

Wir haben im zurückliegenden Jahr auch versucht, die von Terror und Krieg
betroffenen Menschen zu unterstützen. Als Zeichen dieser doppelten Solidarität haben
wir gemeinsam mit der Jüdischen Gemeinde Herford-Detmold zu Spenden und

 Katastrophenhilfe (DKH)
aufgerufen. AMCHA  betreut Überlebende des Holocaust und ihre
Nachkommen und kümmert sich nun auch um durch die Terroranschläge der Hamas
traumatisierte Menschen. Die DKH leistet über Partnerorganisationen Unterstützung
für die Menschen in Gaza. Nach der Ausweitung des Krieges haben wir vor kurzem
auch um Spenden für die Evangelische Kirche in Syrien und Libanon (NESSL)
geworben. In dieser Kirche ist die Präsidentin der Weltgemeinschaft Reformierter
Kirchen, Najla Kassab, Pastorin. Die relativ kleine Kirche kümmert sich mit ihren
bescheidenen Mitteln um Binnenvertriebene. Najla Kassab hatte noch im Februar
2023 einen Vortrag auf dem ökumenischen Symposion am Rande der Landessynode

gehalten.

2. Migration, Flucht und Menschenrechte

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hatte sich in diesem Jahr als
Schwerpunktthema dies gewählt: Migration, Flucht und Menschenrechte. Angesichts
einer sich weiter zuspitzenden gesellschaftlichen Debatte und Veränderungen der
Gesetzeslage auf europäischer und nationaler Ebene, führte die Synode eine intensive
Debatte. In ihr wurde immer wieder die große Sorge zum Ausdruck gebracht, wie
hierbei mehr und mehr grundlegende Menschenrechte in Frage gestellt werden.
Professorin Petra Bendel sprach in ihrem Vortrag auf der EKD Synode etwa von drei
roten Linien im Blick auf die EU-
Rechte von Kindern, 2) mangelnde Verfahrensgarantien im Grenzverfahren und 3)
eine drohende Erosion des grundlegenden flüchtlingsrechtlichen Prinzips der Nicht-
Zurückweisung von Menschen in Länder, in denen ihnen Folter, unmenschliche

38 Sie erinnerte an
die Grundlagen, auf denen wir in der humanen Flüchtlingspolitik stehen und die diese
rote Linien markieren, etwa die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Genfer
Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention. Gleichzeitig
wurde auf der EKD-Synode deutlich gemacht, dass wir als Kirche Fragen ernstnehmen

nicht zu sagen: Wir müssen das. 39 Dabei müssen wir für einen gesellschaftlichen



sachlichen Diskurs einstehen, in dem auch die Sprache dem 1. Artikel des
Grundgesetzes gerecht wird.

Gab es schon zuvor Regelungsverschärfungen auf Bundes- und auf europäischer
Ebene, so hat sich nach dem schrecklichen terroristischen Anschlag in Solingen am
23. August dieses Jahres der gesellschaftliche Diskurs noch einmal deutlich
verschärft. Hierzu haben wir als Lippische Landeskirche Anfang September in einer
Pressemeldung Stellung bezogen: Es sei gut, wenn überlegt werde, wie
Sicherheitsbehörden besser ausgestattet werden könnten, hieß es da. Wichtig seien
außerdem Programme für die Präventionsarbeit. Pläne für die nochmalige
Verschärfung des Asylrechts hätten aber mit den Ursachen des Terrors nichts zu tun,
stellten jedoch Schutzsuchende vor allem auch aus Syrien und Afghanistan unter
Generalverdacht und gefährdeten den gesellschaftlichen Zusammenhalt und letztlich
die menschenrechtliche Basis unseres Landes.

In der alltäglichen Praxis unserer diakonischen Beratungsstellen, aber auch im Kontext
der Gemeindearbeit mit geflüchteten Menschen wird deutlich, wie verunsichernd die
Rede von d
Personenkreis ist. So gut wie jede geflüchtete Person hat auf die eine oder andere
Weise irregulär einreisen müssen, was aber im Einklang mit internationalem Recht im
Augenblick de

Verschiedene restriktive Maßnahmen sind inzwischen beschlossen, andere werden
weiter diskutiert. Einiges ist kaum mit dem Grundgesetz und grundlegenden
völkerrechtlichen Verpflichtungen zu vereinbaren. Dies betrifft etwa die beschlossene
Reduzierung bis auf null von Leistungen für Menschen mit einem ablehnenden Dublin-
Bescheid. Zudem ist es ja geradezu eine absurde Vorstellung, Geflüchtete ohne
Unterstützung und einem Dach über dem Kopf würden unser Land sicherer machen.
Illegal wären aber auch pauschale Zurückweisungen von Schutzsuchenden an den
Außengrenzen, die immer wieder in der Diskussion gefordert werden. Auch die
geplanten Kürzungen im Landeshaushalt bei der Beratung von Geflüchteten machen
uns große Sorgen und werden absolut kontraproduktiv für die Integration sein.

Die Einführung der Bezahlkarte für geflüchtete Menschen sehen wir durchaus kritisch.
Dadurch wird es den Betroffenen z.B. schwer bis unmöglich gemacht, bei Online-
Kleinanzeigen und bestimmten kleinen Geschäften einzukaufen oder den eigenen
Rechtsanwalt im Asylverfahren zu bezahlen. Wir bitten die lippischen Städte und
Gemeinden, mögliche Optionen, die Bezahlkarte nicht einzuführen, zu wählen.

Insgesamt bleibt festzuhalten: Es wird immer mehr deutlich, dass die Kirche einer der
nicht mehr so vielen Akteure ist, die neben Engagierten aus der Zivilgesellschaft für
die Rechte von geflüchteten Menschen einsteht.

3. Farbe bekennen

Das Erstarken von Parteien, die der extremen Rechten zugeordnet werden müssen,
ist ebenfalls dazu angetan, Furcht zu wecken. Die Wahlerfolge der AfD bei den
Landtagswahlen im September in Thüringen, Sachsen und Brandenburg sind



erschreckend. Dies ordnet sich in einen weltweiten Trend, auch in Demokratien hin zu
autoritären Ansätzen und Personen, und damit zu einer Gefährdung von freiheitlicher
Demokratie und der Orientierung an den Menschenrechten ein.

Plausibel erscheinen Analysen, die die Zustimmung zu extrem rechten und
populistischen Konzepten und Parteien gerade mit der zunehmenden Verunsicherung
in der beschriebenen multiplen Krise in Verbindung bringen. Eine tiefsitzende Angst
angesichts der Herausforderungen von Kriegen, Klimakrise, Migration und
Globalisierung scheint Menschen dazu zu bringen, leichter einfachen
rückwärtsgewandten Antworten zu glauben.

In jüngsten Umfragen für eine mögliche Bundestagswahl votieren immerhin 17 bis 18
Prozent der Wähler*innen für die AfD, ein erheblicher Teil wahrscheinlich nicht trotz,
sondern gerade wegen zunehmender extrem rechter Äußerungen zum Thema

ippe nicht anders. Hier sind im Übrigen
Social Media-Posts des Vorsitzenden der AfD-Kreistagsfraktion bekannt geworden,
die eine Nähe zu oder die Duldung von Reichbürgerideologien vermuten lassen.40

Immer wieder sind bei Demonstrationen hier auch Schulterschlüsse zwischen
Vertreter*innen dieser Partei und völkischen bis hin zu neonazistischer Ideolog*innen
wahrzunehmen. Letztere agieren immer offener und z.T. bedrohlicher.

Ein trauriges lippisches Spezifikum ist, dass ausgerechnet ein 2002 wegen
Volksverhetzung verurteilter Szeneanwalt der extremen Rechten Eigentümer der

ältesten Zeugnisse jüdischer Geschichte
in Nordwestdeutschland darstellt. Während der Anwalt das denkmalgeschützte
Gebäude abreißen lassen möchte, bemühen sich viele andere um dessen Erhalt und
zukünftige angemessene Nutzung.

Es gibt keine einfachen Antworten darauf, wie mit dieser beunruhigenden Entwicklung
umzugehen ist. Wichtig erscheint politisch, dass die dahinterstehenden
Verunsicherungen vieler Menschen ernstgenommen, aber gerade nicht die Antworten
der Vereinfacher von rechts übernommen werden. Denn letzteres hilft vor allem dem

dem Weg in eine vielfältige, manchmal verwirrende und herausfordernde
Weltgesellschaft mitgenommen werden. Auf der EKD-Synode in Würzburg sagte
Christian Schuchardt (CDU), Oberbürgermeister von Würzburg, es sei ein Irrglaube,
man könne die Rechten dadurch eindämmen, indem man sie auf der rechten Spur
überholen würde. Dann würden die Menschen lieber das Original wählen. Das hätten
auch die Wahlen im September deutlich gemacht.

Als Landeskirche gilt es hier, wie andere Landeskirchen und katholische Bistümer
auch, eine klare öffentliche Position einzunehmen. Im Blick müssen hierbei vor allem
die Menschen sein, die Ziel von antisemitischer, rassistischer und anderer



gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sind oder werden können, auch
Geflüchtete, Personen of Colour, queere Menschen und Menschen mit Behinderung.
Die Positionierung ist insbesondere auch im Blick auf kirchliche Ämter und Funktionen
notwendig. Die Synode wird sich mit dieser Frage auf dieser Tagung noch befassen.

4.  Engagement für die Schwachen

In den diakonischen Handlungsfeldern stehen die Lippische Landeskirche sowie die
diakonischen Träger vor massiven Herausforderungen. Während die
Unterstützungsbedarfe der bisher erreichten Zielgruppen zunehmen und der
Handlungsbedarf zunehmend an Bedeutung gewinnt, gibt es aufgrund finanzieller
Kürzungen und Streichungen von Fördermitteln und ganzer Programme auf Bundes-,
Landes- sowie auf kommunaler Ebene eine große Spannung zwischen Bedarf und
Angebot. Die diakonischen Träger sind personell und strukturell in der Lage, dem
Bedarf zu begegnen, aber mit zurückgehenden Fördergeldern bzw. fehlenden
Anpassungen an die Lohnkostensteigerungen wachsen die Eigenanteile der
diakonischen Träger, die sie kaum tragen können. Die nicht selten auch populistisch
geführten Debatten über den Bundeshaushalt machen den leistungsbeziehenden
Menschen teilweise schwer zu schaffen. Sie werden im öffentlichen Diskurs immer
wieder als leistungsunwillige Gesellschaftsgruppe stigmatisiert. Dies gilt für alle
Leistungsbeziehenden, besonders aber auch für Menschen mit Migrationshintergrund.
Dabei haben die Leistungsbezieher allermeist sehr individuelle und legitime Gründe
für ihren Leistungsbezug. Sicher gibt es auch Missbrauch in diesem Feld; dies zu
verallgemeinern ist allerdings völlig unsachgemäß. Als Kirche haben wir hier einen
klaren Auftrag, für die benannten Zielgruppen mit Nachdruck einzutreten.

Innerhalb der Sozialberatung wächst die Zahl der Klient*innen aufgrund von
gesteigerten Wohn- und Lebenskosten, Inflation und einer zunehmenden
Schuldenproblematik. Insbesondere Alleinerziehende, Rentner*innen sowie Familien
im Leistungsbezug bzw. im Niedriglohnsektor suchen die Sozialberatung auf. Sie
kamen bis vor etwa zwei Jahren ihr Leben lang ohne externe finanzielle Unterstützung
aus und sind mittlerweile von Armut gefährdet oder befinden sich so sehr in Armut,
dass sie mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln nicht mehr für das Nötigste
zurechtkommen und sie nicht selten mit großer Scham in persönlicher Not diakonische
Beihilfen erbitten. Das Engagement für diese Zielgruppe wird zunehmend wichtiger
und in Lippe gibt es lediglich bei kirchlichen und diakonischen Trägern diese Form der
Unterstützung. Den Klient*innen wird in finanziellen Notlagen bei Bedarf mit
diakonischen Beihilfen oder zu beantragenden Stiftungsgeldern geholfen, wenn das
Regelsystem keine Möglichkeiten über die staatlichen Leistungsträger bietet. Oftmals
sind diese Notlagen der Aufhänger für einen Erstkontakt, der dann bei anders
gearteten Schwierigkeiten mit Behörden etc. wieder von den Klient*innen aktiviert wird
und somit aus Einzelfallhilfen auch wiederkehrende Beratungskontakte erwachsen.

5. 75 Jahre Grundgesetz und 90 Jahre Barmen

In diesem Jahr ist unser Grundgesetz 75 Jahre alt geworden. Für unser ganzes Land
gilt es seit 34 Jahren. Dieses Jubiläum haben wir bewusst auch als Kirche



wahrgenommen und ich danke ausdrücklich Pfarrer Michael Fleck, der dies in einer
Initiative angestoßen hat. Wir können dankbar sein, dass wir in einem Land leben, in
dessen Grundgesetz die Menschenwürde an die erste Stelle gesetzt und festgehalten
wird, dass dem Staat zuallererst die Aufgabe zukommt, diese Würde eines jeden
Menschen zu achten und zu schützen. Und dass dem der Verweis auf die

unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft,
des Friedens und der Gere 41 Wir erleben in unseren Tagen, dass
die Achtung der Menschenwürde und die Wahrung der Menschenrechte alles andere
als selbstverständlich sind. Auch einige Themen dieses Berichtes haben dies deutlich
gemacht. Dankbarkeit für das Grundgesetz und der Einsatz für die Werte, für die es
steht, gehören zusammen.

Aus Anlass von 75 Jahren Grundgesetz haben wir unter anderem dazu eingeladen,

öffentlichen Lebens zu beteiligen. In dieser Reihe hat u. a. auf gemeinsame Einladung
der Landeskirche und der Kirchengemeinde St. Nicolai die Präses der Synode der
EKD am Vorabend des Tages der Deutschen Einheit eine solche Kanzelrede gehalten.

ist verletzlich. Trotz der Freude über 75 Jahre
Grundgesetz habe ich Sorge: Die kräftigsten Worte einer Verfassung sind nichts wert,
wenn wir nicht immer wieder für diese Worte in unserem Zusammenleben einstehen,

42

Die EKD hat das Jubiläum zum Anlass genommen, eine Predigtreihe aufzulegen, in
deren Mittelpunkt die Grundrechte stehen. 19 Grundrechte und die Präambel wurden
zu 20 Gottesdiensten in 20 Landeskirchen. Uns als Lippische Landeskirche wurde

eutschen genießen Freizügigkeit im ganzen
43

Die Barmer Theologische Erklärung ist in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden. Sie ist
ein sehr besonderes Zeugnis einer Kirche, die es gewagt hat, mutig zu bekennen, dass
sie nur einem Herrn zu gehorchen hat und damit Widerspruch geleistet hat auch dort,
wo es gefährlich wurde. Dass sie dennoch zur Verfolgung der Juden schweigt, bleibt
eine schmerzliche Tatsache. Der Bekenntnissynode von Barmen ist es gelungen
wahrscheinlich ohne dass das beabsichtigt war  etwas zu formulieren, das in die Zeit
hineinspricht und zugleich über die Zeit hinausweist. Die Theologische Erklärung von
Barmen hat in vielen Kirchen unterschiedlicher Konfessionen weltweit
Bekenntnischarakter oder wird zumindest als wichtiges Glaubenszeugnis angesehen.
Sie diente als Grundlage weiterer neuerer Bekenntnisse, wie z.B. für das Bekenntnis
von Belhar aus der Zeit der Apartheid in Südafrika. Sie bleibt Vorbild und Inspiration
einer bekennenden Kirche, die auch in unseren Tagen notwendig ist.



Professorin Gisela Kittel, viele Jahre Mitglied dieser Synode und des Prüfungsamtes
unserer Landeskirche, hat aus Anlass von 90 Jahren Barmen zwei streitbare Artikel
zunächst im Deutschen Pfarrerinnen- und Pfarrerblatt veröffentlicht. Dabei erinnert sie
auch an die Synode von Dahlem, die noch im gleichen Jahr der Bekenntnissynode von
Barmen folgte und Konsequenzen zog.

Frage an uns selbst, wie ernst wir es denn heute mit unserem Glauben und der
Nachfolge Jesu Christi halten und ob wir uns nicht auch von fremden Mächten und
Gestalten, eigenmächtigen Wünschen und Plänen weithin bestimmen lassen. -
Übrigens hat in den damaligen Jahren die Lippische Landeskirche eine Entwicklung

sein, mutig und beherzt auch heute die Hoffnung zu bezeugen, von der wir leben.

VI. Schluss

Zum Schluss möchte ich allen danken, die zu diesem Bericht beigetragen haben. Ich
danke Frau Babendererde, Herrn Stitz, Herrn Mattke, Herrn Mellies, den drei
namentlich im Bericht genannten landeskirchlichen Kirchenmusikern, Herrn
Bökemeier und Herrn Frank für ihre Beiträge. Ich danke allen, die kritisch gegenge-
lesen und Korrektur gelesen haben. Wir danken aber vor allen Dingen den vielen
ehrenamtlich und hauptamtlich Mitarbeitenden, die die Arbeit tun, von denen dieser
Bericht erzählt. Und wie immer ganz bewusst und ausdrücklich ein Dank an die, deren
Arbeitsbereich in diesem Jahr im Bericht des Landeskirchenrates keine Erwähnung
gefunden hat, aber deren Engagement nicht weniger wichtig ist für unsere Kirche.

Ich nenne zwei Grundnahrungsmittel der Hoffnung.

Das Gebet ist die eigentliche Gestalt unserer Hoffnung...
Unser großes Geschenk: wir sind nicht allein. Wir haben eine Kirche. 44











Kanzelrede zum      Grundgesetz am 2.Oktober 2024 in    St.Nicolai, Lemgo

Anna-Nicole Heinrich, Präses der 13. Synode der EKD

Es gilt das gesprochene Wort.

Friede sei mit euch!

Liebe Gemeinde,

anlässlich des 75-jährigen Jubiläums zum Grundgesetz darf ich heute zum
Segen der Demokratie  sprechen. Bei egen  kam mir direkt die

Bibelstelle im 1. Mose 12 in den Kopf. Es ist der Anfang der Geschichte
Gottes mit Abraham. Sara und Abraham stehen vor großen Veränderungen,
ja vor einem Aufbruch ins Neuland. Gott ruft sie auf, loszugehen,
aufzubrechen, Altes zu verlassen:

1 Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner
Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen
will. 2 Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und
dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein.

Vaterland , um großen Volk machen , einen großen Namen machen
Worte, die in Bezug auf das Grundgesetz erst mal irritieren. Für mich ist in
diesen Versen aber zentral, bei jedem Neuanfang, bei jedem Aufbruch: Du
bist gesegnet UND du sollst ein Segen sein.

Warum verweise ich auf diesen Vers? Woran liegt der Segen der
Demokratie und warum sind wir ge- fordert, an diesem Segen mitzuwirken?

Das Grundgesetz darf nicht religiös überhöht werden

Erst mal halte ich sehr wenig davon, das Grundgesetz religiös zu
überhöhen. Es geht unserer Verfassung um unser Zusammenleben, nicht



um Heilsfragen. Verfassungen haben immer positiven Charakter, sind von
Menschen verfasst und ausgelegt. Das zeigt sich allein in der regen
Veränderungsfreude, regelmäßig das Grundgesetz anzupassen. In den
letzten 75 Jahren wurden 67 Änderungen daran vorgenommen  im Schnitt
also alle 14 Monate.

Stolz auf das Grundgesetz ist ausgemachter Unsinn

Wegwischen zum 75-jährigen Geburtstag unserer Verfassung sollten wir
auch nicht den Entstehungskontext:

Europa lag in Trümmern, ausgelöst durch einen wahnhaften, deutschen
Angri skrieg unter verbrecherischer, faschistischer deutscher Führung.
Getragen von einem deutschen Volk. Verblendet von einer Ideologie der
Menschenfeindlichkeit.

Deutschland ist im Vergleich zu anderen Staaten nicht nur extrem spät auf
den Geschmack einer freiheitlichen, demokratischen und in der Folge
friedensstiftenden Grundordnung gekommen, sondern Deutschland hat
zuvor beispielloses schreckliches Leid über den Kontinent gebracht und
Millionen von Menschen vernichtet. Wie kann ich da stolz auf unser
Grundgesetz sein? Das dazu beim Souverän, der deutschen Bevöl-
kerung, zu Beginn eher wenig akzeptiert war.

Doch es war und ist gut: Es war ein wirklicher Neuaufbruch, in den unser
Land da gegangen ist.
---
Wir sind gesegnet und sollen ein Segen sein
Wir sollen ein Segen sein?

---

Konflikt und Diskurs als Essenz der Demokratie

Ich meine: Demokratie bleibt anstrengend, ja manchmal sogar ermüdend.
Einen Urlaubstag mit der Familie zu planen oder den Ausflug mit Freunden:
Das reicht mir manchmal schon an notwendiger Verständigung und
möglichem Konfliktpotenzial. Wenn ich da an 80 Millionen Menschen



 mit unterschiedlichen Einstellungen, Hintergründen und Perspektiven in
diesem Land, gar 450 Millionen Menschen in der Europäischen Union
denke, krasse Vorstellung.

Notwendigerweise gehört zu einem solchen Zusammenleben der Konflikt.
Genau darin liegt ja die Stärke der Demokratie, verschiedene Perspektiven
zuzulassen, immer wieder über das Spannungsverhältnis von individueller
Freiheit und gesellschaftlicher Verantwortung zu disku-tieren. Sich nie
vollständig einig zu sein, aber Mehrheitsentscheidungen zu akzeptieren.
Ständige Harmonie ist ein frommer Wunsch, auf den unser System nicht
ausgelegt ist.
Mensch zu sein, bedeutet immer Mitmensch und Mitgeschöpf zu sein.
Aufeinander achten zu müssen, Leben zu teilen, gemeinsam zu gestalten,
die Welt miteinander aushalten zu müssen. Verschiedenheit, Streit und
Diskussionen, die Kontroverse und der Konflikt gehören da dazu, es ist an
uns ihn menschenwürdig produktiv zu nutzen. Über geregelte Verfahren,
einen Rechtsstaat, seine Institutionen schaffen wir es, gerecht und friedvoll
miteinander in Gesellschaft zu existieren? Ist das nicht das Wunder, der
Segen der Demokratie?

---
Ich bin gesegnet und ich soll ein Segen sein!
---

Was für mich nicht verhandelbar ist: #freiundgleich

Ja, ich weiß, es ist voll okay, unterschiedlicher Ansicht zu sein. Aber sind wir
ehrlich: Natürlich gehen mir dabei andere auf die Nerven, natürlich will ich
nicht mit allen etwas zu tun haben, natürlich be- gegnen mir auch ganz schön
weirde Ansichten. Aber zumindest eine grundlegende Achtung, Respekt vor
allen als Person zu wahren, das ist für mich gesetzt. Und ich kann mit
Sicherheit sagen, der Grundsatz im anderen immer Jesus sehen , jeden
Menschen als Ebenbild Gottes anzuerkennen, trotz weirder Ansichten, hat
mich schon durch manche harten Konflikte und Diskussionen geführt.

*Zwinkern* Lifehack im anderen immer Jesus sehen .



---
Er ist gesegnet und er soll ein Segen sein!
---

Große Worte, wenig dahinter? Es liegt an uns die Demokratie mit
Leben zu füllen

Machen wir's konkret. Schaue ich auf die politische Diskussion der
vergangenen Monate vermisse ich Rückgrat . Wie viel steckt hinter diesen
großen Worten in unserer Verfassung wirklich? Wo wird Würde konkret?

Menschenwürde heißt für mich, die Grenzen nicht zu schließen, Menschen
nicht einfach abblitzen zu lassen. Von den Forderungen nach der
Abschaffung des Rechts auf Asyl ganz zu schweigen. Menschen-würde
heißt für mich, notleidende Menschen nicht als Verhandlungsmasse
zwischen den Staaten hin und her zu schieben, Menschenwürde heißt für
mich, die Verantwortung nicht an die EU-Außengrenze oder an Dritt-
staaten abzuschieben.

---

Menschenwürde heißt für mich:
Du bist gesegnet und du sollst ein Segen sein.
Wir sind gesegnet und wir sollen ein Segen sein.
Er ist gesegnet und er soll ein Segen sein.

---

Doch es ist kein Segen, wenn Populist*innen, ja Menschenfeinden nach
dem Mund geredet wird. Besonders in den Wahlkämpfen haben sich viele
von populistischen Positionen unter Druck setzen lassen und vergessen,
dass wir gerade erst 75 Jahre Grundgesetz gefeiert haben.

Es ist kein Segen, wenn bei einer Wahlparty vor zwei Wochen noch
aggressiv und lautstark Hey das geht ab, wir schieben sie alle, sie alle



 ab  gesungen wird, wenn in Hinterzimmern Pläne zu großen Remi-
grationsprojekten geschmiedet werden, die wohltemperierte Grausam-
keit  erfordern. Wenn Politiker*innen gleich welcher Partei im Wahlkampf
angegriffen, verprügelt, beworfen, angespuckt werden.

Die Demokratie ist verletzlich. Trotz der Freude über 75 Jahre Grundgesetz
habe ich Sorge: Die kräftigsten Worte einer Verfassung sind nichts wert,
wenn wir nicht immer wieder für diese Worte in unserem Zusammenleben
einstehen, sie konkret werden lassen. Wenn der Staat nicht seine eigenen
Ansprüche einlöst, nicht wehrhaft Demokratiefeinden und Extremist*innen
entgegentritt oder sich nicht immer wieder der kritischen Kontrolle der
Verfassungsgerichte, dieser Bollwerke für die Grund- rechte, aussetzt.

---

Lasst uns ein Segen für diese Demokratie sein

Wir dürfen uns hinter großen Worten nicht verstecken. Die Demokratie ist
ein Segen. Doch sie bleibt darauf angewiesen, dass Menschen darin
segensreich wirken. Es liegt an uns, wie die Demokratie mit Leben gefüllt
wird. Nicht nur von der unantastbaren Würde von Menschen reden,
sondern wir sind in der Verantwortung, sie zu leben und zu gestalten.
Demokratie ist nie fertig. Wir stehen immer wieder an dem Moment, wo
Abraham Gottes Worte zugesagt bekommen hat: Immer wieder Aufbruch,
immer wieder Konflikt, immer wieder Diskurs  das macht die Demokratie
aus. Sie ist ein Segen, aber sie braucht unseren Segen.

Ich bin mir sicher, als Christ*innen können wir ein Segen sein: Können
Verzweiflung und Ohnmacht begegnen. Nicht in Gelassenheit, sondern im
Vertrauen darauf, dass Gott es gut macht. Und wir dadurch die Kraft
haben, Dinge zu verändern. Lasst uns nicht in falsche Harmoniesucht
verfallen, sondern unverzagt in den Konflikt gehen, an den richtigen Stellen
unser Wort erheben.

Du bist gesegnet und du sollst ein Segen sein!



das biblische Wort, das über dieser Predigt steht, ist der Anfang der Schriftlesung,
die wir vorhin aus dem 5. Buch Mose gehört haben:

Der Geruch der Freiheit, liebe Geschwister! Die zehn Gebote, die viele eher mit

Einschränkungen verbinden würden, beginnen im Gegenteil mit der Ansage der

Freiheit: Ich, dein Gott, habe dich herausgeführt aus Ägypten, aus dem Land der
Knechtschaft in das Land der Freiheit. Freizügigkeit: Ausziehen von dort, wo sie Dich

festhalten, aufbrechen in ein neues Land. Das ist Gottes Wille für sein Volk, für seine

Menschen: ein Leben in Freiheit.

Manchmal bekommen wir eine Ahnung davon, wie es ist, wenn uns die Freiheit

genommen wird:

Nur unserem Hund habe ich es zu verdanken, dass ich abends nach zehn noch

unser Haus verlassen darf. Ich gehe durch die Straßen der Nachbarschaft. Sie sind

menschenleer, kaum jemand ist unterwegs, kaum ein Auto ist zu hören oder zu

sehen, gespenstisch fühlt es sich an.

Diese und ähnliche Erfahrungen aus der Pandemie werde ich nicht vergessen. Noch

heute spüre ich dieses beklemmende Gefühl in mir, wenn ich an diese und andere

Einschränkungen denke. Wir durften uns zeitweise nicht mehr frei in unserem Land
bewegen, es verlassen, unsere Familien nicht mehr besuchen. Wir bekamen eine

Ahnung davon, was es heißt, wenn die Freizügigkeit außer Kraft gesetzt ist, wenn

Notstandsgesetze zur Anwendung kommen.

Ich habe in der Zeit der Einschränkungen in der Pandemie eine große Sehnsucht
nach dieser Freiheit in mir gehabt, danach dass es wieder so sein würde, wir frei

wären, das Haus zu verlassen, dorthin zu fahren und zu reisen, wann und wohin wir

wollen. Und mir wurde bewusst, wie dankbar wir doch eigentlich sein können, in

Freiheit zu leben und unser Leben zu gestalten. Wie dankbar wir sein können, in



einem Land zu leben, in dessen Grundgesetz die Würde des Menschen über allem

steht und die Grundrechte die Freiheit der Menschen garantieren. Dabei waren die

Einschränkungen, die wir erlebt haben, im Vergleich zu dem, was andere erlebt

haben und erleben müssen, nur von kurzer Dauer.

Gerade ist es erst 35 Jahre her, dass diese Freiheitsrechte in gleicher Weise für ganz

Deutschland gelten. Auch in der Verfassung der DDR war eigentlich die Freizügigkeit
auf dem Staatsgebiet garantiert, aber tatsächlich durch etliche Maßnahmen massiv

eingeschränkt durch Wohnungszuweisung und mangelnde Möglichkeit zur

Arbeitsplatzwahl, ganz zu schweigen von der Reisefreiheit in den Westen.

Und etliche von uns, die wir nicht in der DDR gelebt haben, haben Erinnerungen
daran, wie es war, Verwandte dort zu besuchen, wie das nur unter Schwierigkeiten

möglich war  und auf der Reise dorthin durfte man den direkten Weg nicht

verlassen. Und dass die Verwandten zu uns kamen, wie schwierig, oft unmöglich,

das erst war.

Die biblische Tradition denkt weniger von der Freiheit des oder der Einzelnen her,

sondern Freiheit ist stärker ein Gemeinschaftsbegriff; sie ist das, was Menschen
miteinander verbindet. Das wertet die individuellen Freiheitsrechte nicht ab, im

Gegenteil, aber es macht einen anderen Aspekt ganz stark. Die biblische

Überlieferung legt einen großen Wert auf das Zusammenleben der Menschen. Ein
falsch verstandener Freiheitsbegriff kann ja durchaus etwas Rücksichtsloses

bekommen, wenn ich meine Freiheit durchsetze, obwohl ich damit anderen oder der



Gemeinschaft schade. Meine Freiheit endet an der Grenze der Freiheit meiner

Nächsten. Trotz Corona-Infektion auf meine Bewegungsfreiheit zu pochen, war in der

Zeit der Pandemie eben keine gute Idee, weil ich damit anderen geschadet habe.

Das Besondere an dem biblischen Verständnis von Freiheit ist, dass es die

Allgemeinheit in den Blick nimmt. Es reicht nicht, wenn die reichen Eliten in Freiheit

leben und der Rest in Knechtschaft, sondern die Freiheit gilt allen gleichermaßen.
Und wenn jemand in Unfreiheit geraten ist, was ja damals durchaus vorkam, dann

muss auch die Zeit kommen, wann diese Unfreiheit wieder aufgelöst wird. Das war

im Alten Orient eine ganz außergewöhnliche Regelung in der Tora.

Bei den zehn Geboten kann man diesen Gedanken sehr schön am Sabbatgebot
sehen, besonders wie es hier im 5. Buch Mose überliefert wird. Da wird ausdrücklich

betont, dass auch der Fremde am Sabbat nicht arbeiten soll. Und das Volk wird

daran erinnert, dass es die Unfreiheit selbst aus der Zeit der Versklavung kennt.

Deshalb betont ja das Alte Testament gerne, dass für die Fremden dieselben Rechte
zu gelten haben. In unserem Land wird die Freizügigkeit für eine lange Dauer für

Menschen mit Fluchterfahrung eingeschränkt, wie wir das in dem Beispiel vorhin

gehört haben. Die Tendenz ist aber nicht, das in Frage zu stellen, sondern im

Gegenteil, die Rechte von Geflüchteten sollen immer weiter eingeschränkt werden.
Dabei macht sich nicht selten die sogenannte Mitte der Gesellschaft die Argumente

der Populisten zu eigen.

Ein letzter Gedanke: Wir leben in einer Welt, in der in immer mehr Staaten die

persönlichen Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Nicaragua ist gerade ein
furchtbares Beispiel, was geschieht, wenn eine Regierung sich zur Diktatur

entwickelt; dort sind inzwischen alle Menschenrechtsorganisationen verboten.

Engagierte können sich in ihrem Land nicht mehr aufhalten und bewegen. Sie

können nur noch aus dem Exil arbeiten. Und ähnliche Entwicklungen gibt es in dieser
Welt leider gerade nicht weniger, sondern immer öfter. Brot für die Welt  gehört zu

denen, die sich damit nicht einfach abfinden, sondern an vielen Orten Organisationen

unterstützen, die sich für die Menschenrechte und für die Freiheit einsetzen. Auf

diese Weise und mit unserem Gebet können auch wir sie unterstützen.



Der Geruch der Freiheit! Ich bin dankbar, in einem Land zu leben, in dem ich mich

frei bewegen kann, in dem die Freiheitsrechte einen hohen Stellenwert haben. Und

für diese Freiheit möchte ich mich engagieren. Amen.
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Einleitung

Sehr geehrter Herr Präses, hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder,

heute darf ich ein letztes Mal den Haushalt einbringen – in einer Zeit, die von großer
Unsicherheit geprägt ist. Anfang des nächsten Jahres wird der Bundestag neu
gewählt. In den USA wurde Donald Trump erneut zum Präsidenten gewählt, und die
Kriege in der Ukraine sowie in Palästina dauern an.

Auch die wirtschaftliche Lage in Deutschland gibt Anlass zur Sorge. Die Auswirkungen
spüren wir auch in unseren Kirchensteuereinnahmen: Bereits im zweiten Jahr in Folge
müssen wir Rückgänge verzeichnen. Zwar kommen wir aus finanziell sehr guten
Jahren, doch die Zeichen verdichten sich, dass schwierige Entscheidungen
bevorstehen.

Angesichts dieser Herausforderungen sind entschlossenes Handeln und kluge
Prioritäten notwendig. Lassen Sie uns die Weichen so stellen, dass wir auch in
unsicheren Zeiten als Kirche unseren Auftrag erfüllen können.

1. Jahresergebnis 2023

1.1 Kirchensteueraufkommen 2023

Der Rückblick auf die finanziellen Rahmenbedingungen der vergangenen Jahre
verdeutlicht, wie sehr sich das Kirchensteueraufkommen auf die Arbeit und Projekte
der Lippischen Landeskirche ausgewirkt hat. Mit einem Bruttoaufkommen von über
42.025.305,61 Euro im Jahr 2023 war es bisher möglich, die Arbeit stabil und vielfältig
zu gestalten. Doch nun sehen sich die Lippische Landeskirche und viele andere
Landeskirchen in Deutschland mit einem deutlichen Rückgang der
Kirchensteuereinnahmen und Mitgliedszahlen konfrontiert.

Bischöfin Kirstin Fehrs, Ratsvorsitzende der EKD, hat diesen Wandel in einer kürzlich
veröffentlichten Pressemitteilung zutreffend beschrieben: „Wir werden eine kleinere
und ärmere Kirche, dieser Tatsache müssen wir uns stellen. Auch mit weniger
Mitgliedern bleibt es aber unsere Aufgabe, uns für Nächstenliebe, Menschlichkeit und
die Weitergabe des christlichen Glaubens einzusetzen“. Diese Aufgabe betrifft auch
die Lippische Landeskirche, die sich gerade in Zeiten zurückgehender Ressourcen
ihres grundlegenden Auftrags, Weitergabe der frohen Botschaft des Evangeliums, in
vielfältiger Weise bewusst bleiben muss.

Die Mitglieder erwarten weiterhin von ihrer Kirche, dass sie auch eine gesellschaftliche
Rolle einnimmt – vor allem in den Bereichen soziale Gerechtigkeit, Bildung und
sozialer Zusammenhalt. Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, wird es für die
Kirche immer wichtiger, ihre Strukturen und Prioritäten kritisch zu hinterfragen und sich
zu verändern. Dies umfasst auch die Auseinandersetzung mit Herausforderungen wie



der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt, die nach wie vor ein wichtiges Thema innerhalb
von Kirche und Diakonie darstellt.

Die Lippische Landeskirche steht vor der Aufgabe, sich in einer Zeit des Wandels auf
ihre Kernthemen zu fokussieren und dabei flexibel und offen für Veränderungen zu
bleiben, um den Anforderungen ihrer Mitglieder und der Gesellschaft gerecht zu
werden.

1.2 Plus-Saldo 2023 und dessen Verwendung

Der Plus-Saldo 2023 belief sich auf 2.446.159,69 EUR. Er wurde wie folgt aufgeteilt:

Substanzerhaltungsrücklage:    446.159,69 EUR
Personalkostenrücklage (Allgemeine Rücklage):  1.000.000,00 EUR
Rücklage Ansparung Durchstuftung: 1.000.000,00 EUR

Diese Maßnahmen waren notwendig, um die finanzielle Stabilität der Lippischen
Landeskirche zu gewährleisten und den zukünftigen Verpflichtungen gerecht zu
werden.

1. Substanzerhaltungsrücklage (446.159,69 EUR)
Gemäß den Regelungen in der Verwaltungsordnung darf das kirchliche Vermögen
nicht ohne Not verringert oder mit Verpflichtungen belastet werden. Es ist wichtig, das
Vermögen dauerhaft zu erhalten und nach Möglichkeit zu verbessern. Um die Mittel
für die Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Grundstücken, Gebäuden und
Anlagen, die nicht aus dem laufenden Haushaltsplan gedeckt werden können, zu
sichern, ist die Bildung einer Substanzerhaltungsrücklage notwendig.

Aktuell werden Baumaßnahmen in der Seminarstraße 3 mit 2.000.000 EUR aus dieser
Rücklage finanziert. Es wird jedoch erwartet, dass die geplanten Ausgaben die
ursprünglichen Schätzungen übersteigen. Nach dem Umbau der ehemaligen
Druckerei in Büroräume für den CVJM Kreisverband und nach dessen Umzug Anfang
2025 sowie den Umzug des Ev. Beratungszentrum auf den landeskirchlichen Campus
stehen Umbaumaßnahmen an, die gesondert beschlossen werden. Im nächsten Jahr
sind eine PV-Anlage sowie energetische Sanierungen am LKA vorgesehen. Um
diesen Verpflichtungen nachzukommen, war es erforderlich, die
Substanzerhaltungsrücklage um 446.159,69 EUR aufzufüllen.

2. Personalkostenrücklage (1.000.000,00 EUR)
Die kirchlichen Finanzverwaltungsordnungen verlangen, dass Vorsorge für zukünftige
Risiken getroffen wird. Diese Vorsorge wird in der Regel durch Rücklagen im
Vermögensnachweis ausgewiesen. Es ist wichtig, dass die ausgewiesenen Rücklagen
nur in dem Umfang angezeigt werden, in dem auch Finanzmittel zur Deckung
verfügbar sind.
Die Personalkostenrücklage wird als allgemeine Rücklage betrachtet, die dazu dient,
Vorsorge für zukünftige Risiken zu treffen. Diese Rücklage wird in der Regel im



Vermögensnachweis ausgewiesen. Es ist wichtig, dass die ausgewiesenen Rücklagen
nur in dem Umfang angezeigt werden, in dem auch Finanzmittel zur Deckung
verfügbar sind.
In den vergangenen Jahren gab es signifikante Entnahmen aus der
Personalkostenrücklage: 200.000 EUR für Corona-Nothilfen im Jahr 2020, 3.000.000
EUR für die freiwillige Versorgungssicherung im Jahr 2021 und 1.117.825,25 EUR im
Jahr 2023 für verschiedene Zwecke. Um die Stabilität dieser Rücklage zu
gewährleisten, wurde empfohlen, 1.000.000 EUR aus dem Überschuss 2023 in die
Personalkostenrücklage einzuführen.

3. Rücklage Ansparung Durchstuftung (1.000.000,00 EUR)
Die Landessynode der Lippischen Landeskirche hat am 21. November 2022
beschlossen, die Regeldurchstufung der aktiven öffentlich-rechtlich bediensteten
Pfarrerinnen und Pfarrer nach 12 Jahren im Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit
wieder einzuführen. Um die Einmalkosten der Versorgung, die zu diesem Zeitpunkt
anfallen, auszugleichen, sollte bis 2025 eine Rücklage von mindestens 5,5 Millionen
Euro gebildet werden. Aus dem Jahresüberschuss 2022 wurden bereits 1.466.166,19
EUR dieser Rücklage zugeführt. Daher wurde empfohlen, 1.000.000 EUR aus dem
Überschuss 2023 für die Ansparung der Durchstufung zu verwenden.

1.3 Aktuelles Kirchensteueraufkommen 2024

Das Kirchensteueraufkommen 2024 liegt mit Stand Oktober 2024 bei 29.491.533,48
EUR. Im vergangenen Jahr lag das Kirchensteueraufkommen zum selben Zeitpunkt
mit 31.357.024,23 EUR um 5,95 % darüber.
Für die Lippische Landeskirche stellen sich die Kirchensteuereinnahmen bis Ende
Oktober 2024 wie folgt dar. Als Vergleich wurden auch die Vorjahre 2022 und 2023 mit
angegeben.



1.4 Geschätztes Kirchensteueraufkommen 2025

Das Kirchensteuer-Brutto-Aufkommen 2023 belief sich auf rd. 42,02 Mio. EUR und lag
damit mit um rd. 4,6 Mio. unter dem des Vorjahres. Für das laufende Jahr 2024 haben
wir 25 Mio. geschätzt. Angesichts der Kirchensteuerrückgänge in diesem Jahr wird für
die Haushaltsplanung 2025 von einem geschätzten Kirchensteueraufkommen in Höhe
34 Mio. EUR ausgegangen.
Die Haushaltsplanung für das Jahr 2025 stand unter dem Eindruck eines signifikanten
Rückgangs der Kirchensteuereinnahmen. Diese Entwicklung ist eng verbunden mit
den steigenden Kirchenaustritten, die in den letzten Jahren kontinuierlich
zugenommen haben. Die Gründe für den Anstieg der Kirchenaustritte sind vielfältig
und reichen von individuellen Glaubensfragen bis hin zu strukturellen und
gesellschaftlichen Veränderungen.
Die Finanzlage der Kirche ist daher zunehmend angespannt. Kirchensteuern bilden
die wesentliche Einnahmequelle, um pastorale, karitative und soziale Aufgaben zu
erfüllen. Mit den sinkenden Kirchensteuereinnahmen stehen diese Bereiche vor
großen Herausforderungen. Es bedurfte daher einer sorgfältigen Haushaltsplanung
und zukünftig möglicherweise auch struktureller Reformen, um die finanzielle Stabilität
der Kirche langfristig zu sichern, damit sie ihre kirchlichen und gesellschaftlichen
Aufgaben erfüllen kann.

Im Haushaltsplan 2025 mussten nicht nur Kürzungen und Einsparungen berücksichtigt
werden, sondern auch innovative Ansätze zur Stabilisierung der Finanzen und zur
Förderung der Mitgliederbindung und -gewinnung. Diese schwierige Balance zu
finden, wird eine der zentralen Aufgaben für Synode, Landeskirchenrat und
Landeskirchenamt im kommenden Jahr sein.

Eine Steuerungsgruppe für den Zukunftsprozess hat bereits im Februar 2024 ihre
Arbeit aufgenommen. Ein erster wichtiger Schritt war es, Zielbereiche zu formulieren,
die für die weiteren Entscheidungsprozesse leitend sein sollen. Hier finden auch die
Finanzen entsprechende Berücksichtigung.

Angesichts der Tatsache, dass die Kirchensteuer 2023 gegenüber 2022 um 9,51 %
gesunken ist und dieser Trend sich auch in 2024 fortsetzt, sollten ab dem Haushalt für
das Jahr 2025 deutliche Einsparungen in mehreren Bereichen vorgenommen werden.
Der Finanzausschuss machte deutlich, dass die prognostizierte Entwicklung der
kirchlichen Finanzen jetzt dringender Anlass ist, die langfristige Finanzstrategie bis
2030 erneut in den Blick zu nehmen. Statt der bisherigen Basis von minus 2 % pro
Jahr bis 2030 soll künftig die Basis der Finanzplanung bis 2030 die Freiburger Studie
aus dem Jahr 2023 sein.

Finanzausschuss und Landeskirchenrat haben folgende Übersicht erstellt, aus der
ersichtlich ist, dass eine Reduktion von 3 % aufgenommen werden muss:



2. Gemeindegliederentwicklung

Aktuell hat die Lippische Landeskirche (Stand 14.11.2024) noch 131.353
Gemeindeglieder.
Auch im Jahr 2025 setzt sich der Trend sinkender Mitgliederzahlen in der Lippischen
Landeskirche fort, ein Phänomen, das viele Landeskirchen in Deutschland betrifft. Der
demographische Wandel zeigt sich deutlicher denn je: Die Alterung der Gesellschaft
und die Abwanderung junger Menschen belasten die Gemeindestrukturen.
Gleichzeitig erfordert die zunehmende Vielfalt in der Gesellschaft eine Anpassung der
kirchlichen Angebote an unterschiedliche Lebensrealitäten und Glaubens-
vorstellungen.
Die Austritte und die demographische Entwicklung führen in der Lippischen
Landeskirche zu folgender Entwicklung, die sich auch auf die Kirchensteuereinnahmen
auswirkt:

Die Lippische Landeskirche hat in den vergangenen zehn Jahren (01.01.2014 bis
14.11.2024) insgesamt über 45.000 Gemeindeglieder verloren.



3. Haushalt 2025

3.1  Landeskirchlicher Haushalt allgemein

Der Landeskirchenrat hat beschlossen, für die Haushaltsplanung 2025 von einem
geschätzten Kirchensteueraufkommen in Höhe von 34 Mio. EUR auszugehen.
Zunächst ist der Finanzbedarf des Gemeindepfarrstellenbesoldungs- und -
versorgungshaushaltes zu decken. Anschließend erhalten die Landeskirche 32 v.H.
und die Kirchengemeinden 38 v.H. des Aufkommens des Anwendungsjahres.
Zur Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen der Kirchengemeinden und der
Personalkosten der Fachstelle für Klimaschutz nach dem Klimaschutzgesetz wird im
Jahr 2025 ein Vorwegabzug von 1 % des jährlichen Kirchensteueraufkommens
vorgenommen.

Basierend auf den geschätzten Kirchensteuereinnahmen und unter Berücksichtigung
der Regelungen im Klimaschutzgesetz (1% Vorwegabzug) ergibt sich ein zu
verteilendes Kirchensteueraufkommen i.H.v. 36.660.000,00 EUR.

Der finanzielle Bedarf wird zwischen der Landeskirche und den einzelnen
Kirchengemeinden nach klar definierten Maßstäben aufgeteilt, wie sie in § 1 des
Finanzausgleichsgesetzes festgelegt sind. Dabei bildet der sogenannte
Verteilerschlüssel die Grundlage für die Mittelzuweisung an die Kirchengemeinden.
Dieser Schlüssel wird auf Basis einer Berechnungsgrundlage erstellt, die in § 2 des
Finanzausgleichsgesetzes genauer geregelt ist. Ziel dieser Regelungen ist es, eine
gerechte und transparente Verteilung der finanziellen Mittel sicherzustellen, die den
unterschiedlichen Bedürfnissen der Kirchengemeinden gerecht wird.



Die Unterteilung des landeskirchlichen Haushalts für 2025 ergibt sich aus der
dargestellten Grafik. Im landeskirchlichen Teil finden sich neben den Abteilungen
und Referaten im Landeskirchenamt das Haus Sonnenwinkel mit 106.720,00 EUR,
das Evangelische Beratungszentrum mit 734.690,0 EUR, und der Eine-Welt-Laden
„Alavanyo“ mit 151.490,00 EUR.

Für den Gemeindepfarrdienst, der den Pfarrerinnen und Pfarrern und deren Arbeit in
den Gemeinden zugutekommt, sind 12.541.240,00 EUR vorgesehen.

Ein weiterer wesentlicher Bereich ist der Gemeindepfarrdienst. Dieser Betrag dient
in erster Linie zur Finanzierung der Gehälter der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der
finanziellen Mittel, die für die Arbeit direkt in den Gemeinden nötig sind, etwa für
Gottesdienste, Seelsorge oder Gemeindeveranstaltungen.

Der Kirchensteuerhaushalt stellt die wichtigste Einnahmequelle der Landeskirche dar.
Er bildet die Grundlage für die Finanzierung der kirchlichen Aktivitäten und zeigt, wie
stark die Kirche auf die Beiträge ihrer Mitglieder angewiesen ist. Insgesamt zeigt der
Haushalt, dass die Lippische Landeskirche nicht nur ihre Kernaufgaben wie den
Gemeindepfarrdienst und die zentrale Verwaltung finanziert, sondern auch in soziale,
seelsorgerische und ökumenische Projekte investiert.

3.2 Personalkosten

Es gibt für 2025 noch keine verlässlichen Aussagen zu linearen Entgeltsteigerungen.
Insofern ist voraussichtlich erst Mitte 2025 eine Änderung zu erwarten. Bei der
Haushaltsplanung wurde bei einer vorsichtigen Schätzung von einer Steigerung von 5
% für ein halbes Jahr ausgegangen.
Die Besoldungen werden im November 2024 um 200,00 EUR angehoben. Ab Februar
2025 erfolgt eine lineare Steigerung von 5,5 %.

4. Rücklagen der Lippischen Landeskirche – Entwicklung und Stand

Gemäß der Verwaltungsordnung sind Rücklagen zu bilden, um die Haushaltswirtschaft
zu sichern und zu erleichtern. Die Höhe der Rücklagen soll dabei stets dem jeweiligen
Verwendungszweck entsprechen. Die Ansammlung der Rücklagen erfolgt über
Haushaltsmittel, die Zuführung von Überschüssen sowie durch Zinserträge.

Zum Ende des Jahres 2023 betrug die Gesamtsumme der Rücklagen 56.741.288,57
EUR. Davon entfielen 9.093.259,58 EUR auf das Pfarrkapitalvermögen der
Kirchengemeinden, einschließlich der Darlehnsforderungen. Nach Abzug dieses
Anteils vom gesamten Kapitalvermögen verbleibt ein Betrag von 47.648.028,99 EUR.

Die Rücklagenentwicklung von 2017 bis 2023 ist im nachfolgenden Diagramm
dargestellt:



Die finanzielle Situation zum Jahresende 2023 zeigt eine ausgewogene
Rücklagenstruktur. Mit klar zugewiesenen Mitteln für kirchengemeindliche Zwecke und
einem erheblichen Restkapital bleibt die Lippische Landeskirche flexibel, um sowohl
aktuelle als auch zukünftige Herausforderungen zu meistern. Dies setzt jedoch eine
solide und nachhaltige Finanzstrategie voraus. Die ordentlichen Erträge (Zinsen und
Ausschüttungen) betrugen 2023 735.365,02 EUR und bis zum 15.11.2024 rund
900.000 EUR. Diese Summen tauchen im Rahmen der Kameralistik nicht in den
Einnahmen, sondern bei den Rücklagen auf.

5. Kirche auf dem Weg bis 2030 – Finanzplanung 2030

„Kirche auf dem Weg bis 2030“ beschreibt einen Prozess der Weiterentwicklung und
Anpassung der Lippischen Landeskirche im Hinblick auf die Herausforderungen und
Bedürfnisse der Zukunft. Sie fokussiert sich auf die Gestaltung von Kirche, die ihre
Rolle und ihren Auftrag in der Gesellschaft im Jahr 2030 und darüber hinaus klar
definiert und in einer zunehmend komplexen Welt aktiv gestaltet.

Die Kirche auf dem Weg bis 2030 bedeutet auch eine ständige Reflexion und
Anpassung der kirchlichen Strukturen und Prozesse, um den Bedürfnissen der
Gesellschaft zu entsprechen und eine lebendige, einladende Gemeinschaft zu sein,
die den Glauben lebendig und sichtbar macht.

Zur Vorbereitung auf die Zukunftssynode im Jahr 2025 wurde eine Steuerungsgruppe
ins Leben gerufen, die den Prozess in Bezug auf die Kirchenentwicklung koordinieren
soll. Das Ziel dieser Gruppe ist es, sicherzustellen, dass die Synode im Frühjahr 2025
durch gut vorbereitete Beschlüsse richtungsweisende Entscheidungen treffen kann.
Die Steuerungsgruppe ist aus der Begleitgruppe für die Erprobungsräume
hervorgegangen und wurde durch den Landeskirchenrat um zusätzliche Mitglieder
erweitert.
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Nicht verbrauchte Mittel aus der Rücklage Erprobungsräume sollen für den
Zukunftsprozess umgewidmet und entsprechend verwendet werden. Für 2025 wurden
52.200 EUR eingeplant.

6.  Pfarrstellenentwicklung

Die Personalplanung der Pfarrstellen der Lippischen Landeskirche umfasst den
Zeitraum bis 2034. Sie orientiert sich an einer rechnerischen Prognose orientiert, die
aktuelle Entwicklungen berücksichtigt. Grundlage der Berechnung sind die zu
erwartenden Gemeindegliederzahlen sowie die Altersstruktur der Pfarrerinnen und
Pfarrer, wobei der Eintritt in den Ruhestand anhand des gesetzlichen
Ruhestandseintrittsalters angenommen wird. Frühzeitige Austritte oder
Verlängerungen sind zwar möglich, werden jedoch als selten betrachtet. Zur Ermittlung
des künftigen Personalbedarfs dienen die prognostizierten Mitgliederzahlen, wobei
Rundungen bei den Dienstumfängen zu geringfügigen Abweichungen führen können.
Pfarrstellen mit einem Dienstumfang von weniger als 50 % gelten als nicht
nachbesetzungsfähig. Entlastungs- und Bonusstellen sind in der Prognose nicht
berücksichtigt, was bedeutet, dass diese nicht in die Berechnung des zukünftigen
Bedarfs einfließen.

Eine wichtige Grundlage für die Annahmen zur Mitgliederentwicklung bildet die
Freiburger Studie „Kirche im Umbruch“. Diese prognostiziert einen deutlichen
Rückgang der Mitgliederzahlen in den großen Kirchen Deutschlands bis 2060, der auf
demografischen Veränderungen, hohen Austrittszahlen und sinkenden Taufquoten
basiert. Die unten dargestellten Zahlen geben Tendenzen an und bestimmen eine
Richtung. Es wäre vermessen anzunehmen, dass wir sagenkönnten wie der
Besetzungsstand 2034 wäre! Um planen zu können, braucht es aber eine Richtung,
die auf Grund neuer Prognosen immer wieder korrigiert werden muss. Nicht meehr
und nicht weniger stellen die Tabellen dar.



Mit „Reduzierung durch Ruhestand“ sind in vs. Tabelle die Stellenumfänge angegeben, die bei Eintritt
in den Ruhestand der jeweiligen Pfarrperson frei würden. Die tatsächliche Reduzierung ergibt sich
jedoch durch die Differenz dieses Stellenumfangs und des Stellenumfangs, der aufgrund der
Gemeindegliederzahl nachbesetzt werden müsste. Tatsächliche Reduzierung bis 2034 siehe nächste
Tabelle:

Mögliche Reduzierung der Stellen / Einsparung der Personalkosten:

Nach dieser Prognose werden die Kosten für Pfarrstellen teilweise durch Ruhestands-
Eintritte kompensiert werden, jedoch bleiben wesentliche Herausforderungen wie der
Stellenabbau und steigende Kosten der Bezüge bestehen.

Problematisch bleibt, dass die Gesamtkosten trotz Einsparungen durch steigende
Besoldungs- und Versorgungskosten weiter wachsen. Nochmals: Dies sind
Tendenzen, die eine Richtung zeigen und immer wieder überarbeitet werden müssen.
Man kann heute nicht bis auf 1.000 EUR sagen wie die Einsparung 2034 sein wird.
Die Zahlen verdeutlichen nur die Tendenz, aber sie nicht zu zeigen, weil m weiß, dass
sie so nicht eintreten werden, ist auch keine Lösung.



Die Lippische Landeskirche steht vor der Herausforderung, auf die sinkende Zahl der
Gemeindeglieder und die damit verbundenen finanziellen Einschränkungen, gerade
auch bezüglich der Pfarrstellenentwicklung, zu reagieren. Dies erfordert eine
strategische Planung, die die Verteilung von Ressourcen an Gemeindegliederzahlen
und Bedarfsmuster anpasst. Die Prüfung von Nachbesetzungen und die Besetzung
von Teilpfarrstellen orientieren sich verstärkt an konkreten Erfordernissen. Langfristige
Prognosen zu Ruhestandszeitpunkten und Gemeindegliederentwicklungen sowie eine
Überarbeitung der Besoldungsstruktur können dazu beitragen, die finanziellen
Herausforderungen zu bewältigen.

7. Durchstufung – Kosten und Attraktivität von Pfarrstellen

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 wurde die von der Synode
beschlossene Regeldurchstufung der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Lippischen
Landeskirche nach 12 Jahren im Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit von der
Besoldungsgruppe A13 in die Besoldungsgruppe A14 berücksichtigt. Im
vorgeschlagenen Haushaltsplanentwurf sind die Mehrkosten für 2025, die sich mit
Umsetzung der Durchstufung ergeben, in Höhe von 851.100,00 EUR enthalten.

Die Hochrechnung (Prognose) bzgl. der Erhöhung der Deckungsrückstellung aufgrund
der Durchstufung von A13 nach A14 für Pfarrerinnen und Pfarrer beläuft sich auf eine
Einmalzahlung in Höhe von ca. 5,5 Mio EUR, die den Rücklagen zu entnehmen ist.
Ein Teil der Rücklagen in Höhe von 2,5 Mio. EUR wurde dafür in den letzten beiden
Jahren angespart.

8.  Versorgung und Beihilfe

In den letzten Jahren habe ich immer wieder über den Stand der Versorgung bei der
Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte (VKPB) in Dortmund berichtet.
Ich habe das mit immer wieder anderen Worten versucht und möchte jetzt noch einmal
das grundsätzliche Problem aufzeigen und über den aktuellen Stand berichten, die
Versorgung in Zukunft zu sichern. Die Anzahl der angemeldeten aktiven Personen
betrug 2023 102. Im Ruhestand befanden sich 2023 110 Personen und es gab
zusätzlich 39 Hinterbliebene.

Ziel der VKPB ist es, möglichst viel Kapital aufzubauen, um daraus die Versorgung
zu gewährleisten und die Landeskirche von den Versorgungsansprüchen zu entlasten.
Es stellt sich immer die Frage, wie groß das Kapital ist, um die Versorgungsansprüche
zu decken. Das bezeichnet den Deckungsgrad. Es wird aufgezeigt, wie hoch die
Deckung sein müsste, um alle künftigen Ansprüche zu decken. Das ist die Soll-
Rückstellung. Dem wird gegenübergestellt, wie viel Kapital die einzelne Landeskirche
eingezahlt hat und wie hoch die Differenz ist. Das ist der Fehlbetrag. Dieser Fehlbetrag
kann in einem Prozentsatz angegeben werden. Bei den Berechnungen für die Zukunft



gehen die Versicherungsmathematiker von einem sog. Rechnungszins aus, der von
der VKPB zugrunde gelegt wird, also den „Gewinnen“ auf das angelegte Kapital.
Dieser wird von der VKPB auf 3,75 % festgelegt, weil die VKPB von dem Kapital einen
relativ hohen Anteil in Substanzwerten angelegt hat, die in der Vergangenheit zu
diesem Zins geführt hat.

Ziel der Landeskirchen war es zunächst, den sog. Deckungsgrad für die Versorgung
von zunächst nur rund 40 % zu steigern. Nach über einem Jahrzehnt ist es den drei
Landeskirchen in Rheinland, Westfalen und Lippe gelungen, den Deckungsgrad von
70 % zu erreichen. Es bleibt für Lippe bei Soll-Rückstellungen von rund 183 Mio. EUR
ein Fehlbetrag von rund 55 Mio. EUR zum 31.12.2023. Dies ergibt sich aus dem
versicherungsmathematischen Gutachten der Heubeck AG vom 08.10.2024.

Die Lasten bestehen jedoch nicht nur aus der Versorgung der Pfarrerinnen und Pfarrer
– die Anzahl der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten fallen in Lippe kaum ins
Gewicht -, sondern auch die Beihilfekosten, die zusätzlich zu den
Versorgungsleistungen aufzubringen sind. Die Höhe beträgt zwischen 25 und 30 % im
Verhältnis zur Versorgung und kommt noch hinzu. Konkret sind das zusätzlich zu den
183 Mio. EUR Soll-Rückstellung Versorgung 52,5 Mio. EUR, so dass die Summe bei
238,5 Mio. EUR für Versorgung und Beihilfe liegt. Das erhöht den Fehlbetrag auf 107,6
Mio. EUR. Damit sinkt der Deckungsgrad auf 54,9 %.

Weil Versorgung und Beihilfe Lasten sind, die nicht zu trennen sind, wurde erstmals
im Jahr 2023 ein Gesamtsicherungsbetrag aus Versorgung und Beihilfe erhoben.
Dieser beträgt 27% des im perspektivischen Gutachten der o. g. Heubeck AG
zugrunde gelegten Kirchensteueraufkommens aller drei Landeskirchen. Dieser löst die
bisherigen Finanzierungskomponenten ab bzw. integriert diese. Aus dem
Gesamtsicherungsbeitrag werden die im Geschäftsjahr gezahlten
versorgungsbezogenen und beihilfebezogenen Komponenten und der
Versorgungssicherungsbeitrag geleistet. Weil die Landeskirchen den Deckungsgrad
der Versorgung zunächst bei 70% belassen wollen, verbleibt ein Restbetrag, welcher
der Beihilfesicherung zugeführt wird. Nach aktueller Beschlusslage sollen mindestens
2 Prozentpunkte des Gesamtsicherungsbeitrags in die Beihilfesicherung fließen.

Konkret beträgt der Versorgungssicherungsbeitrag 2024 rund 4,67 Mio. EUR und für
2025 rund 3,71 Mio. EUR. Er wird vom landeskirchlichen und gemeindlichen Teil des
Haushaltes sowie dem Gemeindepfarrstellenhaushalt getragen.

Der Deckungsgrad soll bei 70 % gehalten werden. Die VKPB führt also dem
Versorgungsstock jedes Jahr so viele Mittel zu, dass er konstant bleibt, auch wenn die
Soll-Rückstellung durch Erhöhung bei den Versorgungsbezügen steigt. Die übrig
gebliebenen Mittel aus den Versorgungssicherungssicherungsbeiträgen der
Landeskirchen werden verwendet, um den Deckungsgrad bei der Beihilfesicherung zu
erhöhen.

Neben den o. g. Maßnahmen steht es den Landeskirchen frei, sog. freiwillige
Beihilfesicherungsbeiträge zu leisten. Diese müssen dann den landeskirchlichen



Rücklagen entnommen werden. Insbesondere die Ev. Kirche im Rheinland hat in den
letzten Jahren von diesem Mittel Gebrauch gemacht, so dass der Deckungsgrad der
Ev. Kirche im Rheinland (und im geringeren Maße der Ev. Kirche von Westfalen)
deutlich über dem lippischen Deckungsgrad von 5,2 % liegt. Immerhin wurden bisher
freiwillig 2,9 Mio. EUR geleistet.

Noch kurz zur Vermögenslage der VKPB: Die Kapitalanlagen stiegen im Jahr 2023
weiter an. Die Buchwerte erhöhten sich um 194 Mio. EUR oder 4,4 % auf 4,59 Mrd.
EUR. Zum Bilanzstichtag 2023 beläuft sich der nicht durch Eigenkapital gedeckte
Fehlbetrag, der auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen ist, auf 1.7 Mrd. Einzelheiten
finden sich im Geschäftsbericht der VKPB auf deren Internetseite.

Die Fragen der Versorgung sind kompliziert. Ich möchte noch auf die Unterschiede in
der EKD und in RWL hinweisen:

- Die EKD geht von einem niedrigeren Rechnungszins in Höhe von 3 % aus und
kommt zu anderen Szenarien.

- Die Kapitalanlagepolitik der kirchlichen Versorgungskassen in Deutschland ist
unterschiedlich und führt zu unterschiedlichen Ergebnissen bei der Steigerung der
Deckung.

- Auch die Haushaltspolitik der drei Landeskirchen in NRW ist unterschiedlich und
führt zu unterschiedlichen Kapitalstöcken in der VKPB.

- Im Jahr 2025 stehen Satzungsänderungen an, wie z. B. die Umstellung der
Berechnung der o.g. 27% weg vom perspektivischen Gutachten hin zum
tatsächlichen Kirchensteueraufkommen. Dies wurde für Lippe bereits praktiziert und
hat zu deutlich höheren Zahlungen an der VKPB geführt.

Die Einzelheiten werden im Verwaltungsrat der VKPB auf Grund von Vorlagen des
Vorstands entschieden. Die Ev. Kirche im Rheinland und die Ev. Kirche von Westfalen
haben dort drei Stimmen und die Lippische Kirche zwei Stimmen.

Zum Schluss: Es liegt das Versicherungsmathematische Gutachten vom
16.04.2024 über den Stand und die voraussichtlichen Entwicklung der wirtschaftlichen
Belastungen aus der Beamtenversorgung und deren Absicherung durch
Deckungsvermögen im Zeitraum 31.12.2020 bis 31.12.2070 für die Lippische
Landeskirche vor.

Die Deutsche VorsorgePensionsManagement GmbH wurde vom Kirchenamt der EKD
beauftragt, den Teilwert der künftigen Versorgungslasten zum 31.12.2020 für alle
Gliedkirchen nach einheitlichen Bewertungsverfahren und -parametern zu ermitteln
und den zu ihrer Deckung gehaltenen Versicherungen und Vermögenswerte
gegenüber zu stellen,  die künftige Entwicklung der Versorgungslasten und
Deckungsvermögen unter Berücksichtigung von Neueinstellungen von öffentlich-
rechtlich Bediensteten für aus dem aktiven Dienst Ausscheidende bis zum 31.12.2070
hochzurechnen und Vorschläge zu unterbreiten, wie gegebenenfalls bestehende
Deckungslücken bei der Absicherung der Versorgungslasten geschlossen werden



können, und die finanziellen Auswirkungen aufzuzeigen. In einem Teilgutachten
werden die für die Lippische Landeskirche gewonnenen Ergebnisse in Kurzform
zusammengefasst:

„Die an der VKPB beteiligten Gliedkirchen verfolgen eine langfristige Finanzplanung
mit dem Ziel, über einen längeren Übergangszeitraum zu einer dauerhaften
Kapitaldeckung der Pensionsverpflichtungen von mindestens 70 % zu kommen. Die
angestellten Hochrechnungen zeigen, dass unter den getroffenen Annahmen im
Hochrechnungszeitraum eine volle Kapitaldeckung der Pensions- und
Beihilfeverpflichtungen erreicht werden kann. Damit ist die Lippische Landeskirche
konzeptionell auf einem guten Weg zur langfristigen Absicherung ihrer
Versorgungslasten. Langfristig könnte unter den Berechnungsannahmen das
Volumen der an die VKPB zu zahlenden Finanzierungsbeiträge gesenkt werden.“

9. Inselhaus Vielfalt auf Juist

Die Landessynode der Lippischen Landeskirche hat in ihrer Sitzung am 16. Juni 2023
beschlossen, dass der Pachtvertrag für das Inselhaus Vielfalt mit der Stiftung Eben-
Ezer nicht verlängert wird. Das Inselhaus Vielfalt wurde zum 30.11.2023 geschlossen
und sollte verkauft werden.
Laut einem Verkehrswertgutachten (Stand 10.01.2024) hat die Immobilie einen Wert
von 4.940.000,00 Euro. Bei den Verkaufsverhandlungen hat sich herausgestellt, dass
die zu erzielenden Erlöse nicht so hoch wie erwartet ausfallen. Aus diesem Grund
wurden neue Überlegungen angestellt, wie die Immobilie zukünftig genutzt und
verwertet werden kann. Der Beschluss der Synode vom 17. Juni 2023, das Inselhaus
Juist zu veräußern, ist daher nach Ansicht von Landeskirchenrat und Finanzausschuss
zu überdenken. Das Architekturbüro Dehrendorf aus Detmold wurde mit einer
Konzeptplanung incl. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung beauftragt. Hierbei wurde ein
Entwurf erarbeitet, welcher eine „Mischimmobilie“, d.h. Dauerwohnraum und
Gewerbefläche, umfasst. Es sind 22 Wohneinheiten zur Dauervermietung (1.071 m²),
Gastronomie, Cafè u. ä. (770 m²) geplant. In einem ersten Gespräch mit der
Inselgemeinde Juist ist dieses Konzept begrüßt worden. Der o.g. Umbau der Immobilie
würde nach einer ersten Kostenschätzung 3.970.000,00 Euro kosten. Zu den
Sanierungskosten von rund 4.000.000,00 Euro kommen noch Architektenkosten in
Höhe von 545.000,00 Euro und Fachingenieurekosten von 80.000,00 Euro. Somit
ergibt sich eine Gesamtsumme lt. Schätzung von 4.625.000,00 Euro.
Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ergibt monatliche Mieteinnahmen der
Dauermietverhältnisse Wohnraum von über 15.000 Euro. Die Gewerbeflächen
erzielen eine monatliche Mieteinnahme von über 10.000 Euro. Somit errechnen sich
jährliche Mieteinnahme jährlich über 300.000 Euro. Wenn die Annahmen zutreffen,
ergeben sich Renditen zwischen 5 bis 7 %

Bei einem Bauvolumen von 4.625.000,00 Euro ist ein Investitionshaushalt nach § 83
Verwaltungsordnung aufzustellen, welcher von der Synode beschlossen werden
muss.



Fazit:
Im Hinblick auf die geänderten Rahmenbedingungen und die wirtschaftliche
Einschätzung im Zuge der Verkaufsverhandlungen empfiehlt sich eine erneute
Betrachtung der Zukunft des Inselhauses Juist. Die erzielbaren Verkaufserlöse bleiben
hinter den Erwartungen zurück, während die von der Firma Dehrendorf erarbeitete
Konzeptplanung einer Mischimmobilie eine wirtschaftlich attraktive Alternative bietet.

Wir haben unsere Rücklagen in Festgelder und Substanzwerten angelegt. Immobilien
und Grundstücke besitzt die Landeskirche kaum, so dass der Erhalt des Grundstücks
auf Juist auch ein Beitrag zu einer breiten Streuung des Vermögens (Diversifikation)
ist.

10.  Evangelisches Beratungszentrum – Stand der Baustelle und Kostenplan

Ausgangslage:
Die Frühjahrssynode 2022 der Lippischen Landeskirche hat beschlossen, die
Immobilie Seminarstr. 3 in Detmold anzukaufen und sie für das Ev. Beratungszentrum
umzubauen. Die vorliegende Kostenschätzung belief sich für den Erwerb und den
Umbau auf 1,85 Mil. Euro. Diese musste auf Grund der Wirtschaftssituation und einer
weitergehenden Planung im Bereich Nachhaltigkeit / Umweltschutz angepasst
werden. Letztendlich wurden Gesamtkosten (Ankauf der Immobilie, Möbel, etc.) in
Höhe von 2.500.000,- Euro veranschlagt.

Gebaut wurde von 2022 bis 2024.

Derzeitiger Stand:
Die Kernsanierung der Immobilie Seminarstr. 3 ist fast beendet. Es wurde ein komplett
neuer Aufzug in die Immobilie eingebaut, sämtliche Leitungen wie Frischwasser,
Abwasser, Strom usw. wurden neu verlegt, ebenfalls wurde eine
Wärmedämmverbundsystem verbaut usw. Die neuen Möbel für die Beratungsräume
wurden bereits geliefert und aufgestellt. In der Mietwohnung im Dachgeschoss sind
noch kleinere Arbeiten der Fertigmontage zu erledigen, ebenso in den Räumen der
Beratungsstelle. Die Mietwohnung ist zum 01.01.2025 vermietet. Das Treppenhaus
der Immobilie wird z.Zt. fertiggestellt. Sobald die Arbeiten im Treppenhaus
abgeschlossen sind, kann die Immobilie in Betrieb gehen. Die Außenarbeiten wie z.B.
Pflasterarbeiten, Neubepflanzung usw. sind beauftragt und werden ebenfalls in den
nächsten Tagen ausgeführt.

Kostenentwicklung:
Die reinen Baukosten für die Baumaßnahme wurden im Dezember 2018 nach DIN 276
mit 2.089.753,00 Euro veranschlagt. Mit Datum vom 19.11.2024 liegt die
Kostenfortschreibung mit ca. 1% über der Veranschlagung.

11. Lortzingstraße – ehemaliges Beratungszentrum (Investition)



Die Immobilie Lortzingstr. 6 wird z.Zt. noch durch die Beratungsstelle der Lippischen
Landeskirche genutzt. Nach erfolgtem Umbau der Seminarstr. 3 wird die
Beratungsstelle in die umgebaute/sanierte Immobilie umziehen.

Die Lortzingstr. 6 soll zu einem Mietshaus mit drei Wohneinheiten umgebaut werden.
Hierbei handelt es sich jeweils um Drei-Zimmer-Wohnungen, Küche, Bad und teilweise
mit Balkon. Die Wohnungen werden jeweils eine Größe von ca. 95 m² bis 110 m²
haben. Zu jeder Wohnung wird es einen oder zwei PKW-Stellplätze geben. Die
Wohnungen können zu einem m²-Preis von 8 bis 10 Euro/m² vermietet werden. Somit
ist mit voraussichtlichen Mieteinnahmen in Höhe von ca. 36.000,00 Euro jährlich zu
rechnen.

Nach einer ersten Kostenschätzung belaufen sich die Umbaukosten auf 620.000,-
Euro. Bei der Sanierung werden die kompletten Leitungen (Wasser-/ Abwasser- und
Elektroleitungen) in der Immobilie erneuert und somit die Abrechnungsfähigkeit der
einzelnen Wohnungen sichergestellt. In jeder Wohnung wird ein neues Badezimmer
errichtet sowie Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten ausgeführt. Ebenfalls werden
die abgängigen Fenster ausgetauscht und die Außenfassade, soweit erforderlich,
gestrichen.

Die Baumaßnahme soll im Frühjahr 2025 beginnen.

Die weiteren Parkplätze hinter der Immobilie werden mit den Wohnungen zusammen
oder extern vermietet.

12. Lortzingstraße – ehemals CVJM und Umbau Druckerei im LKA

Im Jahr 2024 wurde die Druckerei im Landeskirchenamt geschlossen, da sie in diesem
Umfang nicht mehr benötigt wird. Die Flächen wurden zu Büroräumen umgebaut um
sie einer neuen Funktion zuzuführen. Die Umbaumaßnahmen begannen im August
2024 und sollen bis Anfang 2025 abgeschlossen sein. Die Kosten für die
Umbauarbeiten belaufen sich auf etwa 80.000,00 Euro. Nach Fertigstellung der
Büroräume wird der CVJM-Kreisverband diese auf dem landeskirchlichen Campus
beziehen.

Der CVJM-Kreisverband nutzt derzeit noch die Doppelhaushälfte in der Lortzingstraße
4. Diese Räumlichkeiten wurden im Laufe der letzten Jahre jedoch zunehmend zu
groß, da sich der Verband verkleinert hat. Mit dem Umzug in die Leopoldstraße 27 wird
die Doppelhaushälfte in der Lortzingstraße frei und steht für eine neue Nutzung zur
Verfügung. Geplant ist, das Gebäude zu sanieren und anschließend extern zu
vermieten.

Eine erste Schätzung geht von Renovierungskosten in Höhe von rund 250.000,00
Euro aus. Die Arbeiten sollen im ersten Halbjahr 2025 durchgeführt werden. Nach der
Sanierung wird die Doppelhaushälfte voraussichtlich eine monatliche Miete von etwa
2.000,00 Euro erzielen. Mit diesen Maßnahmen wird nicht nur eine langfristige



Nutzung für den CVJM-Kreisverband sichergestellt, sondern auch das Potenzial der
Liegenschaften optimal ausgeschöpft.

13. Stand der Einführung Doppik

Die Einführung der kaufmännischen Buchführung (Doppik) in der Lippischen
Landeskirche stellt einen bedeutsamen Schritt zur Modernisierung des kirchlichen
Finanzwesens dar. Ziel dieser Umstellung ist die Ablösung der bislang verwendeten
kameralistischen Buchführung zugunsten der Doppik. Die kameralistische
Buchführung, ein traditionelles Verfahren, das noch in der öffentlichen und kirchlichen
Verwaltung Anwendung findet, erfasst ausschließlich tatsächliche Einnahmen und
Ausgaben, also jene Beträge, die unmittelbar in oder aus der Kasse fließen. Diese
Methode wird zunehmend durch modernere Verfahren ersetzt, die eine umfassendere
Abbildung der finanziellen Lage ermöglichen.

Der Umstellungsprozess beginnt zunächst mit der Einführung der Doppik für die
Landeskirche sowie für vier Pilotgemeinden, deren Buchhaltung zentral im
Landeskirchenamt geführt wird. In einer weiteren Projektphase wird die
kaufmännische Buchführung schrittweise auf sämtliche Kirchengemeinden
ausgedehnt. Es war in einer Vorlage mit Projektskizze angedacht, mit diesem Projekt
2026 zu starten. Durch die Personalveränderung im Kollegium des
Landeskirchenamtes wurde der Zeitplan gestreckt, ohne das Ziel aus dem Auge zu
verlieren.

14. Abschluss

In dem Interview mit der Landeszeitung im Oktober habe ich spontan auf die Deutung
des Traums des Pharaos durch Joseph in 1. Mose 41 und die sieben fetten und sieben
mageren Jahre Bezug genommen. Solche Bilder lassen sich nicht einfach auf die
heutige Zeit übertragen. Was ich damit sagen wollte ist, dass Jahre auf die
Landeskirche zukommen, in denen Ausgaben reduziert werden müssen. Noch gibt es
kein Verfahren wie man zu konsensfähigen Ergebnissen kommt. Das wird ein
schwieriger Weg angesichts großer Herausforderungen.

Meine letzte Haushaltsrede möchte ich beenden mit Frage 54 des Heidelberger
Katechismus, die mich seit dem Konfirmandenalter durch das Leben begleitet: „Ich
glaube, dass der Sohn Gottes aus dem ganzen Menschengeschlecht sich eine
auserwählte Gemeinde … versammelt, schützt und erhält …“. Möge er unsere
Lippische Landeskirche versammeln, schützen und erhalten!

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bitte um Ihre Unterstützung für diesen
Haushalt.



Lippische Landeskirche
www.lippische-landeskirche.de

Lippisches Landeskirchenamt
Leopoldstraße 27
32756 Detmold
Telefon  0 52 31/976-60
Fax        0 52 31/976-850
E-mail:   lka@lippische-landeskirche.de

der 38. ordentlichen Landessynode

P R O T O K O L L
D O K U M E N T A T I O N 

16./17. Juni 2023

Zweite Tagung

Frühjahrssynode  2023


